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1. Einleitung 

 

Warum entwickeln sich Rentensysteme so wie sie sich entwickeln? Diese ebenso fundamentale 
wie komplexe Frage spielt im derzeitigen Mainstream der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung mit der Entwicklung von Alterssicherungssystemen eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle. Rentenreformen, so das allgemeine Credo, folgen demografisch-ökonomischen Sach-
zwängen – oder wenigstens sollten sie ihnen folgen. Angesichts der teilweise grundlegenden 
Transformation dieser Systeme verdienen Wandlungsdynamiken jenseits dieser Sachzwänge 
jedoch mehr Aufmerksamkeit – denn nur wenn jene, die über Spielräume zur Gestaltung der 
Alterssicherung verfügen, ein umfassende(re)s Verständnis der für deren Entwicklung rele-
vanten Faktoren entwickeln, bestehen Chancen auf eine bewusste Auseinandersetzung mit 
Veränderungszwängen und -chancen. 

Der Umbau von Rentensystemen korrespondiert in der Tat nicht nur mit Veränderungen in 
der Wirtschaftswelt und deren Machtstrukturen – wenngleich diese zweifelsohne eine wesent-
liche Triebkraft des zu beobachtenden institutionellen Wandels darstellen. Vielmehr gibt es 
gute Gründe davon auszugehen, dass Wahrnehmungen, Ideen und Begründungen im Hinblick 
auf die Wünschbarkeit oder Notwendigkeit institutionellen Wandels, also, allgemeiner ge-
sprochen, wohlfahrtskulturelle Faktoren, die Entwicklung dieser Systeme maßgeblich beein-
flussen. Und das bedeutet gleichzeitig, wie Nullmeier & Rüb (1994) vor mehr als zehn Jahren 
formuliert haben: Die Perspektiven und Grenzen eines wohlfahrtsstaatlichen Regulationsmo-
dus, also etwa einer Sozialversicherung, „bestimmen sich letztlich politisch-legitimatorisch.“ 
(ebd.: 66, Hervorhebung im Original).  

Dabei geht es immer auch um die Legitimation von Wandel: In parlamentarischen Demo-
kratien – so eine in der politischen Soziologie weit verbreitete Überzeugung (vgl. etwa Haber-
mas 1973, Offe 1987, oder jüngst auch Kutzner 2004) – bedürfen die soziale Daseinsvorsorge 
betreffende Regulierungen der (mindestens passiven) Zustimmung von Wahlbürgern.1 Dies 
bedeutet, dass institutionelle Veränderungen im politischen System mit offiziellen Begrün-
dungen versehen werden, die sich (mehr oder weniger) an dem orientieren, was für „vertret-
bar“ gehalten wird. Und es impliziert ferner, dass über Erfahrungen mit diesen Veränderun-
gen öffentlich und im Lichte normativer Erwartungen diskutiert wird. Dabei kann auch argu-
mentiert werden, dass bestimmte Veränderungen nicht legitim bzw. alternative Umstellungen 
gerechtfertigt sind. Legitimationen beziehen sich somit – im Verständnis dieser Studie – auf 
die Rechtfertigung von Reformen und von Reformkritik gleichermaßen. 

Institutioneller Wandel vollzieht sich indes mehrstufig und nicht unbedingt linear. Er wird in 
seinen Implikationen häufig erst mit Verzögerung nachvollziehbar; und er produziert soziale 
Fakten, die Sinn und Zweck dieses Wandels stets neu zum Thema machen. Mit anderen Wor-
                                                 
1  Und Bürgerinnen. Der Einfachheit halber wird in dieser Studie durchgehend die männliche Form zur 

Bezeichnung beider Geschlechter verwendet. 
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ten: Institutionelle Umstellungen werden häufig erst dann auf ihren „tieferen Sinn“ hin befragt 
oder gar in Frage gestellt, nachdem sie „begriffen“ oder durch sie bestimmte soziale Fakten 
geschaffen worden sind. Dies kann durchaus zur Rejustierung des Wandels führen, wie bei-
spielsweise die Entwicklung des zunächst außerordentlich stark privatisierten und zuletzt 
wieder stärker staatlich regulierten britischen Alterssicherungssystems vor Augen führt (dazu 
unten mehr). Institutioneller Wandel ist also keine Einbahnstraße. 

Die Beobachtung solcher institutioneller Dynamiken ist dabei mehr als eine akademische Ü-
bung, erlaubt sie doch Praktikern fundiert(er)e Einschätzungen über die politisch-kulturellen 
Voraussetzungen der Entwicklung von Alterssicherungssystemen; auch informiert sie über 
den Optionenhaushalt zukünftiger Rentenpolitik. Zudem hilft sie dabei, die gesellschaftliche 
Nachhaltigkeit einschneidender institutioneller Transformationsprozesse – z.B. der Etablie-
rung einer dritten (privaten) Säule in Bismark’schen Alterssicherungssystemen – realistischer 
abzuschätzen. Insofern lohnt es sich, die Dynamik von Legitimationsstrukturen im Prozess 
institutionellen Systemwandels zum expliziten Gegenstand einer sozialwissenschaftlichen 
Analyse zu machen. Diese Forschungsperspektive ist allerdings sehr umfassend, so dass die 
vorliegende Studie hierzu nur einen ersten Beitrag leisten kann.  

Ausgangspunkt für ein solches Vorhaben sind die manifesten Formen des gegenwärtigen 
Wandels von Alterssicherungssystemen. Dazu gehören länderübergreifend: 

- eine Pluralisierung dieser Systeme, d.h. die zunehmende Ausdifferenzierung der Al-
terssicherungsformen. Dies umfasst Formen der Mindestversorgung, Staats- bzw. So-
zialversicherungsregime, betriebliche Systeme und die Spielarten individueller Eigen-
vorsorge (in verschiedenen Varianten), die allesamt einen neuen, international gleich-
wohl stark variierenden, „welfare mix“2 bilden; 

- das Ende der institutionellen „Durchorganisierung“ des sozialen Ausgleichs im Be-
reich der Alterssicherung sowie allgemein das Auslaufen einer Epoche, die durch die 
„Verstaatlichung des Alters” (Prahl & Schroeter 1996: 54) gekennzeichnet war; 

- der Rückbau unmittelbar kollektiv regulierter Altersversorgung und der Ausbau von 
bzw. Einstieg in marktförmige(n) Organisationsformen; 

- die Ausbildung einer neuen bzw. der Neuzuschnitt der bestehenden Akteurslandschaft 
(Privatversicherungen, Tarifpartner und Verbrauchervereinigungen)3. 

Der Fall Deutschlands ist bezüglich all dieser Prozesse besonders einschlägig; hier steht 
die Riester-Reform für einen pfadbrechenden Wandel (Lamping & Rüb 2004: 175). Insti-
tutioneller Wandel verläuft in Alterssicherungssystemen allerdings häufig nicht in mani-

                                                 
2  Der Begriff des „welfare mix“ entstammt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Struktur und 

Entwicklung sozialer Dienste (vgl. Evers 1993, Ascoli & Ranci 2002). Wie das Weitere zeigen wird, 
lässt er sich auch auf Alterssicherungssysteme anwenden. 

3  Diese und andere Organisationen befassen sich (in neuer Weise) mit Problemen wie Produkttranspa-
renz, Marktaufsicht und Konsumentenschutz. 
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fester und stringenter Weise. So hat er sich in angelsächsischen Rentensystemen eher in 
Gestalt einer zwar häufig „ideologisch“ untermauerten, gleichwohl aber in vielerlei Hin-
sicht inkrementellen Metamorphose vollzogen – mittels einer sukzessiven Schwächung 
betriebsgemeinschaftlicher Versorgungsstrukturen, eines schleichenden Substanzverlusts 
staatlicher Basisversorgung oder einer Stärkung finanzmarktabhängiger Versorgungsfor-
men. Mehr noch: Institutioneller Wandel kann latent bleiben – wie das Beispiel Frank-
reichs vor Augen führt. Hier ist zwar ein faktischer Rückbau der obligatorischen, umlage-
finanzierten Altersversorgung eingetreten, der mit einigen Neureglungen bei der Förde-
rung kapitalmarktbasierter Vermögensbildung einher geht. Ein paradigmatischer Wandel 
ist gleichwohl kaum auszumachen, wie sich zuletzt an den Stellungnahmen der Kandida-
ten zu den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2007 ablesen ließ, in denen beispielsweise 
Konzepte zur Errichtung einer neuen dritten Säule im Rentensystem keine Rolle spielten. 

Es ist (nicht zuletzt) dieser Tatbestand einer ungleichen Entwicklung institutionell ähnlich 
aufgestellter Rentensysteme, die Frankreich aus deutscher Perspektive zu einem interes-
santen Vergleichsfall macht. Denn trotz einiger nicht unwesentlicher Besonderheiten lässt 
sich Frankreichs Rentensystem traditionell der Bismark’schen Systemfamilie zuordnen. 
Die bislang vorherrschende institutionelle Dynamik ist hier aber insbesondere im Hinblick 
auf Legitimationsstrukturen spezifisch ausgeprägt – und es ist zu fragen, wie weit sich 
dies dann (letztlich) in einer ebenso spezifischen Entwicklung des Versorgungssystems 
niederschlägt. Sollte dies der Fall sein, dann würde der Vergleich plausibilisieren, dass es 
bezüglich der Dynamik institutionellen Wandels immer auch auf die kulturelle Durch-
schlagskraft alter oder neuer Legitimationsmuster ankommt. 

Was den Hintergrund dieser institutionellen Dynamik anbelangt, so geht diese Studie von 
einigen Grundannahmen aus. So wird unterstellt, dass institutioneller Wandel unterschied-
lich kulturell eingebettet sein kann. Wie eingangs bereits erläutert, ist ein gegebener „wel-
fare mix“ nicht allein ökonomisch determiniert, sondern er entwickelt sich im Rahmen 
von Wohlfahrtskulturen4, die spezifische Korridore für die Legitimation von Wandlungs-
prozessen (Reformen) ausprägen (vgl. auch Bode 2007a: 83-123). Wesentliche legitimato-
rische Aspekte sind dabei, wie Myles (2002: 134) in seinem internationalem Ausblick auf 
die Zukunft der Alterssicherung argumentiert, „intergenerational fairness“ und „intragene-
rational solidarity“. Angenommen wird ferner, dass institutioneller Wandel und seine Im-
plikationen (z.B. der Abbau garantierter Versorgungsansprüche oder auch die Erfahrung 
von Unkalkulierbarkeit im Bereich der Privatvorsorge) im Lichte dieser Aspekte Irritatio-
nen und nachfolgend bestimmte (sozialpolitische) Reaktionen erzeugen können. Indizien 
dafür sind in Deutschland Debatten zur Einführung einer obligatorischen Privatvorsorge 
sowie Diskussionen über die in einem stärker marktbasierten Altersicherungssystem dro-
hende Unterversorgung sozial Schwacher. 

                                                 
4  Zu diesem Begriff vgl. ausführlich Bode (1999: 33-71) sowie Kaufmann (1991). 
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Diesbezüglich lassen sich zwei Thesen aufstellen: 

These 1: Institutioneller Wandel erfolgt in einem Spannungsfeld alter und neuer Bezugs-
werte; er geht kulturellem Wandel häufig voraus bzw. entwickelt sich auch abseits der 
gewachsenen kulturellen Grundlagen von Alterssicherungssystemen. Dabei können Erfah-
rungen mit institutionellen Strukturveränderungen Reaktionen hervorrufen, die sich 
gleichzeitig an den Verhältnissen vor diesem Wandel und an der neuen institutionellen 
Wirklichkeit orientieren. 

These 2: Im Falle legimatorisch prekärer Strukturveränderungen wiegt der Einfluss tradi-
tioneller Bezugswerte stärker, so dass die Durchschlagskraft institutioneller Innovationen 
grundsätzlich in Frage steht: sowohl im Hinblick auf die faktische Implementation dieser 
Innovationen als auch bezüglich der kulturellen Geltung neuer Bezugswerte. 

Mit diesen Thesen „im Gepäck“ untersucht die vorliegende Forschungsbericht die Dyna-
mik institutionellen Wandels im deutschen und französischen Alterssicherungssystem mit 
Blick auf 

- die faktischen (sukzessiven) institutionellen Veränderungen auf dem Weg in eine neue 
Generation „Bismark’scher“ Rentensysteme, einschließlich der sich außerhalb der 
staatlichen Hemisphäre vollziehenden Umbauprozesse; 

- ihre kulturelle Unterfütterung im Bereich kollektiver Deutungsmuster, wie sie im Pro-
zess der Aus- und Umgestaltung von Rentensystemen maßgebliche Akteure im öffent-
lichen Raum vorbringen. 

Die Untersuchung füllt dabei eine Forschungslücke insofern, als  

-  der neue „welfare mix“ in der Altenversorgung von der Forschung bislang eher bruch-
stückhaft und häufig in voneinander getrennten Kontexten und Disziplinen analysiert 
wird5; 

- die soziologische Forschung über kulturelle Dimensionen des institutionellen Wandels 
in Alterssicherungssystemen Einstellungen gegenüber wohlfahrtsstaatlichen Program-
men (vgl. etwa Dallinger 2002 oder Mau 2003) fokussiert, nicht aber kulturelle Mus-
ter, die diese Einstellungen und – mehr noch – die Fortentwicklung von (sozialpoliti-
schen) Institutionen in hohem Maße beeinflussen6; 

                                                 
5  So richten sich wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen meist auf Fragen der Wirksamkeit bzw. 

Effizienz von Vorsorgearrangements und entsprechenden Reformoptionen (vgl. etwa Feldstein 2002). 
Reformen gelten hier als Antworten auf ökonomische Probleme; deren Definition sowie der Prozess der 
Reformdurchsetzung bleiben ausgeblendet. Soziologische Arbeiten zur Alterssicherung betrachten in-
formelle Formen des intergenerationellen Austauschs losgelöst von institutionellen Einbettungen (Szyd-
lik 2000, Backes 2001). Eine Ausnahme bilden Beiträge von Kohli, die sich mit dem institutionellen 
Regime (ders. 1987: 407) der Altenversorgung und dessen kulturellen Voraussetzungen befassen. 

6  Legitimationsrelevante Sachverhalte werden hier nur als „sozial isolierte“ Einstellungen abgebildet und 
nicht mit Orientierungen von für die institutionelle Entwicklung von Rentensystemen maßgeblichen 
(kollektiven) Akteuren in Verbindung gebracht. 
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- die politikwissenschaftliche Befassung mit institutionellem Wandel politiksystem-
internen Triebkräfte von Reformen bzw. „Reformblockaden“7 betrachtet, den kulturel-
len Prozess, der das „institution (re-)building“ begleitet, jedoch eher ausblendet; 

- die vergleichende Forschung zur Entwicklung sozialstaatlicher (Sub-)Systeme bislang 
kaum über Zugänge verfügt, die den ergebnisoffenen Charakter institutionellen Wan-
dels jenseits sog. Pfadabhängigkeiten in Rechnung stellen; die Vorstellung von „insti-
tutional stickiness“ (Pierson1 2001: 414) dominiert gegenüber differenzierteren Ansät-
zen, die das Spannungsfeld von paradigmatischem Wandel und auf diesen Wandel 
einwirkenden Traditionen beleuchten.8  

 

 
2.  Konzept und methodologische Grundlagen der Untersuchung 

 
Die vorliegende Studie rekonstruiert den institutionellen Wandel im „welfare mix“ der deut-
schen und französischen Alterssicherung im Hinblick auf dessen wohlfahrtskulturelle Einbet-
tung. Im Rahmen des Ländervergleichs geht es um den dynamischen Prozess der Begründung 
neuer Institutionen (institutioneller Regelungen) sowie die kulturelle „Verarbeitung“ dieses 
Prozesses, wobei sich der Blick auf in politiksystemnahen Dokumenten geronnene Legitima-
tionsmuster sowie auf Kommunikationen institutioneller bzw. kollektiver Akteure richtet.  

Wie oben bereits erläutert, werden die für Alterssicherungssysteme maßgeblichen Legitimati-
onsstrukturen als plural und dynamisch begriffen. Sie sind plural, weil Rentensysteme durch 
verschiedene Bezugswerte geprägt sind, die sich in allgemeinen Gestaltungsideen manifestie-
ren (können). Das wird erkennbar in einer konzeptionellen Gegenüberstellung des Modells 
des „citizen’s wage“ (Bürgerrente) einerseits sowie der Vorstellung von der Altersversorgung 
als eigenverantwortlich und in Privatregie arrangierte „self made pension“ andererseits (Bode 
2007b).9 Beide Modelle sind Idealtypen, die den Institutionen „realer“ Rentensysteme selten 
in Reinform entsprechen. Der „citizen’s wage“ kann idealtypisch als (großzügige) universelle 
Grundrente definiert werden. Von Interesse für diese Studie ist allerdings weniger das ideal-
typische Modell denn dessen legitimatorische Basis. Diese hat eine intergenerative und sozia-
le Komponente, denn der „citizen’s wage“ verspricht eine kollektive Beteiligung der Senioren 
am Wohlstand der Gegenwart und eine durchschnittliche Altersversorgung auch für jene, die 

                                                 
7  Beispielsweise mit Blick auf die „Grenzen des Sozialversicherungsstaates“ (typische Beispiele für die-

sen Zugang verkörpern z.B. die Beiträge in Riedmüller & Olk 1994).  
8  Dass es paradigmatischen Wandel in kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten geben kann, wird zu-

letzt aber zunehmend eingeräumt (siehe etwa, mit Bezug auf Rentensysteme, Hinrichs 2001 oder Lam-
ping & Rüb 2004). 

9  Es gibt weitere Klassifikationen der normativen Grundlagen von Rentensystemen, so etwa jene, die 
zwischen Leistungs-, Bedarfs- und Teilhabegerechtigkeit unterscheiden. Letztlich bezieht sich diese 
Unterscheidung auf Eigenschaften von sozialversicherungsbasierten Systemen, während sie die norma-
tive Unterfütterung marktorientierter Formen der Alterssicherung ausblendet. 
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keine hinreichenden (zweckgebundenen) Vorleistungen erbracht haben. „Self made pensions“ 
sind demgegenüber idealtypisch ein Ergebnis individueller Investitionsstrategien auf dem 
Kapitalmarkt; doch auch Beiträge an Versichertenkollektive in Erwartung beitragsäquivalen-
ter Auszahlungen sind (partiell) an dem für dieses Modell charakteristischen Leitbild orien-
tiert. 

Solchermaßen plural genormte Rentensysteme sind zugleich dynamisch, da institutionelle 
Innovationen Impulse zur Umdeutung von Sinn und Zweck der Alterssicherung auslösen und 
dabei – im Zuge der Auseinandersetzung mit diesen Innovationen – alte und neue Bezugswer-
te fortlaufend gegeneinander in Stellung gebracht werden können.10 Gerade in solchen Wech-
selspielen liegt ein wichtiges Moment institutioneller Dynamik – institutioneller Wandel (z.B. 
die Einführung einer staatlich geförderten Eigenvorsorge) spiegelt oder generiert normative 
Erwartungen und wird im Lichte neuer und alter Bezugswerte gesellschaftlich verhandelt – 
was potenziell eine Korrektur dieses Wandels auslösen oder dazu führen kann, dass durch den 
Wandel angegriffene traditionelle Legitimationen wieder an Bedeutung gewinnen. Die Unter-
suchung analysiert deshalb in einem ersten Schritt (Kapitel 4) verschiedene Stufen des jünge-
ren Transformationsprozesses, bevor nachfolgend (Kapitel 5) die damit verbundenen (offi-
ziellen) Problemdiagnosen, Reformbegründungen und Folgenabschätzungen in den Fokus 
rücken.  

Der Ländervergleich liefert dabei detaillierte Kenntnisse über ein in der internationalen Dis-
kussion häufig unterbelichtetes Altersversorgungssystem (i.e. das französische), erhöht die 
Sensibilität für die Partikularität nationaler (institutioneller) Entwicklungsprozesse und legt 
Zusammenhänge zwischen Wohlfahrtskulturen und institutionellen Dynamiken frei – nicht 
zuletzt demonstriert er, dass institutioneller Wandel nicht als abhängige Variable ökonomi-
scher Sachzwänge begriffen werden kann. Der komparativen Analyse liegt dabei im Kern ein 
sog. „most similar systems design“ (Przeworski & Teune 1970) zu Grunde; dieses umfasst 
Vergleichsfälle mit grundlegenden kulturellen und sozialstrukturellen Gemeinsamkeiten, 
konkret: größere Nationen mit industriegesellschaftlicher Prägung und einer Bismarck’schen 
Wohlfahrtstradition. Die Auswahl von Staaten oder Systemen, die sich bezüglich des Expla-
nandums unterscheiden, ansonsten aber ähnlich strukturiert sind, macht es möglich, vorgefun-
dene Unterschiede empirisch mit spezifischen Phänomenen in Verbindung zu bringen. So 
können Differenzen in der Neigung zur Privatisierung von Rentensystemen, wie sie zwischen 
Ländern mit ähnlichen institutionellen Traditionen bestehen (konkret etwa: innerhalb der an-
gelsächsischen Systemfamilie) auf spezifische – in dieser Untersuchung: legitimatorische – 
Rahmenbedingungen bezogen werden, anders als dies bei einem Vergleich zwischen Staaten 
mit stark unterschiedlichen Traditionen (z.B. Großbritannien und Frankreich) der Fall wäre. 
                                                 
10  Ein anschauliches Beispiel ist die Debatte um die Fortentwicklung der Riester-Rente. Diese soll einer-

seits die Eigenverantwortung der Bürger stärken, umfasst aber andererseits umfassende Staatshilfen, die 
– als Kompensation von Privatisierungsfolgen – den sozialen Ausgleich sicherstellen sollen. Die Hilfen 
wurden zunächst nur sehr begrenzt von jenen abgerufen, die den sozialen Ausgleich „am nötigsten“ ha-
ben – also wurde neu über die Reform diskutiert. 
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Der Blick auf den Fall Frankreichs rechtfertigt sich bereits hinlänglich durch das politische 
Gewicht dieser Nation innerhalb der Europäischen Union. Er erscheint aber auch deshalb 
plausibel, weil es im französischen Fall – trotz einer mit den deutschen Verhältnissen ver-
gleichbaren Systemstruktur- und geschichte sowie einer Reihe von ähnlichen Reformbewe-
gungen – Hinweise auf kulturelle Partikularismen gibt, die, folgt man dem dieser Studie zu 
Grunde gelegten theoretischen Ansatz, eine spezifische institutionelle Dynamik erzeugen 
(könnten). Wie die deutsche Rentenversicherung basiert auch das Basissystem Frankreichs 
auf einer ausgeprägten, korporatistischen11, Sozialversicherungstradition: Steuerungselemente 
wie Umlageverfahren, Selbstverwaltung, Lebensstandardorientierung und Sozialausgleich 
sind dort ebenso anzutreffen wie hierzulande. Und ähnlich wie in Deutschland haben Reform-
gesetze zur Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus sowie zu verlängerten Lebensarbeits-
zeiten geführt; überdies wird kapitalgedeckte Eigenvorsorge staatlich gefördert. Normativ 
wird allerdings an dem korporatistischen, marktfern organisierten, Modell dezidierter festge-
halten als in Deutschland. Das kollektive Versorgungsniveau ist hier bislang weniger stark ab-
geschmolzen worden; und bei der Regulierung der privaten Vorsorge gibt es nennenswerte 
Differenzen. Schon diese oberflächliche Vergleichsbetrachtung legt also nahe, dass auch in-
nerhalb der Bismarck’schen „Sozialstaatsfamilie“ verschiedene Reformpfade beschritten wer-
den. 

Wenngleich sich die nachstehende Analyse auf diese „Systemfamilie“ konzentriert, richtet 
sich der Blick auch auf andere Vergleichsfälle: Die geschieht einerseits, um die Entwicklung 
in den beiden Bismarck’schen Alterssicherungssystemen auf einer internationalen Kontrastfo-
lie charakterisieren zu können. Der Kontrast mit Entwicklungen in den angelsächsischen Re-
gimes verspricht Aufschlüsse über das, was die sozialwissenschaftliche Komparatistik als die 
relative „Beharrungskraft variierender sozial-kultureller Interrelationsgefüge” (Schriewer 
1999: 75) bezeichnet.12 Anders ausgedrückt: Er zeigt, inwieweit internationale Pluralisie-
rungstendenzen in Ländern mit ähnlichem wohlfahrtskulturellen und sozialstrukturellen Kon-
text regimespezifische institutionelle Dynamiken auslösen, auch weil sie legitimatorisch an-
ders verarbeitet werden (müssen). Andererseits ermöglicht die übergeordnete Vergleichsper-
spektive, Erfahrungen mit der Dynamik bereits stärker pluralisierter Systeme in ihren Impli-
kationen für die Systeme Deutschlands und Frankreichs zu reflektieren. Aus diesen Gründen 
erfolgt ein Exkurs in Systeme mit längerer „welfare mix“-Tradition, namentlich Großbritan-

                                                 
11  Der Begriff des Korporatismus kennzeichnet die Bindung der sozialen Sicherung an die Struktur der 

industriellen Beziehungen, i.e. einerseits die Organisierung von Sicherungssystemen auf der Ebene von 
Branchen und Berufsgruppen, andererseits institutionalisierte Formen bi- und tripartistischer Verständi-
gung im Verhältnis von Tarifparteien (Sozialpartnern) und staatlichen Akteuren. 

12  Wie weiter unten noch erläutert werden wird, richtet sich der Blick dabei maßgeblich auf das normative 
Verhältnis der beteiligten Akteure zu „ihren“ Rentensystemen, also auf „interdependent relationships 
that link systems (or networks) of actors and … institutional forms” (Maurice 2000: 30). Der Vergleich 
kontrastiert damit auch die Art und Weise, wie länderübergreifend ähnlich positionierte Akteure die in 
ihrem Land jeweils bestehenden Legitimationspotenziale (z.B. eine bestimmte Sicherheitserwartung) 
aufgreifen, um den institutionellen Wandel (mit) zu gestalten. 
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nien und Kanada; dabei wird auf Ergebnisse eines dieser Studie vorangegangenen und im 
Jahr 2006 abgeschlossenen Forschungsprojektes rekurriert (vgl. Bode 2007a).  

Methodologisch orientieren sich dieser Exkurs sowie – ausführlicher – die Rekonstruktion 
institutioneller Systemdynamiken im deutschen und französischen Rentensystem an den Re-
geln der politisch-institutionellen Analyse.13 Es wird untersucht, welche Formen der Alterssi-
cherung sich wie nebeneinander entwickelt haben und wie sich die Organisationsprinzipien 
auf den verschiedenen Etagen der Alterssicherung jeweils verändert haben.14 Die institutio-
nelle Entwicklung in Deutschland und Frankreich wird nachgezeichnet anhand einer 
umfassenden Materialauswertung, die aktuelle Fachliteratur und zeitgenössische Medien aus 
dem – international nur selten rezipierten – französischen Sprachraum mit einschließt. Zudem 
werden Befunde aus Experteninterviews einbezogen, die angesichts des diesbezüglich 
lückenhaften Forschungs- und Wissensstands wiederum v.a. den französischen Fall betreffen 
(zu den Datengrundlagen der Studie siehe nachfolgenden Kasten). 

Die ausführliche Rekonstruktion von Systemveränderungen ab Anfang der 1990er Jahre 
macht unterschiedliche Entwicklungsdynamiken analytisch vergleichbar und verweist auf 
„versteckte“ Gemeinsamkeiten ebenso wie auf manifeste Unterschiede zwischen beiden Län-
dern. Zu beachten ist, dass institutioneller Wandel zwar hauptsächlich, aber keinesfalls aus-
schließlich vom politischen System ausgeht. Einerseits liegen in Bismarck’schen Rentensys-
temen bestimmte Regulierungskompetenzen bei den Sozialpartnern, andererseits können ei-
genständige (und vermeintlich nebensächliche) Initiativen z.B. aus dem verbandlichen Be-
reich institutionellen Wandel unterfüttern oder gar anstoßen. Deshalb richtet sich das Augen-
merk dieser Studie auch auf solche Initiativen. 

Was die empirische Betrachtung der den institutionellen Wandel begleitenden Legitimations-
muster betrifft, so wird in dieser Studie bewusst nicht an dem in der vergleichenden Wohl-
fahrtsstaatsforschung vorherrschenden Ansatz der Erhebung von Einstellungen (vgl. dazu 
etwa Mau 2003 oder Dallinger & Liebig 2004) angesetzt. Dies hat im Wesentlichen zwei 
Gründe: Zum einen blendet dieser Ansatz den weiteren Kontext von Meinungsbildungspro-
zessen weit gehend aus – und damit den Prozess der kollektiven Strukturierung von Bevölke-
rungsmeinungen bzw., salopp formuliert, den Prozess der „Meinungsmache“. Zum anderen ist 
aus der hier verfolgten Untersuchungsperspektive gerade die argumentative Verknüpfung von 
Legitimationsmustern, wie sie sich in der Rechtfertigung von Reformvorschlägen oder in Re-
aktionen auf bestimmte institutionelle Arrangements ausdrückt, besonders aufschlussreich. 
Solche Verknüpfungen lassen sich nicht – auch nicht durch komplexe Survey-Auswertungen 
– im Nachhinein herauspräparieren. Erst durch die Interpretation „echter“ Argumentationen 
kann genauer nachgezeichnet werden, welche Deutungsmuster, durchaus unabhängig von 

                                                 
13  Dieser Ansatz findet insbesondere in der vergleichenden Sozialstaatsforschung Anwendung, so bei Al-

ber (1987), Esping-Andersen (1990) oder Schmidt (1998). 
14  Konkret geht es dabei etwa um die Gestalt der Altersversorgung auf Basis von Betriebsvergemeinschaf-

tung, den Charakter von Sockelrenten oder die Organisation des Zugangs zur Privatvorsorge 
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Haltungen in der „schweigenden Mehrheit“, wohlfahrtskulturelle Faktizität erlangen, indem 
sie zur Grundlage der im öffentlichen Raum real diskutierten Legitimationen werden. So 
macht es beispielsweise Sinn zu eruieren, wie in öffentlichen Diskursen ein etwaiger Verlust 
an (Renten-)Systemvertrauen, der mit der Forderung nach mehr Eigenvorsorge einhergeht, 
verhandelt wird; genau dies ist nämlich der Stoff, aus dem jene (ver)öffentlich(t)e politische 
Debatte gemacht wird, die dann auch die Basis für Meinungsprofile in der breiten Bevölke-
rung abgibt. 

Die Struktur und Evolution systemrelevanter Legitimationsstrukturen lässt sich methodolo-
gisch letztlich nur durch inhaltsanalytische oder auch qualitativ-hermeneutische Verfahren 
erschließen. Nur diese Verfahren erlauben es, Argumentationen, die im politischen System 
und im öffentlichen Diskurs systemrelevanter Akteure orientierungsstiftend sind, auf die ih-
nen zu Grunde liegenden Sinnstrukturen hin zu untersuchen. Dominante Legitimationen las-
sen sich dabei v.a. an Dokumenten ablesen, die gesellschaftlich einen hohen Status genießen 
und institutionellen Wandel „erklären“ (v.a. Expertenberichte und Gesetzesbegründungen).15 
Dabei ist es möglich, den Kern offizieller Legitimationen zu bestimmen und deren Entwick-
lung zu verfolgen. Dies erfolgt mit Blick auf zwei Phasen institutioneller Systemveränderung: 
derjeingen von Anfang der 1990er Jahre – als in beiden Ländern normative Kontinuität 
herrschte – und derjenigen von Anfang des neuen Jahrhunderts, für die zumindest für den 
deutschen Fall von einem durchgreifenden Paradigmenwechsel gesprochen werden kann. 

Gleichzeitig richtet sich der Fokus auf kommunikative Auseinandersetzungen um Ent-
wicklungen der Alterssicherung in der politischen Öffentlichkeit, konkret: auf aktuelle Posi-
tionierungen relevanter Akteure in der rentenpolitischen Debatte im Nachgang der letzten 
großen Reformbewegungen. Die Relevanz der Akteure bemisst sich dabei an der Position, die 
sie im öffentlichen Raum sowie im „welfare mix“ der Alterssicherung einnehmen. In Bis-
marck’schen Rentensystemen sind die Verbände der Sozialpartner, aber auch Sozialpo-
litikexperten oder Körperschaften des Sozialversicherungssystems einflussreiche „stakehol-
der“; hinzu kommen gegebenenfalls Rentnerorganisationen sowie – neuerdings im großen Stil 
– Vertreter der Finanzwirtschaft. Vor diesem Hintergrund richtet sich die empirische Analyse 
einerseits auf aktuelle Diskussionen über Probleme und Reformbedarfe im Rentensystem; 
andererseits wird am Beispiel der Gewerkschaften – i.e.: ihren Äußerungen in der politischen 
Öffentlichkeit, ergänzt durch Aussagen in den Experteninterviews16 – näher untersucht, wie 
weit sich die an die Systemveränderungen gekoppelten Legitimationsmuster im jeweiligen na-
tionalen Kontext „eingebürgert“ haben. Gewerkschaften sind besonders in Bismarck’schen 

                                                 
15  Hier muss allerdings der Kontext der gesetzlichen Maßnahmen systematisch Berücksichtigung finden. 

Die Geltungsmacht von öffentlich dokumentierten Legitimationen ist z.B. nur dann hoch, wenn alterna-
tive Legitimationsstrukturen in der Öffentlichkeit randständig sind oder die politische Opposition einem 
Reformprojekt im Grundsatz zustimmt. 

16  Ein Schwerpunkt der für dieses Projekt durchgeführten Interviews lag – in beiden Ländern – auf Ge-
sprächspartnern mit gewerkschaftlichem Hintergrund und rentenpolitischem Sachverstand (siehe Liste 
im Anhang). 
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Wohlfahrtsregimes eine kritische Größe: Diese Regimes basieren auf einem historisch ge-
wachsenen Sozialkompromiss, der sich nicht zuletzt in der regulativen Funktion von Arbeit-
nehmervertretern innerhalb der korporatistischen Selbstverwaltung manifestiert. Viele Beo-
bachter vertreten mit Blick auf kontinentaleuropäische Sozialstaaten die Auffassung, dass 
nachhaltiger institutioneller Wandel im Bereich der sozialen Sicherung erst dann möglich ist, 
wenn maßgebliche Teile der Gewerkschaften ihn mittragen (vgl. dazu Schludi 2005 sowie 
Palier 2006: 56). Gewerkschaften sind aber (in diesen Regimes) ganz generell ein interessan-
ter Indikator für wohlfahrtskulturelle Entwicklungen: Von einem durchgreifenden Orientie-
rungswandel kann nämlich erst dann ausgegangen werden, wenn sich sämtliche maßgeblichen 
„stakeholder“ des Rentensystems die neuartigen Legitimationen angeeignet haben. 

Die empirische Analyse muss sich im Rahmen des dieser Untersuchung zu Grunde liegenden 
Projektdesigns auf exemplarische Betrachtungen beschränken. Sie ist mithin explorativ und 
umfasst neben der politisch-institutionellen Analyse (in Kapitel 4) eine inhaltsanalytische 
Rekonstruktion der kommunikativen Auseinandersetzung zwischen den soeben genannten 
Akteuren sowie die qualitativ-hermeneutische Rekonstruktion typischer Konzept- und Re-
formbegründungen (in Kapitel 5). Diese Analysen beleuchten nur spezifische, wenngleich 
signifikante, Wirklichkeitsausschnitte und können somit lediglich eine theoretisch begründete 
Repräsentativität für sich beanspruchen. Es erscheint aber denkbar und sinnvoll, in einem 
Folgeprojekt standardisierte Erhebungsinstrumente einzusetzen und beispielsweise systema-
tisch auf Interviewbefragungen bzw. Fragebögen zurückzugreifen und dabei die Erkenntnisse 
dieser Untersuchung forschungsstrategisch zu nutzen. 

Der hier vorgelegte Forschungsbericht ist wie folgt gegliedert. Im nachfolgenden dritten Ka-
pitel werden die theoretischen Grundlagen der Studie skizziert; es geht um den analytischen 
Mehrwert einer auf Institutionen gerichteten Analyse des Wandels von Rentensystemen. So-
dann werden die institutionellen Entwicklungen in den Alterssicherungssystemen Deutsch-
lands und Frankreichs seit den frühen 1990er Jahren rekonstruiert; dies erfolgt vor dem Hin-
tergrund des internationalen Mainstreams, der am Beispiel zweier angelsächsischer Systeme 
exkursförmig umrissen wird. In einem vierten Kapitel geht es dann um die Analyse des Legi-
timationshaushalts, der mit diesen Entwicklungen korrespondiert: Betrachtet werden die nor-
mative Agenda hinter den Begründungen basaler Systemumstellungen sowie (aktuellere) Po-
sitionierungen kollektiver Akteure, welche auf diese Umstellungen bezogen sind. Die Conclu-
sio präsentiert die zentralen Schlussfolgerungen und diskutiert die Frage, ob wir es in Frank-
reich und Deutschland mit zwei unterschiedlichen Pfaden eines pfadbrechenden Wandels zu 
tun haben. 
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Empirische Grundlagen der Untersuchung 
 
Diese Untersuchung beruht auf einer Reihe verschiedener Datenquellen, wobei die Erhebungen in 
Frankreich überwiegend während eines Forschungsaufenthalts bei der Direction de la recherché sur la 
vieillesse (Direktion für Altersforschung) der nationalen Zentrale der gesetzlichen Rentenversicherung 
(„Caisse nationale d’assurance vieillesse“) im Frühjahr 2006 erfolgten. Neben der Sondierung des For-
schungsstands einschließlich der Erstellung einer projektbezogenen Literaturdatenbank (mit über 700 
Titeln) wurden eine Analyse offizieller Dokumente (Expertenberichte und offizielle Begründungen für 
Reformgesetze), eine themenfokussierte Auswertung zentraler Printmedien sowie eine begrenzte An-
zahl von Experteninterviews durchgeführt.  
Die Interviewserie umfasste 18 leitfadengestützte und halb-strukturierte Expertengespräche. Auf 
Grund des begrenzten Forschungsstands zum Fall Frankreichs lag der Schwerpunkt auf französischen 
Gesprächspartnern, konkret: Funktionäre verschiedener im Bereich der obligatorischen Alterssiche-
rung tätigen Institutionen, in Prozesse der Politikberatung einbezogene wissenschaftliche Experten 
sowie Vertreter der mit der Organisation privater bzw. betrieblicher Altersvorsorge befassten Finanz-
wirtschaft. Teilweise hatten diese Gesprächspartner einen gewerkschaftlichen Hintergrund; gleiches 
gilt für einige Interviewpartner in Deutschland, wo Expertengespräche nur mit Blick auf bislang wenig 
untersuchte Teilaspekte der Alterssicherung (insbesondere: Versorgungsbereiche außerhalb der Ren-
tenversicherung) durchgeführt wurden. Im Anhang findet sich eine Liste mit den Namen aller Inter-
viewten. 
Das Material für die qualitativ-hermeneutische Untersuchung wurde aus einem Sample von Regie-
rungsdokumenten und Expertenberichten ausgewählt. Was letztere betrifft, so handelt es sich um in 
den Medien (s.u.) breit rezipierte Diskussionsbeiträge; insofern repräsentiert das Material typische 
Begründungen und Bewertungen im Bereich der Rentenpolitik.  
Die Medienauswertung basierte auf Pressearchiven sowie sozialpolitischen Nachrichtendiensten. Sie 
diente der Vervollständigung der Sachinformationen über aktuelle Entwicklungen in den beiden Ren-
tensystemen sowie der inhaltsanalytischen Aufbereitung von Positionen rentensystemrelevanter kol-
lektiver Akteure. Dabei konnte auf eine für die o.g. Vorgängerstudie (Bode 2007a) angelegte und für 
den Zweck dieser Untersuchung aktualisierte, umfassende Artikelsammlung zurückgegriffen werden. 
Für diese Artikelsammlung ausgewählt wurden der Qualitätspresse zurechenbare Zeitungen sowie die 
Nachrichtendienste, die die rentenpolitische Diskussionen systematisch verfolgen und über offizielle 
Bewertungen und Begründungen von Reformmaßnahmen Auskunft geben (näheres dazu in Kapitel 5).  
Die Gesamtdatenbasis erlaubte eine qualitative Felderschließung, welche für das gewählte For-
schungsdesign (mit dem Schwerpunkt: Herauspräparierung von Legitimationsstrukturen) als angemes-
sen erschien. Indem sie die Erschließung basaler inhaltlicher Zusammenhänge ermöglicht, liefert sie 
Anhaltspunkte für weitere, vertiefende Analysen auch auf der Grundlage quantitativer Designs. 
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3. Der theoretische Rahmen: Ge- und zerronnene Legitimationen als Katalysator 

kulturellen Systemwandels 

 

Die vorliegende Studie versteht sich als Beitrag zur politischen Soziologie der Altersversor-
gung und orientiert sich maßgeblich an institutionentheoretischen Überlegungen zur kulturel-
len Prägung wohlfahrtsstaatlicher Regulationen. Sie geht von der Annahme aus, dass solche 
Regulationen – im Fall dieser Untersuchung: die kollektiv regulierte Alterssicherung – kultu-
rell „aufgeladen“ sind; diese „Ladung“ manifestiert sich im institutionellen Design dieser Re-
gulationen sowie in auf dieses Design bezogenen kognitiven Assoziationen, wie sie etwa in 
offiziellen Dokumenten oder prominenten Akteursdiskursen zum Ausdruck kommen. Diese 
Assoziationen decken sich nicht (zwingend) mit Bevölkerungsmeinungen. Doch kann davon 
ausgegangen werden, dass sich Bevölkerungsmeinungen in hohem Maße an ihnen orientieren. 

Aus soziologischer Perspektive liegt auf der Hand, dass Institutionen mehr darstellen als 
„technische Regulatoren“.17 Sie verkörpern vielmehr „Sozialregulationen ..., in denen die 
Prinzipien und Geltungsansprüche einer Ordnung symbolisch zum Ausdruck gebracht wer-
den“ (Rehberg 1994: 56). Institutionen regeln z.B. Verteilungsprozesse auf der Grundlage 
einer bestimmten Vorstellung von „Leistungsgesellschaft“ oder auch Menschenwürde – auch 
in Alterssicherungssystemen. Sie entstehen in einem (immer auch vorpolitischen) Verständi-
gungsprozess, beispielsweise im Zuge von Auseinandersetzungen, die in assoziativen Hand-
lungskontexten (Bewegungen, Verbänden, Parteien) ausgetragen werden. Anders gewendet: 
Sie bilden sich in einem intersubjektiven Prozess, bei dem es immer auch um den „sozialen 
Sinn“ ordungsstiftender Regulationen geht. So gelten beispielsweise Altersrenten in der ren-
tenpolitischen Debatte hierzulande als institutionelle Vorkehrungen für eine gesellschaftlich 
definierte, mit einem bestimmten Rollenverständnis verbundene Lebensphase: den Ruhestand. 

Institutionen verkörpern dabei geronnene Legitimationen für die von ihnen „angestifteten“ 
Ordnungsleistungen. In (einigen) Alterssicherungssystemen setzen sie beispielsweise den An-
spruch auf beitragsäquivalente Renten durch und untermauern dadurch zugleich die kollektive 
Geltung dieses Anspruchs – was spätestens dann erkennbar wird, wenn dessen sozialer Sinn 
politisch zur Debatte steht. Sie bilden insofern ein „Dach von Legitimationen, das sich in 
Form ... normativer Interpretationen schützend über sie breitet“ (Berger & Luckmann 1969: 
66). Institutionen transportieren also Ideen und verleihen ihnen Ausstrahlungskraft. Sie ten-
dieren dazu, „die sie legitimierenden Leitideen gegen Kritik zu schützen“ (Lepsius 1999: 
119), was „ihre Geltung gegen andere Wertvorstellungen … maximiert“ (ebd.: 122).18 Im 
Hinblick auf die Alterssicherung hat sich etwa der für die deutschen Verhältnisse (noch im-

                                                 
17  Das Verständnis von Institutionen als „technische Regulatoren“ ist in wirtschaftswissenschaftlich orien-

tierten Ansätzen vorherrschend (vgl. etwa North 1990 oder Mantzavinos 2001). 
18  Lepsius bezieht seine Argumentation auf die Verhältnisse der früheren DDR und erörtert v.a. die Frage, 

inwieweit individuelle Moral unter Bedingungen einer institutionell verfestigten Monopolherrschaft 
„gelebt“ werden konnte. 
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mer) viel zitierte „Generationenvertrag“ lange Zeit als Leitidee im Rentensystem festgesetzt – 
und auch darüber hinaus, betrachtet man beispielsweise den Zuschnitt des Steuersystems oder 
des übrigen Sozialversicherungssektors.19  

All dies bedeutet nun aber keineswegs, dass Institutionen prinzipiell wandlungsresistent sind. 
Die in ihnen verankerten Leitbilder können erodieren und zu zerronnenen Legitimationen 
werden. Paradigmatischer institutioneller Wandel ist voraussetzungsvoll, aber stets möglich. 
So steht der soeben als Beispiel für institutionelle Stabilität angeführte „Generationenvertrag“ 
mittlerweile kulturell zur Disposition, wie zahlreiche populärwissenschaftliche Abhandlungen 
bzw. die Mediendebatte darüber vor Augen führen (vgl. etwa Schirrmacher 2004 oder Groe-
nemeyer 2004). In der Tat können ehemals ultrastabile Institutionen an Ausstrahlungskraft 
einbüßen (vgl. Rehberg 1997), was wiederum institutionellen Wandel auszulösen vermag, der 
seinerseits zu Veränderungen des institutionenrelevanten Legitimationshaushalts führt. Die 
gegenwärtig heftige Debatte um den Familienlastenausgleich in den verschiedensten Berei-
chen sozialregulativer Steuerung (Steuersystem, Sozialversicherung, Ausbildungssektor, be-
triebliche Arrangements) ist ein anschauliches Beispiel dafür.20  

Die Ursachen für die Erosion eingefahrener institutioneller Arrangements können vielfältig 
sein. Abstrakt sind zwei Bewegungen denkbar: Zum einen können kulturell tief verwurzelte 
Institutionen durch „äußere Kräfte“ destabilisiert werden. Einige Zeitbeobachter argumentie-
ren beispielsweise, dass das in der Nachkriegsepoche etablierte deutsche Sozialmodell ange-
sichts einschneidender Strukturveränderungen im internationalen Wirtschaftssystem unhaltbar 
geworden sei, was maßgebliche „stakeholder“ dieses Modells jedoch nur sehr eingeschränkt 
zur Kenntnis nähmen – mit der Folge eines „Wandels wider Willen“ (Heinze 2006). Andere 
sehen eher eine Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, die institutionelle Verän-
derungen im Interesse einflussreicher Minderheiten gegen (ursprünglich) dominante kulturelle 
Präferenzen durchsetzen – unabhängig von real existierenden Gestaltungsoptionen (so liest 
sich etwa die Argumentation von Butterwegge 2006a). In beiden Fällen geht institutioneller 
Wandel kulturellem Wandel voraus – und dabei ist es eine offene Frage, in wie weit sich neue 
institutionelle Designs tatsächlich kulturell durchzusetzen vermögen und nachhaltig greifen. 

Gleichzeitig können formal geltungsmächtige Institutionen aber auch durch kulturellen Wan-
del unterhöhlt werden. Ein viel bemühtes Beispiel ist die durchgreifende Veränderung gesell-
schaftlicher Partnerschaftsleitbilder, durch die die für viele soziale Sicherungssysteme typi-
schen ehebezogenen Versorgungsrechte im Rahmen eines „breadwinner models“ zunehmend 
sinnentleert wirken (vgl. etwa Veil 2002). Allgemeiner wird zudem auf Prozesse der Indivi-
dualisierung verwiesen (Schimany 2003: 354-390), die aus Sicht vieler eine kollektive Regu-
                                                 
19  Also etwa die Besteuerung von Renten oder Sonderreglungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Entsprechend lässt sich gerade in Bezug auf die staatliche Sphäre mit Schülein (1987: 91) von „integra-
tiven und potenzierenden Leistungen der Institutionen“ sprechen. 

20  Dieser Lastenausgleich ist implizit auch für die Ausgestaltung des Alterssicherungssystems relevant – 
etwa im Hinblick auf die Anrechnung von Kindererziehungszeiten oder den Anspruch auf Hinterbliebe-
nenversorgung. 



 16

lierung von Lebensläufen – also auch: des Eintritts in den Ruhestand – immer wirklichkeits-
fremder erscheinen lassen. 

Unabhängig davon, wie tief diese Bewegungen – die einzeln oder gleichzeitig auftreten kön-
nen – tatsächlich ausgeprägt sind, stellt sich die Frage, worin genau sie sich institutionell nie-
derschlagen und inwiefern mit ihnen ein nachhaltiger wohlfahrtskultureller Deutungswandel 
verknüpft ist. Es erscheint durchaus denkbar, dass bestimmte traditionelle wohlfahrtskulturel-
le Muster ungeachtet der genannten sozialstrukturellen oder ökonomischen Bewegungen von 
einer Gesellschaft (oder maßgeblichen Bevölkerungsgruppen) nicht verabschiedet werden und 
dann auch auf die Gestaltung institutioneller Arrangements einwirken. So haben beispielswei-
se Hyde et al. (2003) gezeigt, wie die vielen Rentensystemen zu Grunde liegende Norm der 
„collective responsibility“ auch bei einer teilweise privatisierten Altersvorsorge noch zur Gel-
tung kommen kann.21 Auch die Regulierung von „Wohlfahrtskapitalmärkten“ (Nullmeier 
2003: 965) kann auf traditionellen Legitimationsstrukturen beruhen und mit der Begründung 
institutioneller Innovationen einher gehen (vgl. auch Bode 2005 oder Whiteside 2006); dies 
zeigt sich etwa am Beispiel des deutschen Riester-Modells22 oder – im internationalem Maß-
stab – an neuartigen Arrangements zur Regulation privater Rentensparpläne, etwa der Schaf-
fung von zentralen Agenturen mit Kontroll- und Zertifizierungsrechten.  

Zumindest für westliche Demokratien erscheint bedeutsam, dass institutioneller Wandel – 
zumal wenn er den Bereich wohlfahrtsstaatlicher Regulierung betrifft – öffentlich (nach- und 
mit)vollzogen werden muss. Er wird durch kollektive Akteure kommunikativ verhandelt, wo-
bei diese Akteure auch auf seine Folgewirkungen Bezug nehmen. Diese Verhandlungen ge-
hen im Übrigen häufig über das lobbyistische Einwirken von Parteien und Verbänden auf das 
Regierungssystem hinaus. Sie basieren auf öffentlichen Positionierungen kollektiver Akteure, 
die bestimmte Interpretationsschemata „publik machen“ und im gesellschaftlichen Willens-
bildungsprozess bestimmte Sinnangebote unterbreiten. Was das Alterssicherungssystem be-
trifft, so zählen auch vermeintlich unpolitische Akteure wie privatgewerbliche Produktanbie-
ter oder mit ihnen verbundene quasi-wissenschaftliche Institutionen wie etwa das „Deutsche 
Institut für Altersvorsorge“ (DIA) zur Gruppe solcher Akteure. „Think Tanks“, wissenschaft-
liche Experten bzw. Gremien oder administrative Treuhänder des bestehenden gesetzlichen 
Rentensystems (unter ihnen die „Deutsche Rentenversicherung Bund”23) gehören ebenfalls zu 
den „playern“ im (deutschen) Rentensystem. 

                                                 
21  Sie führen gleichzeitig vor Augen, dass die institutionelle Ordnung teilprivatisierter Rentensysteme 

vielschichtig ist, und unterscheiden verschiedene, für kollektive Regulierung relevante, Steuerungs-
felder: die „privatisation domain; the privatisation components…; the privatisation selling agents; the 
privatised market environment; the degree of statutory compulsion imposed upon buyers; and the de-
gree of statutory regulation“ (Hyde et al. 2003: 190). 

22  Konkret: der Kapitalgarantie und der massiven Sockelförderung im Bereich der staatlich geförderten 
Privatvorsorge. 

23  Gerade die Bedeutung des (ehemaligen) Verbands deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) ist in 
auf die Alterssicherung bezogenen policy-Analysen häufig unterschätzt worden (vgl. dazu von Winter 
1997: 204ff sowie Nullmeier & Rüb 1993: 318ff). 
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Letztlich manifestiert sich die (wohlfahrts)kulturelle Einbettung von Institutionen und ihres 
Wandels inhaltlich in jenen Legitimationen, die von den genannten Akteuren sowie „regie-
rungsamtlich“ zur Begründung oder kritischen Kommentierung von Regelungen in Anspruch 
genommen werden. Dass solche Legitimationen für Rentensysteme alles andere als unwesent-
lich sind, lässt sich auch aus den wenigen vorliegenden Untersuchungen zu den kulturellen 
Grundlagen des deutschen Alterssicherungssystems ableiten. So haben Nullmeier und Rüb 
(1994) das deutsche Sozialversicherungsmodell als Ausdruck eines „sozialstaatlichen Re-
publikanismus” begriffen, der über die bloße (beitragsäquivalente) Absicherung von Altersri-
siken hinausgeht und diese in ein gesamtgesellschaftliches Regulationsmodell integriert, in 
dem der Ressourcenfluss von jungen zu alten Generationen unter Berücksichtigung spezifi-
scher Umverteilungsnormen sozial generalisiert wird. Ähnlich lautet die Argumentation von 
Kohli (1987) in seinem Beitrag zur moralischen Ökonomie des Generationenvertrags (vgl. 
auch Mau 2003). Auch die jüngere Debatte zur Generationengerechtigkeit wirft ein Licht auf 
die Bedeutung, die legitimatorischen Aspekten bei der Ausgestaltung des Rentensystems zu-
kommt (vgl. Bäcker 2004, Butterwegge 2006b). 

Für gegenwärtige, zusehends pluralisierte Rentensysteme ergeben sich neue legimatorische 
Herausforderungen. So geht es beispielsweise in einem partiell vermarktlichten Alterssiche-
rungsregime um die Frage, wie viel Unsicherheit und Intransparenz24 angesichts der „prak-
tisch unkontrollierbaren Eigendynamik” (Luhmann 1999: 103) von Märkten im Bereich der 
Alterssicherung akzeptabel ist. Zudem kommen die mit einer (quasi-)staatlichen Regulation 
der Alterssicherung verbundenen spezifischen Vertrauenserwartungen (Manow 1998) – also 
etwa solche, die die Beteiligung der älteren Generation am zukünftigen gesellschaftlichen 
Wohlstand betreffen – auch in stärker pluralisierten Rentensystemen potenziell weiter zur 
Geltung. Solche Erwartungen treffen gleichzeitig auf in den Medien zunehmend einflussrei-
che Diskurse, denen zu Folge jede Generation und jeder einzelne zukünftig für sich alleine 
vorzusorgen habe, da sich jüngere Menschen in Anbetracht des demografischen Wandels 
nicht mehr auf nachwachsende Generationen verlassen könnten. 

Insgesamt entsteht eine neue Unübersichtlichkeit in den für den veränderten „welfare mix“ 
relevanten Legitimationsstrukturen – die kulturelle Einbettung von Alterssicherungssystemen 
vollzieht sich spannungsreicher und widerspruchsvoller. Die institutionellen Arrangements 
befinden sich – gerade dort, wo der Pluralisierungsprozess bereits stark vorangeschritten ist25 
– in flüssigem Zustand: die Ordnung des Systems ist permanent Gegenstand von öffentlichen 
Verhandlungen und institutionellen Rejustierungen. In den Rentensystemen der Zukunft ist 
wenig Platz für einen konsistenten „new social contract“ (Myles 2002) – der Trend geht eher 
in Richtung eines tentativen und sprunghaften „social contracting“. Die Frage ist, welche Le-
gitimationsmuster dabei wo zur Geltung kommen. 

                                                 
24  Besonders virulent wird diese Frage dort, wo Vorsorgearrangements nicht mehr Leistungen garantieren, 

sondern nur mehr Beiträge festlegen – genau dies ist der internationale Trend. 
25  So etwa in den angelsächsischen Ländern, aber auch in Schweden oder in den Niederlanden. 
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4. Institutioneller Wandel und neue Paradigmen: Die Entwicklung des „welfare mix“ 

im deutschen und französischen Rentensystem seit Beginn der 1990er Jahre 

 

Dieses Kapitel zeichnet – nach einem Exkurs zur Entwicklung angelsächsischer Rentensys-
teme – die jüngeren Etappen des institutionellen Wandels im deutschen und französischen 
Alterssicherungssystem nach, wobei der Darstellung des französischen Systems mehr Platz 
eingeräumt wird als der Rekonstruktion der – hierzulande bereits umfassend analysierten – 
deutschen Verhältnisse. Ausgangspunkt der Betrachtung ist der Umstand, dass die Rentensys-
teme Deutschlands und Frankreichs zuletzt beide zum Gegenstand umfassenderer Umbau-
maßnahmen geworden sind, nachdem sie auf eine lange Phase institutioneller Stabilität zu-
rückblicken konnten. Dies- wie jenseits des Rheins waren in der Nachkriegsepoche Grund-
satzentscheidungen zum Auf- bzw. Ausbau eines sozialversicherungsbasierten Systems ge-
troffen worden, und zwar mit dem Ziel einer garantierten Lebensstandardsicherung für weite 
Teile der erwerbstätigen Bevölkerung. Ergänzt wurde dieser Ansatz um Regelungen, die das 
System sukzessive – wenngleich unvollständig – auf andere Bevölkerungskategorien auswei-
tete.  

Geht es nun um den Wandel dieser Systeme, treten jene Entwicklungsphasen in den Vorder-
grund, in denen sich die Erosion des (am Arbeitnehmerstatus festgemachten) Lebensstandard-
sicherungsziel sowie ein Ende des „Universalisierungstrends“ abzeichnen. Dies war dies- wie 
jenseits des Rheins – abgesehen von eher geringfügigen Korrekturen etwa im Bereich der 
Berücksichtigung beitragsfreier Zeiten bei der Rentenbemessung oder von den sukzessive 
geringer ausfallenden Rentendynamisierungen – nicht vor Anfang der 1990er Jahre der Fall. 
Interessant sind für die nachstehende Analyse also v.a. die letzten 15 bis 20 Jahre. 

Das gilt auch für die angelsächsischen Systeme, die im Weiteren exkursförmig betrachtet 
werden sollen. Der Ausflug in das britische und kanadische Rentensystem hat zwei Gründe: 
Einerseits werden stärker vermarktlichte Formen der Alterssicherung von Zeitbeobachtern in 
kontinentaleuropäischen Ländern häufig als Zukunftsmodell betrachtet; und in der Tat orien-
tieren sich die letzten Rentenreformen in diesen Ländern von der Tendenz her an eben diesen 
liberalen Vorbildern. Andererseits liefert, wie in der Einleitung bereits verdeutlicht, die (hier 
nur kursorische) Befassung mit den angelsächsischen Verhältnissen (auch) unter wohlfahrts-
kulturellen Gesichtspunkten Anhaltspunkte für eine perspektivische, d.h. in die Zukunft 
schauende, Betrachtung der Herausforderungen an ein „liberalisiertes“ Rentensystem in 
Deutschland und Frankreich. 
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Exkurs: Die Dynamiken angelsächsischer Systeme: Zwei Beispiele 
 
Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass wesentliche Impulse für den gegenwärti-
gen Umbau kontinentaleuropäischer Alterssicherungssysteme vom angelsächsischen Modell 
ausgehen.26 Die für dieses Modell charakteristischen Verhältnisse haben sich in kontinental-
europäischen Staaten noch nicht eingestellt; gleichwohl sind die Leitbilder des Modells auch 
in Kontinentaleuropa seit längerer Zeit auf dem Vormarsch. Oberflächlich betrachtet erschei-
nen diese Leitbilder als marktliberal und individualistisch. Allerdings: Es lohnt sich, genauer 
hinzusehen – gerade im Hinblick auf die legitimatorischen Grundlagen, die für die angelsäch-
sischen Systeme maßgeblich sind. Im Rahmen dieser Untersuchung (die sich auf den deutsch-
französischen Vergleich konzentriert) kann dies nur holzschnittartig erfolgen, und zwar im 
Rekurs auf eine bereits abgeschlossene Untersuchung zur Entwicklung von Wohlfahrtsmärk-
ten in Renten-(und Pflege-)Systemen der Seniorenversorgung (Bode 2007a), die zwei dem 
liberalen Modell gemeinhin subsumierte Länder mit einschloss, nämlich Großbritannien und 
Kanada. 
 

Fall 1: Großbritannien 
 
Der Entwicklung des britischen Alterssicherungssystems ist hierzulande zuletzt verstärkt 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet geworden (siehe Gruescu 2006, Marschallek 2005). Die seit 
einigen Jahren in diesem Land intensiv geführte Rentendebatte ist aus deutscher Perspektive 
nicht zuletzt deshalb von Interesse, weil die durch die Riester-Reformen eingeleitete Teilpri-
vatisierung der Altersvorsorge in Großbritannien bereits weit vorangeschritten ist und im 
Hinblick auf ihre Folgen retrospektiv analysiert werden kann. Großbritannien ist geprägt von 
einem „public-private partnership in pension policies“ (Ward 2002)27: Der Staat garantiert 
einen Rentensockel, während er die betriebliche Alterssicherung sowie private Vorsorge steu-
erlich sowie durch Sozialrabatte begünstigt und einer Rahmenregulierung unterstellt. Das 
„governance“-Regime28 beruht auf einer Arbeitsteilung zwischen dem Nationalstaat, den Ar-
beitgebern und den Individuen, die dabei als private Investoren in die eigene Altersvorsorge, 
also als „Wirtschaftsbürger“ im Wohlfahrtsstaat begriffen werden. Im Unterschied zum deut-
schen und französischen System (s.u.) ist dem britischen Modell eine von Sozialpartnern mit-
verwaltete intermediäre Institution wie die der Sozialversicherung fremd; ferner beschränken 
sich kollektivvertraglich regulierte (über-)betriebliche Arrangements auf kleinere Segmente.  

                                                 
26  Döring (2002: 84) spricht – mit Blick auf das britische System – von einem „Ideenbaukasten der Alters-

sicherungspolitik”.  
27  Ausführliche Darstellungen zum britischen Alterssicherungssystem bieten Blake (2003) sowie die Be-

reicht der „Turner Commission“ (2005 und 2006). Zur Historie siehe Walker & Foster (2006). 
28  Also: das Ensemble der für die Ausgestaltung des Systems relevanten Steuerungsmechanismen. 
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Die garantierte staatliche Mindestversorgung liegt auf einem (im internationalen Vergleich) 
außerordentlich niedrigen Niveau, auch wenn sie – für einen rasch wachsenden Teil der Be-
völkerung – durch einkommensabhängige Zulagen („means-tested benefits“) aufgestockt 
wird. Für Arbeitnehmer mit Normalerwerbsbiografien gibt es überdies eine sozialversiche-
rungsförmige zweite Säule auf der Basis des Äquivalenzprinzips. Ihnen steht es jedoch frei, 
die entsprechenden Beiträge in eine betriebliche oder private Absicherung zu überführen 
(„opting-out“) – wovon in der Vergangenheit zahlreich Gebrauch gemacht wurde. Ein Groß-
teil insbesondere der männlichen Arbeitnehmer verfügt zudem über Ansprüche an Betriebs-
renten oder aus Privatsparverträgen. Betriebsrenten sind meistens freiwillige Leistungen der 
Arbeitgeber, die allerdings einer pluralen „stakeholder“-Kontrolle unterliegen.29  

Wesentlich für die institutionelle Dynamik des britischen Rentensystems war die durch die 
Regierung Thatcher vorgenommene Erweiterung der (schon immer bestehenden) Möglichkei-
ten, eigene Sozialversicherungsbeiträge aus der zweiten Säule in betriebliche Pensionspläne 
zu verlagern, auf „personal pension schemes“; dafür wurden großzügige Beitragssubventio-
nen gewährt. Was die staatliche Versorgung betrifft, so hat der relative Wert der Leistungen 
auf Grund der in den 1980er Jahren eingeführten reinen Preisindexierung ebenfalls sukzessive 
abgenommen. Auf diese Weise entstand ein neuer privater Rentensektor, der sich stark am 
Aktienmarkt engagierte und eine Börsenmentalität im Umgang mit der Alterssicherung popu-
larisierte. Die jüngere Entwicklung ist zudem davon gekennzeichnet, dass klassische betrieb-
liche Arrangements auf der Basis einer festen Versorgungszunahme nach Maßgabe des zuletzt 
bezahlten Gehalts („final salary schemes“) zum Auslaufmodell geworden sind und – wenn 
überhaupt – durch Vorsorgepläne auf Beitragszusage („defined contribution schemes“) ersetzt 
werden, wobei die Arbeitgeber ihre Zulagen stark reduziert haben. Private Vorsorgepläne sind 
weiter auf dem Vormarsch, verzeichneten allerdings zuletzt in nicht wenigen Fällen Rendite-
einbrüche – was jüngst zu einer Rückkehrbewegung von der Privatvorsorge in die zweite Säu-
le geführt hat. 

Ein zentraler Gegenstand der öffentlichen Debatte war in den letzten beiden Jahrzehnten die 
Regulierung des vergleichsweise (ehedem) stark ausdifferenzierten Vorsorgemarktes sowie 
der betrieblichen Systeme. In beiden Bereichen war es wiederholt zu Dysfunktionen (Insol-
venzen, Manipulationen bei den Verwaltungskosten, Wertverlusten) gekommen, was zur Fol-
ge hatte, dass im Laufe der Jahre ein umfassendes Instrumentarium zur Regulierung der Pri-
vatvorsorge entstand. Als Reaktion auf diverse Managementskandale und spektakuläre Wert-
verluste erhielt die Hauptaufsichtsbehörde, die sog. „Financial Services Authority“, weit rei-
chende Kontrollbefugnisse gegenüber Produktanbietern sowie ein Mandat zur umfassenden 
Verbraucherinformation. Private Vorsorgeverträge sind heute hochgradig reguliert, was zu 

                                                 
29  In den ausgelagerten Trusts, deren Beiräte zu einem Drittel mit Vertretern der „plan holder“ besetzt 

sind. 
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einer Standardisierung der Kontrakte geführt hat, welche allerdings weiterhin (anders als in 
Deutschland) keine nominelle Kapitalgarantie vorsehen. 

Ungeachtet all dieser Maßnahmen zeichnet sich seit einiger Zeit ein zukünftiges Versor-
gungsdefizit nicht zuletzt bei Niedrigverdienern ab. Darauf ist zunächst inkrementell und 
dann, Ende 2006, mit einer Strukturreform reagiert worden.30 Durch diese gibt es nun weit 
reichende Umstellungen im britischen Alterssicherungssystem: Die Lohnindexierung staatli-
cher Rentenleistungen wird wieder eingeführt (für Zahlungen ab 2012); ferner entsteht eine 
neue, quasi-obligatorische Form der betrieblichen Zusatzversorgung. Arbeitnehmer, die dem 
nicht explizit widersprechen, sollen automatisch eingeschrieben werden, Staat und Arbeitge-
ber Mindestbeiträge entrichten. 

Folgt man diesen komplexen Systemveränderungen, und unterstellt man, dass sie eng mit dem 
Legitimationshaushalt des britischen Systems korrespondieren, so wird erkennbar, dass das in 
der Einleitung skizzierte Leitbild des „citizen’s wage“ – in Gestalt eines Pakets aus Grundren-
te und sozialversicherungsförmiger Zusatzabsicherung – nach einer kurzen Blütezeit in der 
Nachkriegsära an Bedeutung verlor, während die „self made pension“ (in ihren verschiedenen 
Versionen) markant an Bedeutung gewann. Zuletzt war eine Rückwärtsbewegung allerdings 
unverkennbar, und diese dürfte zu einer Einschränkung des Radius der am freien Vorsorge-
markt organisierten Alterssicherung sowie zu einer Stärkung der kollektiven Systeme führen. 

 

Fall 2: Kanada 
 
Das Rentensystem Kanadas gleicht seinem britischen Pendant in vielerlei Hinsicht; bei ge-
nauerem Hinsehen werden jedoch nicht unerhebliche Nuancen erkennbar (vgl. Gruber 1999 
sowie Stone 2006). Auch hier ist das Rentensystem plural strukturiert: Neben einer fest ver-
ankerten Tradition v.a. betrieblicher Privatrentensysteme gibt es einen quasi-
universalistischen Pfeiler (das „Guaranteed Income Supplement”) sowie einen sozialversiche-
rungsförmigen Aufbau. Bedeutsam ist allerdings, dass die staatlich organisierten Systeme ein 
im Vergleich mit Großbritannien höheres Versorgungsniveau und dadurch zumindest ansatz-
weise so etwas wie eine Volksrente garantieren – ihre „benefits are not ‚for the poor alone’“ 
(Myles 2002: 162). Angesichts einer Lohnersatzrate von durchschnittlich um die 40% er-
scheint die staatliche Versorgung zwar auch in Kanada als eher residualistisch; gleichwohl 
gehört das kanadische Rentenregime weltweit zu den armutsfestesten Rentensystemen. Be-
merkenswert erscheint zudem, dass die obligatorische sozialversicherungsähnliche (zweite) 
Säule seit einigen Jahren auf einem kapitalgedeckten Sockel steht. Der „Canadian Pension 

                                                 
30  „New Labour“ hatte zwischen 1997 und 2005 verschiedene kleine Veränderungen vorgenommen. Ge-

schaffen wurde zunächst eine (v.a. im Hinblick auf Verwaltungskosten) stärker regulierte Variante der 
„personal pensions“ (die „stakeholder pension“), von der allerdings relativ wenig Gebrauch gemacht 
wurde. Außerdem wurde die Mindestversorgung in Form eines „pension credits“ etwas angehoben. Die 
Regierung erzwang überdies einen Sicherungsfonds für Betriebsrenten. 
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Plan“ (in Québec: „Régie des Rentes“31) hat sich dabei zu einem mächtigen institutionellen 
Investor entwickelt, dessen Anlageentscheidungen immer wieder zum Gegenstand öffentli-
cher Debatten werden. 

Ähnlich wie in Großbritannien werden betriebliche und private Vorsorgearrangements ver-
gleichsweise umfassend steuerlich gefördert. Beide unterliegen detaillierten Regulierungen, 
die allerdings weniger weit reichen als in Großbritannien (z.B. im Hinblick auf die Pensions-
sicherung in Insolvenzfällen oder auf Verwaltungskostenvorschriften); wie ihr britisches Pen-
dant kennen sie auch keine gesetzlichen Kapitalgarantien für Vorsorgeprodukte. Was die be-
trieblichen Pensionspläne betrifft, so entsprachen – v.a. für die Beschäftigten von Großunter-
nehmen und des öffentlichen Sektors – die Lebensstandard sichernden Pensionszusagen (für 
„breadwinner“) über Jahrzehnte hinweg einer gesellschaftlichen Normalerwartung. Anders als 
in Großbritannien wurden die Konditionen dieser betrieblichen Arrangements in vielen Fällen 
zwischen den Unternehmen (bzw. den öffentlichen Arbeitgebern) und den – besonders in On-
tario und Québec relativ organisationsstarken – Gewerkschaften ausgehandelt.32  

Ungeachtet einer allgemeinen Stabilität des kanadischen Alterssicherungssystems kam es in 
den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu einer Reihe von Umstellungen. Zwar 
scheiterte der Versuch zweier (gesamt)kanadischer Regierungen weit gehend, die Staatsrente 
abzuschmelzen und die beitragsfinanzierte Säule signifikant aufzuwerten, wenngleich die 
Leistungen etwas stärker an den persönlichen Erwerbsbiografien der Versicherten ausgerich-
tet wurden. Der vergleichsweise militante Widerstand eines Bündnisses verschiedener Ver-
bände und Sozialorganisationen zeugte hier von einer außerordentlich festen Verwurzelung 
der „citizen’s wage“-Konzeption in der Wohlfahrtskultur des Landes. Aus deutscher Sicht 
bemerkenswert war zudem die Entscheidung, auf Finanzierungsprobleme des öffentlichen 
Versorgungssektors nicht mit Leistungsabbau zu reagieren, sondern mit einer deutlichen An-
hebung der Beitragssätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese wurden im Verlaufe we-
niger Jahre nahezu verdoppelt.  

Gleichzeitig haben indes die öffentlichen Aufwendungen zur Subventionierung privater Spar-
pläne deutlich zugenommen. In Québec erteilte die Provinzregierung der „Régie des Rentes“ 
den Auftrag, bislang unterversorgte Bürger durch Medienkampagnen und PR-Arbeit zu 
(mehr) individueller Eigenvorsorge zu mobilisieren. Damit wurde auf den Umstand reagiert, 
dass die Deckungsrate bei den Betriebsrenten zusehends rückläufig ist, insbesondere im Be-

                                                 
31  Die nach Ontario bevölkerungsreichste (französischsprachige) Provinz unterhält eine eigene Rentenkas-

se, deren Besonderheit lange Zeit darin bestand, dass akkumuliertes Beitragskapital von den Provinzre-
gierungen gezielt zur Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur eingesetzt wurde. 

32  Interessant erscheint, dass Québec eigene Wege bei der Regulierung der nicht-staatlichen Alterssiche-
rung beschritten hat: Ein Gesetz von 1990 hat die Präsenz der Arbeitnehmervertreter in den Verwal-
tungsgremien betrieblicher Pensionspläne erweitert und die Gewerkschaften dazu eingeladen, sich stär-
ker bei der „governance“ dieser Einrichtungen zu engagieren. Zudem subventioniert die Provinz – über 
die kanadaweit geltenden Regelungen hinaus – seit Mitte der 1980er Jahre Einlagen in einen von den 
Gewerkschaften verwalteten Rentensparfonds, dessen Kapital im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen 
investiert werden soll. 
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reich der unteren Einkommensgruppen. Darüber hinaus gibt es – wenn auch weniger stark 
ausgeprägt als in Großbritannien – einen Trend zur Substitution von Leistungszusagen durch 
„defined contribution schemes“.33 Insofern zeigt sich im nicht-staatlichen Bereich, ungeachtet 
der gezielten Stabilisierung des öffentlichen Rentensektors, ein durchaus spürbarer Vermarkt-
lichungstrend. 

Der Legitimationshaushalt des kanadischen Rentensystems ähnelt dem des britischen. Ein 
„welfare mix“ mit hohen Anteilen nicht-staatlicher Versorgung gilt auch hier als normal. Al-
lerdings setzt sich hier die Idee der „self made pension“ weniger stark gegenüber der Rationa-
lität des „citizen wage“ durch. Die politischen Auseinandersetzungen um Rentenreformen in 
den 1980er Jahren und dann noch einmal Mitte der 1990er Jahre stehen für die Wiederbele-
bung bzw. Bestätigung der in Kanada (vergleichsweise) starken Kollektivorientierung im Be-
reich der volksrentenartigen Grundversorgung (in Verbindung mit einkommensbezogenen 
Elementen). Eine Vermarktlichung der Rente setzt sich nur innerhalb des nicht-staatlichen 
Rentensektors durch, in Gestalt des Übergangs von „defined benefits“ zu „defined contributi-
ons“. Dies erfolgt freilich in Abwesenheit einer offiziellen rentenpolitischen Programmatik, 
der zu Folge kollektive durch individuelle Absicherungsformen zu substituieren seien. 

 

Analytische Schlussfolgerungen 
 
Die kursorische Befassung mit der Entwicklung von angelsächsischen Alterssicherungssys-
temen ist in mehrerlei Hinsicht für die im Weiteren beabsichtige Analyse der beiden kontinen-
taleuropäischen Fälle aufschlussreich: Grundsätzlich zeigt sie, dass nicht-staatliche Formen 
der Altersvorsorge, die in anderen Systemen seit langem eingespielt sind, immer auch hin-
sichtlich von Strukturveränderungen innerhalb ihrer Komponenten betrachtet werden sollten, 
wenn es um die institutionelle Dynamik im Rentensystem geht. Konkret: Nicht nur das Ver-
hältnis zwischen bedarfsorientierter und beitragsäquivalenter Versorgung im öffentlichen 
Rentensektor, sondern auch die Veränderungen im nicht-staatlichen Bereich verdienen Beach-
tung. In „liberalen“ Systemen kommt zudem der Regulation von Altersvorsorgemärkten eine 
außerordentliche Bedeutung zu – wobei sich zeigt, dass auch stärker vermarktlichte Renten-
systeme (nach wie vor) einer öffentlich verhandelten, die Remanenz gesamtgesellschaftlicher 
„Kollektivverantwortung“ widerspiegelnden, Rahmenordnung unterliegen, was im Hinblick 
auf die wohlfahrtskulturelle Unterfütterung von pluralen Alterssicherungssystemen alles an-
dere als unerheblich erscheint. Die Auseinandersetzungen um die Umgestaltung dieser Sys-
teme dort, wo sie bereits seit langem plural ausgestaltet sind, zeigt, dass sich die legitimatori-
sche Basis von Alterssicherungssystemen auch und nicht zuletzt in dieser Rahmenordnung 
manifestiert – und nicht nur in der Ausgestaltung staatlicher Rentenleistungen.  

                                                 
33  Vgl. dazu Tamagno (2006). Dabei kam es zu einigen harten Arbeitskämpfen gegen entsprechende Pläne 

von Arbeitgebern (die allerdings meist die Oberhand behielten). 
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Dabei ist allerdings eine Dichotomie von „Legitimationswelten“ augenfällig.34 Als Legitima-
tionsfolien dienen hier parallel das Modell des gesellschaftlich verantworteten „(Renten-)Bür-
gerlohns“ (der „citizen’s wage“) einerseits, die Normalität selbstverantworteter Eigenvorsorge 
(die „self-made pension“) andererseits. Für beide Sinnkonstrukte gibt es institutionelle Tradi-
tionen. Aktuelle Transformationsprozesse lassen sich auf dieser Doppelfolie gut charakterisie-
ren: Unmittelbar staatliche Zuständigkeiten werden – in Großbritannien fast ausschließlich 
und in Kanada über weite Strecken – in Auseinandersetzungen um die Bürgerlohnkomponen-
te thematisch: In Kanada scheitert die zwischenzeitlich anvisierte Ablösung der Basisrente in 
den 1990er Jahren, in Großbritannien wird die Regierung fortwährend mit der Erwartung kon-
frontiert, deren „Armutscharakter“ zu überwinden. Auf der anderen Seite konzentriert sich die 
Auseinandersetzung über das, was hinsichtlich der privaten Altersvorsorge als legitim gilt, auf 
die Herstellung von Markttransparenz und Risikobegrenzung. Kapitalgarantien und direkte 
Zulagen hingegen sind in der angelsächsischen Vorsorgewelt ein Fremdkörper. Von den Ge-
wichtsverschiebungen im Großbritannien der 1980er Jahre (die offenbar jetzt wieder revidiert 
werden) abgesehen, erscheint der öffentliche Rentensektor dabei im Ganzen ultrastabil, also 
wohlfahrtskulturell unangefochten. 

Welche „Botschaften“ lassen sich aus der Dynamik der betrachteten angelsächsischen „welfa-
re mixes“ im Hinblick auf eine an Legitimationsmustern ansetzende Analyse der kontinental-
europäischen Entwicklungen gewinnen? Drei Aspekte erscheinen richtungsweisend: 

• Erstens zeigt die jüngere Geschichte der angelsächsischen Systeme, dass die Veranke-
rung eines größeren Teils der Alterssicherung im Bereich nicht-staatlicher Vorsorge 
einen permanenten Druck auf staatliche Kontextregulierung und zugleich Debatten 
über Notwendigkeiten der Grundversorgung auslöst. Dies zeigt sich v.a. in Großbri-
tannien, wo die Erwartung an private Vorsorge hoch und die Basisrente schwach ist. 
Dies impliziert eine doppelte Regulierungsagenda. In beiden angelsächsischen Syste-
men wird immer auch staatliche Direktintervention zur Sicherung eines „Rentenbür-
gerlohnsockels“ erwartet. Diese Erwartung wird gerade dann artikuliert, wenn der 
„Vorsorgemarkt“ seine Versorgungsversprechungen nicht einlösen kann. Der Abbau 
institutionell garantierter Versorgungsansprüche oder auch die Erfahrung von Unkal-
kulierbarkeit im Bereich der Altersvorsorge können mithin auch in einem „liberalen“ 
Systemkontext Legitimationsprobleme und nachfolgend bestimmte sozialpolitische 
Reaktionen erzeugen. 

• Damit stellt sich zweitens die Frage, ob es (auch) in Deutschland und Frankreich bei 
der Auseinandersetzung um die Zukunft der Alterssicherung vermehrt darum gehen 
wird, universelle Basisansprüche – wie in Großbritannien und Kanada – institutionell 
eindeutiger als in der insbesondere das deutsche System gegenwärtig kennzeichnenden 

                                                 
34  Darauf ist insbesondere in kanadischen Arbeiten hingewiesen worden (vgl. Myles 1984 und Snell 

1996). 
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sozialhilfeähnlichen Variante zu etablieren. Die Annäherung der kontinentaleuropäi-
schen Altersversorgung an angelsächsische Verhältnisse könnte dazu führen, dass ne-
ben dem Diskurs über die „self made pension“ auch die Idee des „citizen’s wage“ ex-
pliziter zur Geltung kommt.  

• Zum dritten werfen die Entwicklungen in den angelsächsischen Systemen ein anderes 
Licht auf die betriebliche Altersvorsorge: In der Vergangenheit wurde sie dort – 
wenngleich in Teilen kontrafaktisch – in ihrer „defined benefit“-Version zu einer ge-
sellschaftsübergreifenden Garantieerwartung, der sie unter den neuen Bedingungen 
schlechterdings nicht mehr entsprechen kann. Dies hat in Großbritannien und Kanada 
Irritationen im Hinblick auf die Legitimationsbasis der betrieblichen Altersversorgung 
erzeugt, insbesondere auf mit ihr verbundene Sicherheitserwartungen. Möglicherweise 
könnten sich solche Entwicklungen auch in Deutschland und Frankreich einstellen, wo 
die Betriebsrente „alten Typs“ ebenfalls zum Auslaufmodell geworden ist. 

Aus diesem Exkurs in die angelsächsische(n) Welt(en) der Alterssicherung ergeben sich – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – bestimmte Aufmerksamkeitsfilter für die weitere Analy-
se. So wird grundsätzlich zu fragen sein, ob und inwieweit sich das deutsche und französische 
System den angelsächsischen Verhältnissen institutionell angleicht. Ferner verweisen die Fäl-
le Kanadas und Großbritanniens darauf, bei der Analyse institutionellen Wandels sehr genau 
auf Entwicklungen in den nicht-staatlichen Systemsegmenten zu achten. Schließlich können 
die Befunde zu diesen beiden liberalen Wohlfahrtsregimes für einen Ausblick auf die Zukunft 
der liberalisierten korporatistischen Regimes fruchtbar gemacht werden, und dies insbesonde-
re in drei Dimensionen: die Entwicklung hin zum o.g. „Legitimationsdualismus“ (Kontextre-
gulierung und Staatsversorgung), die Perspektive auf armutsvermeidende Universalabsiche-
rung, und der Neuzuschnitt von Legitimationsproblemen im Zuge von Erfahrungen mit der 
finanzmarktabhängigen Vorsorge. Diese Dimensionen gilt es bei der Auswertung der Ergeb-
nisse dieser deutsch-französischen Vergleichsstudie im Auge zu behalten. 

Im Folgenden werden aber zunächst die in Deutschland und Frankreich beobachtbaren Struk-
turveränderungen im System der Alterssicherung nachgezeichnet (Abschnitte 4.1 und 4.2), 
wobei sich die Darstellung der deutschen Verhältnisse – über die beim „Fachpublikum“ be-
reits ausreichende Kenntnisse vorliegen dürften – auf Kernaspekte beschränkt. Demgegenüber 
kommen die Entwicklungen in Frankreich ausführlicher und unter systematischerer Einbezie-
hung statistischen Materials zur Darstellung. Die länderbezogenen Skizzen schaffen die 
Grundlage für einen Vergleich des institutionellen Wandels in beiden Rentensystemen (Ab-
schnitt 4.3). 
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4.1  Rentensystem und institutioneller Wandel in Deutschland (1990-2006) 

 
Das 1957 begründete System der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) bildete lang Zeit 
eine stabile Größe im Institutionengefüge des deutschen Wohlfahrtsstaats. Bis in die 1990er 
Jahre hinein beschränkten sich Systemveränderungen auf kleinere Korrekturen. Die auf dem 
Umlageverfahren beruhenden Rentenversicherungen für Arbeiter und Angestellte, die Beam-
tenversorgung, der Altersicherung für Landwirte und einige Systeme der berufsständischen 
Versorgung bildeten eine starke lohnarbeitszentrierte Säule, wohingegen die betriebliche und 
private Vorsorge (zweite und dritte Säule) nur eine untergeordnete Rolle spielten. Die Leis-
tungen der Sozialversicherung unterlagen dem – durch das Bundesverfassungsgericht als 
Rechtsanspruch definierten – Grundsatz der Besitzstandswahrung im Rahmen des Äquiva-
lenzprinzips, dem zu Folge Beitragseinzahlungen auch kodifizierte Leistungsansprüche zur 
Folge haben müssen. Wesentlich für das deutsche Modell war zudem das Prinzip der paritäti-
schen Finanzierung, ungeachtet der – zunächst rückläufigen und später als Steuerungsinstru-
ment wieder entdeckten – Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt (etwa zur Finanzierung von 
Leistungen, die aus der Anrechnung von Kindererziehungszeiten resultieren). Die Leistungs-
gewährung erfolgte nach Maßgabe einer Rentenformel, die das Versorgungsniveau an die 
Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums anpasste. 

Die Rentenreform 1972 markierte einen wichtigen Einschnitt, denn mit der Einführung der 
flexiblen Altersgrenze und der Rente nach Mindesteinkommen sowie im Zuge der Öffnung 
der Rentenversicherung für weitere Bevölkerungskreise und der Leistungsdynamisierung 
nach Maßgabe einer Niveausicherungsklausel wurde die Rentenversicherung sozial inklusiver 
und stärker redistributiv angelegt.35 Ende der 1970er Jahre begannen dann Umbaumaßnah-
men, die diese Universalisierungstendenz schrittweise zurücknahmen. Dies gilt für die Ren-
tenanpassungsregeln, die Bestimmungen zur Finanzierung der Krankenversicherung der 
Rentner, die Voraussetzungen zum Bezug von Berufsunfähigkeits- und Erwerbsminderungs-
renten, aber auch die Gewährung von Rehabilitationsmaßnahmen. Gegen den Trend erfolgte 
1986 die Einführung einer Witwenrente sowie von Kindererziehungs- und Pflegezeiten36 bei 
der Rentenberechnung (letztere wurden in der 1989 verabschiedeten und 1992 in Kraft getre-
tenen Rentenreform nochmals verlängert). Das Rentenreformgesetz 1992 brachte den (end-
gültigen) Übergang zur Nettolohnanpassung der Renten sowie eine sukzessive Heraufsetzung 
der Altersgrenze auf 65 Jahre (verbunden mit Abschlägen bei vorzeitigem Rentenbeginn), 
deren Takt im Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996 nochmals be-
schleunigt wurde. 

                                                 
35  Diese Ausweitungstendenz wurde 1978 noch dahingehend ergänzt, dass nun die Arbeitslosenversiche-

rung Beiträge für Zeiten der Erwerbslosigkeit entrichtete und entsprechende Leistungsansprüche gene-
rierte. Zur Entwicklung der Rentenpolitik in Deutschland siehe Nullmeier & Rüb (1993), Manow 
(1998), Döring (2000) und Schnabel (2003). 

36  In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass Pflegepersonen seit 1995 Ansprüche auf Altersver-
sorgungsleistungen erwerben, die durch die Pflegekassen finanziert werden. 
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Insgesamt stehen die 1980er Jahren für den Beginn einer Bewegung, in deren Verlauf die Ge-
nerösität des Systems zurückgefahren und dann, abgesehen von familienpolitischen Maßnah-
men, Umverteilungselemente im System abgebaut wurden. Einen in dieser Hinsicht besonders 
deutlichen Einschnitt markierte das 1997 verabschiedete – allerdings auf Grund eines Regie-
rungswechsels nicht vollständig in Kraft getretene – Rentenreformgesetz von 1999. Es sah die 
Einführung eines „demografischer Faktors“ in die Berechnung der Rentenleistungen vor, der 
mit der Absenkung des (Eckrentnern gewährten) Nettoleistungsniveaus bis zum Jahre 2020 
auf 64% verbunden war. Hinzu kamen das Auslaufen der Rente nach Mindesteinkommen, die 
kürzere Anrechnung und niedrigere Bewertung schulischer bzw. beruflicher Ausbildungszei-
ten sowie die Abschaffung der rentensteigernden Wirkung von Zeiten der Krankheit und Ar-
beitslosigkeit ohne Leistungsbezug (was besonders relevant war für Personen mit diskontinu-
ierlicher Erwerbsbiografie sowie niedrigem Verdienst). Die 1998 angetretene rot-grüne Re-
gierung setzte den Demografie-Faktor zunächst aus und beschloss die Erhöhung indirekter 
Steuern, um einen höheren Bundeszuschuss zu finanzieren. Ungeachtet dieser Entscheidung, 
und trotz der familienpolitischen „Modernisierung“ der Gesetzlichen Rentenversicherung, 
steht die Reformbewegung der 1980er und 1990er Jahre unter der Devise der „Stärkung des 
Versicherungsprinzips“ – was nichts anderes bedeutete als eine Annäherung der Rentenversi-
cherung an die Funktionsweise einer Privatversicherung – bei gleichzeitiger Beibehaltung 
eines obligatorischen Kollektivsystems ohne Risikoselektion und mit dem Ziel der Sicherstel-
lung eines Nettorentenniveaus in Höhe von 70% (für Eckrentner). 

Nach der Jahrtausendwende erlebt Deutschland dann einen durchgreifenden Paradigmen-
wechsel.37 Kernpunkt ist die sog. Riester-Reform in Verbindung mit einer Reihe von Nach-
schaltgesetzen. Durch diverse Umstellungen38 wird ein „Schrumpfungsautomatismus“ in das 
o.g. Kollektivsystem eingebaut. Durch die Umstellungen sinkt das von der Sozialversicherung 
nach 40 Beitragsjahren garantierte Eckrentenniveau eines 2030 in den Ruhestand tretenden 
Arbeitnehmers von gegenwärtig ca. 53% auf 43% des letzten Brutto-Erwerbseinkommens 
(52% netto) ab.39 Als Ersatz soll eine massive staatliche Subventionierung privater, auf Fi-
nanzmarktanlagen basierender, Formen der Altersvorsorge dienen, u.a. die durch Zulagen 
geförderte, kapitalgedeckte Riester-Rente, von deren Förderung bis Mitte 2007 ca. 8 Millio-

                                                 
37  Diese Einschätzung ist weit verbreitet: siehe Döring (2002:100ff), Bäcker (2004), Lamping & Rüb 

(2004), Schmähl (2004 und 2006), Marschallek (2004) und Bönker (2005). 
38  Konkret handelt es sich um die Berücksichtigung eines steigenden „Altersvorsorgeanteils“ an den Ar-

beitnehmereinkommen, der aus der Lohnbezugsgröße für Rentenanpassungen herausgerechnet wird 
(der sog. Riester-Faktor). Damit richtet sich die Rentendynamik nicht mehr nach dem generellen Lohn-
zuwachs, sondern nur noch nach der beitragspflichtigen Bruttolohnsumme. Hinzu kommt der sog. 
Nachhaltigkeitsfaktor: dieser bewirkt jährliche Abschläge, die sich an der Zahl der Beitragszahler im 
Verhältnis zu der der Rentner orientieren und dadurch einen (politisch vorgegebenen) Beitragssatz si-
cherstellen sollen (2020 nicht über 20%). 

39  Es gibt allerdings eine gesetzliche Klausel, die die Regierung dazu verpflichtet, gesonderte Maßnahmen 
für den Fall zu ergreifen, dass ein Eckrentenniveau von 46% unterschritten wird. Einer Berechnung des 
Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge beliefen sich allerdings bereits 2003 die gesetzlichen Alters-
bezüge eines durchschnittlichen Rentenbeziehers auf lediglich knapp 43% des zuletzt erzielten Brutto-
einkommens (vgl. „Financial Times Deutschland“ vom 18.3.2004). 
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nen der über 35 Millionen Förderberechtigten Gebrauch gemacht haben.40 Ein Alternativmo-
dell sind höhere steuerliche Steuerfreibeträge für Vorsorgeaufwendungen, auch nach dem 
Modell der sog. Rürup-Rente, bei der insbesondere Selbstständige und Bezieher hoher Ein-
kommen 60% ihrer Einzahlungen in (später zu verrentende) Altersvorsorgepläne steuerlich 
geltend machen können. 

Ähnlichen Zwecken dient die tarifvertraglich regulierte, auf betrieblicher Ebene vorgenom-
mene sog. Entgeltumwandlung. Diese wird zum Hauptinstrument einer neuen betrieblichen 
Altersvorsorge, die die klassische Betriebsrente – als vom Arbeitgeber finanzierte, feste Leis-
tungszusage, die über betriebliche Kapitalrückstellungen finanziert wird – ablöst.41 Arbeit-
nehmer haben nun einen gesetzlich garantierten Anspruch auf Angebote ihres Unternehmens 
zur Einrichtung von Vorsorgeplänen (aber nicht auf Arbeitgeberzulagen). Liegen entspre-
chende tarifliche Vereinbarungen vor, können sie Entgeltanteile steuer- und sozialabgabenbe-
freit in Vorsorgeprodukte investieren.42 Diese Option steht für viele alternativ zur (individuel-
len) Riesterförderung – der Arbeitnehmer „muss für sich selbst abwägen, welche Förderung 
für ihn den größeren Vorteil bringt“ (Datz 2003: 62). 

Wollen sich Anleger höhere Auszahloptionen vorbehalten, oder unterliegen ihre Einkommen 
einer hohen Steuerbelastung, sind andere Optionen verfügbar. Hier gelten ebenfalls bestimmte 
staatlichen Regulationen – so etwa die Mindestverzinsung, die allerdings in den letzten Jahr-
zehnten wiederholt reduziert worden ist (auf 2007: 2,25%).43 Lange Zeit attraktiv war die 
Kapitallebensversicherung, deren Auszahlungen bis 2004 (seit 2005 nur noch hälftig44) steu-
erbefreit waren. Sie hat dann ihre Anziehungskraft nicht nur auf Grund veränderter steuer-
rechtlicher Bestimmungen, sondern auch im Zuge ökonomischer Turbulenzen eingebüßt: Da 
sich viele Anbieter auf Aktienmärkten engagiert hatten und von deren Einbruch in den Jahren 
2002 und 2003 betroffen waren, sanken die stillen Reserven (von gut 14 auf fast 0%, gemes-
sen am Gesamtwert der Kapitalanlagen), was zu rückläufigen Überschusswerten führte; auch 
mussten die sog. Sterbetafeln, die als Basis der Renditenkalkulation dienen, demografiebe-
dingt (renditemindernd) korrigiert werden. 

                                                 
40  Die „Riester-Rente“ basiert auf staatlichen, einkommens- und familienstandsabhängigen, Zulagen bzw. 

steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Altersvorsorgeprodukte (formal zertifi-
zierte Banksparpläne, Rentenversicherungen und Fondssparpläne). Diese Förderung bezieht sich auf 
(maximal) 4% des beitragspflichtigen Erwerbseinkommens. Folgende Konditionen gelten: Laufzeit und 
Ansparen bis zum Alter von 60 Jahren, anschließende Verrentung oder alternativ In-Kraft-Treten eines 
Auszahlungsplans (bei einer Option auf die Auslösung von 30% des angesparten Kapitals), bei nomi-
neller Kapitalerhaltungsgarantie sowie Übertragbarkeit auf andere Geldanlagen. 

41  Die „alte“ Betriebsrente wird zum Auslaufmodell. Ende 2003 gab es diese nur mehr für 48% der (pro-
spektiven) Betriebsrentner, nach noch 54% im Jahr 2001. Leistungszusagen an Neueingestellte sind 
weit gehend tabu. 

42  Die Arbeitgeber sparen ihren Sozialabgabenanteil, die Beschäftigten müssen auf spätere Erträge Abga-
ben und Steuern zahlen. 

43  Sie wird mittlerweile von der Versicherungswirtschaft gänzlich in Frage gestellt (vgl. „Die Zeit“ vom 
24.3.2005). 

44  Der Absatz dieser Vorsorgeprodukte erlebte im Jahr 2004 einen (letzten) Verkaufsboom, bevor er 2005 
weit gehend einbrach. 
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Neben diesen grundlegenden Umbauten am deutschen Rentensystem sind eine Reihe weiterer 
institutioneller Veränderungen zu nennen. So wurden Optionen auf Frühverrentung weiter 
eingeschränkt. Es gibt höhere Rentenabschläge als in der Vergangenheit, die Altersteilzeit 
läuft im Jahr 2009 aus, zudem führten die Hartz-Gesetze zu einer Verkürzung der Bezugsdau-
er von Arbeitslosengeld I) welches bis dato vielfach als Quasi-Frührente genutzt worden war. 
Im Rahmen dieser Gesetze wurde zudem festgelegt, dass im Rahmen der Bedarfsprüfung 
beim (neuen) Arbeitslosengeld II Riester-Verträge unberücksichtigt bleiben, ebenso wie wei-
teres, der Altersvorsorge potenziell dienendes, Vermögen in Höhe von 200 € pro Lebensjahr. 
Das Nachhaltigkeitsgesetz (2004) sah überdies vor, dass Ausbildungszeiten (Studium) nicht 
mehr als Ausfallzeit angerechnet werden – was zusammen mit den in der Generation der jetzt 
Erwerbstätigen weit verbreiteten Arbeitslosigkeitsepisoden – dazu beitragen wird, dass zu-
künftig weniger Menschen den Standardwert von 45 Versicherungsjahren erreichen werden. 
Beschlossen wurde auch eine sog. Sicherungsklausel, die verhindern soll, dass auf Grund der 
o.g. Angleichungsfaktoren rein rechnerisch erforderliche Rentenkürzungen vermieden wer-
den.45  

Auf Grund der (bis vor kurzem) stagnierenden Lohnentwicklung und des damit einher gehen-
den Rückgangs des Anteils der Lohnmasse an der gesamtwirtschaftlichen Einkommensvertei-
lung konnten (weitere) Eingriffe in das nominale Rentenniveau in den letzten Jahren nur 
durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses, durch die Anhebung der Beitragsbemessungs-
grenze sowie mit Hilfe bilanztechnischer Operationen wie der Abschmelzung der Schwan-
kungsreserve, einer vorgezogenen Erhebung des Arbeitgeberbeitrags und der Verschiebung 
des Rentenauszahlungstermins umgangen werden. 

Das Alterseinkünftegesetz 2004 brachte darüber hinaus den Einstieg in die nachgelagerte Be-
steuerung aller Altersbezüge46: Die staatliche Förderung von Altersvorsorgeaufwendungen 
wird auf diese Weise zur Kompensation für eine erhöhte Abgabenbelastung in der Zukunft 
(bei der Rentenauszahlung). Rententransfers unterliegen auf Grund verschiedener Umstellun-
gen in anderen Zweigen des Sozialsystems erhöhten Abgabenpflichten. 2004 wurden der auf 
Altersbezüge erhobene Pflegeversicherungsbeitrag verdoppelt sowie der volle Krankenkas-
senbeitrag auf Betriebsrenten (einschließlich der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst) 
erhoben – nachdem letzteres bis 2003 nur für freiwillig Versicherte der Fall gewesen war. 
Hinzu kamen Beitragserhöhungen in der Krankenversicherung. Aus all diesen Veränderungen 

                                                 
45  Im Jahr 2005 hätten die Renten beispielsweise gemäß dem Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor um 0,8% 

abgesenkt werden müssen. Zuletzt wurde durch die große Koalition festgelegt, dass die Stabilisierung 
des Rentenniveaus in Jahren mit schwacher Lohndynamik mit etwaigen Rentenerhöhungen in der Zu-
kunft verrechnet wird. 

46  2006 mussten dadurch 1,3 Millionen Rentner erstmals Steuern entrichten (insgesamt waren ein Viertel 
aller 14 Millionen Haushalte mit Ruheständlern steuerpflichtig). Der zu versteuernde Rentenanteil steigt 
jährlich an, von 50% im Jahr 2005 bis 100% im Jahr 2040. Gleichzeitig werden die Beiträge zur Alters-
vorsorge sukzessive steuerfrei gestellt.  
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hatte das Gros der derzeitigen Rentner reale Kaufkraftkrafteinbußen zu verkraften.47 Insge-
samt wird erkennbar, dass die verschiedenen Umbauten im Rentensystem zu einer Absenkung 
des relativen Wohlstandsniveaus der Ruheständler führen und zugleich der erwerbstätigen 
Bevölkerung eine deutliche Anhebung ihrer Altersvorsorgeaufwendungen abverlangen – wäh-
rend Arbeitgeberbeiträge, die im lange Zeit die steigenden Ausgaben für die Rente mitgetra-
gen haben, in ihrem relativen Gewicht abgebaut wurden.  

Was die private Altersvorsorge betrifft, so waren die ersten Jahre von einer Kaufzurückhal-
tung der Anspruchsberechtigten geprägt, während die (zunächst attraktiveren) Möglichkeiten 
zur Entgeltumwandlung besser angenommen wurden. Im Zuge veränderter Besteuerungsre-
geln (für Lebensversicherungen und Betriebsrenten), des relativen Attraktivitätsverlusts von 
Betriebsrenten (im Zuge von Sozialbeitragserhöhungen) sowie einiger Veränderungen bei der 
„Riester-Rente“ wandelte sich das Bild. Bei letzterer traten Anfang 2005 einige Neuregelun-
gen in Kraft: Unisex-Tarife, die Ermöglichung höherer Einmalauszahlungen, bessere Provisi-
onsbedingungen für den Vertrieb.48 Folgt man den Einschätzungen der Finanzwirtschaft, wa-
ren diese Auslöser einer neuen Kontrahierungswelle. Im Jahr 2007 wurde dann noch eine 
Sonderprämie für junge „Erstkunden“ auf dem Vorsorgemarkt eingeführt. Im Bereich der 
betrieblichen Vorsorge wurde die Portabilität von Betriebsrentenansprüchen erweitert. Die 
große Koalition verlängerte zudem im Sommer 2007 die ursprünglich auf 2008 befristeten 
Regelungen zur sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung. 

Insgesamt wird erkennbar, dass sich (auch) im deutschen Rentensystem ein Übergang von 
Leistungszusagen („defined benefits“) zu anderen, bezüglich des Transferniveaus nur partiell 
festgelegten Leistungen eingestellt hat. Im Bereich der Riester-Förderung und der Entgelt-
umwandlung sind dabei lediglich die geleisteten Einzahlungen garantiert, wobei die – in 
jüngster Zeit florierenden49 – Fondssparmodelle ausgenommen sind. Die Erträge sind letztlich 
marktabhängig: Sie wachsen und fallen mit Zinsentwicklungen, aber auch mit dem Geschick 
der (institutionellen) Anleger. Die Implementation dieses Übergangs erfolgt stückweise: zu-
nächst als Ausrichtung der Rentenversicherung am Modell der „kollektiven Privatasseku-
ranz“, dann durch eine sukzessive Rückführung des gesetzlichen Versorgungsniveaus und 
schließlich durch die (etappenweise ausgebaute und rejustierte) staatliche Förderung der Ei-
genvorsorge. Bezüglich letzterer ist augenfällig, dass es zunächst einen starken Impuls in 
Richtung betrieblicher Entgeltumwandlung gegeben hat und im weiteren Verlauf die Modali-
täten der „Riester-Rente“ nachjustiert werden mussten – und zwar mit Abstrichen am anfäng-
lich verfolgten Ordnungsmodell, das z.B. die Verwendung des angesparten Kapitals aus-

                                                 
47  Es wird geschätzt, dass es zwischen 2001 und 2005 zu einer faktischen Rentenabsenkung um 8% kam 

(nach Berechnungen von Meinhard Miegel, siehe „Der Tagesspiegel“ vom 22.10.2005). 
48  Konkret: die Umstellung der sog. Zilmerungsfrist von 10 auf 5 Jahre. Die Provisionen können nun von 

den Anbietern nach 5 Jahren voll abgerechnet werden – was wiederum aus Kundensicht bedeutet, dass 
die verwaltungskostenbedingten Abschläge bei einem Anbieterwechsel schneller steigen. 

49  Es wird geschätzt, dass mittlerweile ca. ein Siebtel aller Riester-Verträger auf Fondssparmodellen be-
ruht. 
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schließlich (und nicht nur, wie jetzt, zu 70%) auf dem Wege der Verrentung sowie (durch die 
langfristige Zilmerung) eine hohe Anbietermobilität bei den neuen „Vorsorgekunden“ vorge-
sehen hatte. Gleichzeitig ist ein „institutioneller Dauerstress“ im Hinblick auf die die jetzige 
Rentnergeneration betreffende Einhaltung der Mindestanpassungsstandards zu beobachten, da 
das Instrumentarium der Ausgleichsfaktoren fortwährend einen Handlungsdruck in Richtung 
– legitimatorisch problematischer – Rentenkürzungen generiert. 

 

 
4.2 Rentensystem und institutioneller Wandel in Frankreich (1990-2006) 

 

Das französische Rentensystem gleicht in vielen Aspekten dem deutschen Alterssicherungs-
regime. Es gibt in Frankreich jedoch zwei große Pflichtsysteme: Neben dem vom Staat und 
den Sozialpartnern gesteuerten obligatorischen Basissystem (régime général)50, welches das 
Gros der abhängig Beschäftigten erfasst, existieren (darauf aufbauend), ebenfalls umlagefi-
nanziert und – seit 1972 – für Arbeitnehmer als Obligatorium, berufliche Zusatzkassen unter 
der Regie der Sozialpartner (régimes complémentaires, ARRCO und AGIRC). Die gesetzliche 
Rentenversicherung (im engeren Sinne) ist mithin kleiner dimensioniert als in Deutschland. 
Da indes für fast alle Arbeitnehmer obligatorische Zusatzversicherungssysteme existieren – 
Kessler (1995:187) spricht von einer „Sécurité sociale bis“ (übersetzt: Nummer zwei), Doring 
(2002:87) von einer „gesetzlichen Zweitrentenversicherung“ –, gehört das französische Sys-
tem der (obligatorischen) Altersversorgung zu den großzügigsten in der westlichen Welt.  

Das Kernstück des Systems – die sozialversicherungsförmige „assurance vieillese“ der „Sécu-
rité sociale“ – enthält klassische Bismarck’sche Steuerungselemente wie Umlageverfahren, 
Selbstverwaltung und Sozialausgleich.51 Der Komplementärsektor ist aus einer Vielzahl von 
meist berufsgruppenbezogenen und (paritätisch) selbstverwalteten Rentenkassen zusammen-
gesetzt. Wie im Regime der „Sécurité sociale“ besteht eine allgemeine Versicherungspflicht; 
auch das Umlageverfahren wird angewendet. Allerdings weist das Komplementärsystem eine 
strikte(re) Beitragsorientierung auf. Über die letzten Jahrzehnte hinweg haben die Basiskassen 
eine Altersversorgung in Höhe von ca. 50% der zuvor erzielten Einkommen gewährt, wäh-
rend die Lohnersatzrate im Zusatzsystem zwischen 20 und 30% lag.  

                                                 
50  Das „régime général“ findet seinen Ursprung in den Rentengesetzen von 1910, 1928/1930 und 1945. 

1930 betraf das System aber lediglich Arbeitnehmer bis zu einem bestimmten Einkommen; es funktio-
nierte nach dem Kapitaldeckungsprinzip. Dieses wurde in Folge finanzieller Schwierigkeiten im Jahr 
1941 durch das Umlageverfahren abgelöst. Mit der Verordnung vom 19.10.1945 sowie dem Rentenge-
setz vom Januar 1947 wurde dann das heute geltende Sozialversicherungssystem geschaffen, das bis 
heute im „Code de la Sécurité sociale“ verankert ist. 

51  Die verschiedenen Komponenten des Sozialausgleichs werden analysiert von Bonnet et al. (2002). Zum 
französischen Rentensystem und seiner Entwicklung vgl. Bonoli (2000), Greciano (2002), Palier 
(2002), Veil (2004), Kessler (2004), Mandin & Palier (2005) oder Liaisons sociales (2004). 
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Allerdings befindet sich auch Frankreich seit Jahren in einer Grundsatzdebatte über die Zu-
kunft der kollektiv organisierten Alterssicherung, insbesondere im Bereich der gesetzlichen 
Basisversorgung. Auf Grund eines relativ niedrigen effektiven durchschnittlichen Rentenein-
trittsalters von knapp 59 Jahren, vergleichsweise großzügiger Rentenkonditionen52 und einer 
– ungeachtet der eher günstigeren demografischen Entwicklung (2006 lag die Geburtenrate 
bei 2 Kindern pro Frau) – zunehmenden „Rentnerlast“ (siehe Schema 1) herrscht jenseits des 
Rheins schon seit geraumer Zeit eine ähnliche Krisenstimmung wie hier zu Lande.53

 

Schema 1:      Erwartete Veränderungen im Verhältnis Erwerbstätige/Rentner (in Millionen) 

 
 Erwerbsbevölkerung Rentner 
2005 25,2 12,1 
2020 25,9 16,3 
2030 25,3 18,9 
2040 24,8 20,6 

                         Quelle:   Conseil d’Orientation sur les Retraites 

 

Insgesamt ist das französische System traditionell stärker nach Berufsgruppen differenziert. In 
seiner unteren Etage gibt es neben dem gesetzlichen „régime général“ verschiedene Sonder-
systeme. In allen Systemen ist – anders als im deutschen System – jedwede abhängige Er-
werbsarbeit beitragspflichtig. Die Beiträge, von denen ein größerer Teil arbeitgeberseitig ge-
tragen wird, finanzieren das Basissystem zu ca. 80%, gegenüber 70% in Deutschland (Werte 
für Anfang dieses Jahrzehnts). Einzahlungen erfolgen im Rahmen von Beitragsbemessungs-
grenzen, die auf Grund der Zweiteilung des Pflichtsystems (an der Ober- und an der Unter-
grenze) niedriger liegen als beim deutschen Pendant. Steuerfinanzierte staatliche Zuschüsse 
stützen Familienleistungen sowie den Ausgleich beitragsfreier Zeiten. Wichtige Sondersyste-
me sind die sog. „régimes spéciaux“ für Beschäftigte im öffentlichen Sektor. Zu nennen sind 
ferner das „régime agricole“ für Landwirte sowie verschiedene Kassen für Selbstständige. Die 
meisten dieser Systeme sind zunehmend an die Regeln des „régime général“ angeglichen 
worden. Allerdings bestehen bestimmte Unterschiede bis heute fort. Für die „régimes spéci-
aux“ gilt traditionell das Ziel einer Leistungsgewährung, die sich an (angenommenen) arbeits-
induzierten Belastungen – wie schmutzige oder körperlich bzw. mental besonders strapazie-
rende Arbeit – orientiert. Entsprechend gab und gibt es bis heute unterschiedliche Bestim-
mungen bezüglich des Rentenalters, welches zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr variiert. 

                                                 
52  Bis 1993 hab es volle Altersbezüge nach 37,5 Beitragsjahren in der Privatwirtschaft; im öffentlichen 

Sektor galt diese Regelung noch bis 2003. Sie läuft hier wie da jedoch sukzessive aus (s.u.). 
53  Diese Stimmung schlägt sich in einem bereits seit vielen Jahren florierenden Schrifttum über die (an-

geblichen) Folgen des demografischen Wandels auf das französische Alterssicherungssystem nieder 
(vgl. etwa de Perthuis 2001, Montbrial 2002 oder Grosseries 2003). 
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Seit 1972 greift ein weit reichender Lastenausgleich zwischen den verschiedenen Basissyste-
men, der insbesondere die besondere demografische Dynamik bestimmter Sondersysteme 
(i.e.: stark zurückgehende Beschäftigung bei zunehmender Rentnerzahl54) korrigiert.  

Die zweite Etage des französischen Rentensystems, die Zusatzkassen, weisen untereinander 
ebenfalls einige Unterschied auf. Zwar wurden die Regelungen der Branchenregimes beider 
Segmente – des Systems für leitende Angestellte („Cadre“) und des Systems für „Normalbe-
schäftigte“ zunehmend harmonisiert. Bei den Selbstständigen (z.B. Handwerkern und Kauf-
leuten) wurden entsprechende Angleichungen hingegen kaum vorgenommen, teilweise gab es 
hier (bis 2004) auch keine Versicherungspflicht. Historisch gehen die „régimes complémen-
taires“ auf Initiativen zum Aufbau einer Zusatzversorgung für leitende Angestellte zurück, die 
in einen Zusammenschluss vorher bestehender Branchenkassen mündeten.55 1947 wurde auf 
dem Wege des Tarifvertrags („convention collective“) die „Association générale des instituti-
ons de retraite complémentaire“, AGIRC) geschaffen, durch die bestehende (oder neu ge-
gründete) Kassen weit gehend einheitlichen Regelungen unterworfen wurden. Tarifliche Ver-
einbarungen zu diesem Zusatzsystem konnten (und können noch immer) für allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Gleiches gilt für die 1961 gegründete „Association des régimes de 
retraites complémentaires“ (ARRCO) für Arbeitnehmer ohne Leitungsfunktionen, wobei die 
seinerzeit vereinbarten Bestimmungen erst 1972 allgemeinverbindlich wurden. Für den unte-
ren Einkommensbereich wurden auch die „Cadres“ Mitglied in der ARRCO. Bis 1999 gab es 
in der ARRCO noch 46 Branchenkassen mit voneinander abweichenden Regularien, seitdem 
besteht ein Einheitsregime.56  

Die Zusatzkassen operieren auf der Basis ständig neu abgestimmter Parameter und insofern 
sind sie vergleichsweise flexibel. Die Leistungen für eine gegebene Rentnerkohorte werden in 
der Regel nach Maßgabe der Lohnentwicklung dynamisiert. Die Beiträge, die im Rahmen 
aufeinander geschichteter Bemessungsgrenzen und in abgestuften Sätzen erhoben werden57, 
werden kontinuierlich neu verhandelt. Arbeitgeber zahlen auch im Komplementärsystem hö-
here (steuerfreie) Beiträge als Arbeitnehmer; es gibt kleinere Staatszuschüsse zur Finanzie-
rung von Beiträgen von Lehrlingen sowie Arbeitslosen. Die Rentenbemessung basiert auf 
einem Berechnungssystem, bei dem durch Einzahlungen angesparte Punktwerte je nach Kas-
senlage auf- oder abgewertet werden können. Insofern gibt es – anders als im gesetzlichen 

                                                 
54  Beispielsweise stehen derzeit bei den Staatsbahnen 170.000 Beitragszahlern 310.000 Rentnern gegen-

über. Zu den „régimes spéciaux“ vgl. auch Cour des Comptes (2006). 
55  Die zuvor existierenden Branchenkassen standen bereits unter paritätischer Verwaltung. Der 1937 in der 

Metallindustrie vereinbarte Vertrag zur Förderung der Altersvorsorge bei leitenden Angestellten lieferte 
die Vorlage für andere Branchen. 

56  Die einzelnen Branchenkassen konnten unterschiedliche Leistungszusagen machen und unterschiedli-
che Beiträge erheben (die bis 1993 für die ARCCO zwischen 4 und 8% und für die AGIRC bis 1994 
zwischen 8 und 16% lagen). Diese Differenzen wurden durch die Tarifvereinbarungen der letzten Jahre 
zunehmend abgebaut. Es gibt zudem Ansätze zu einer Quersubventionierung der AGIRC durch die 
ARRCO. 

57  Die Beitragssätze steigen über drei Stufen (Einkommenstranchen) signifikant an. Für leitende Ange-
stellte existiert keine Beitragsbemessungsgrenze. 
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System – keine feste (relationale) Leistungszusage, wohl aber die ständige Option auf Bei-
tragsanhebungen zur Aufrechterhaltung eines gegebenen Leistungsniveaus. Was das Verhält-
nis zwischen Basis- und Komplementärsystem betrifft, so gibt es bis heute Abstimmungs-
probleme im Hinblick auf das Rentenalter: Die tarifvertragliche Altersgrenze im Zusatzsys-
tem beträgt 65 Jahre, im gesetzlichen Bereich liegt sie bei 60 Jahren; durch Sonderzuschüsse 
ermöglicht es der Staat den Zusatzkassen, ihre Leistungen auch jenen zu gewähren, die mit 60 
oder – im Rahmen von Frühverrentungen – vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters den 
Ruhestand antreten. 

Weil Erwerbstätige in Frankreich mit sehr hohen Gehaltsbestandteilen (bis zum Achtfachen 
der Bemessungsgrenze in der deutschen GRV) pflichtversichert sind, spielte die dritte Etage, 
i.e. die kapitalgedeckte Altersvorsorge („épargne-retraite“ im französischen Sprachgebrauch), 
lange Zeit eine noch geringere Rolle als in Deutschland und (erst recht) in der angelsächsi-
schen Welt. Die in den letzten Jahrzehnten entwickelten freiwilligen Zusatzsysteme (in fran-
zösischer Terminologie: „régimes surcomplémentaires“ bzw. „facultatifs“) betrafen zunächst 
Spitzenkräfte in der Industrie und später auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, für die 
bis vor kurzem keine obligatorische Zusatzversorgung existierte (wobei das Niveau der Al-
tersversorgung hier insgesamt höher war als in der Privatwirtschaft).58 Die in diesem Sektor 
aufgebauten Vorsorgearrangements beruhen in der Regel auf Entscheidungen des Arbeitge-
bers und werden von Versicherungsunternehmen (also auf einem externen Durchführungs-
weg) verwaltet (nur dann sind entsprechende Aufwendungen abgabenbefreit). Die auf Leis-
tungszusagen basierenden Betriebsrentensysteme stellen allgemein ein Auslaufmodell dar; 
teilweise sind bestehende Rentenpläne in den 1990er Jahren in Systeme mit Beitragszusage 
(„defined benefit“) umgewandelt worden.  

Was die betriebliche Vorsorge im weiteren Sinne angeht, so hat sie sich – stärker als in 
Deutschland – in Form allgemeiner Vermögensbildungsmaßnahmen („participation“, „intéres-
sement“, épargne salarial“) etabliert.59 Zudem sind Lebensversicherungen weit verbreitet (wie 
in Deutschland). Erwähnenswert sind schließlich die kollektivvertraglich (auf Branchen- oder 
Betriebsebene) ausgehandelten Sozialschutzprogramme („prévoyance“), die häufig auch An-
sprüche auf Invaliditätsrenten begründen. Für diese Sozialschutzprogramme gibt es in 
Deutschland kein regelrechtes Pendant. Das französische Recht unterscheidet streng zwischen 
„prévoyance“ und Altersversorgung. Die Einrichtungen, die die Sozialschutzprogramme ver-

                                                 
58  Die wichtigsten Formen der Privatvorsorge waren die Ende der 1970er Jahre aufgebaute Vorsorgekas-

sen für öffentlich Bedienstete (s.u., auch Schema 2) sowie die in den 1980er Jahren eingeführten, steu-
erlich relativ großzügig geförderten, Sparpläne für Selbstständige (Contrats Madelin). Näheres zu die-
sen Komponenten der „Privatvorsorge“ weiter unten. 

59  Die „participation“ ist eine für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten obligatorische Gewinnbetei-
ligung, deren Modalitäten tarifvertraglich geregelt sind oder einer qua Betriebsquorum zu bestätigenden 
Unternehmensinitiative folgen. Diese weit gehend abgabenbefreite Gewinnbeteiligung muss mindestens 
5 Jahre lang angespart werden. Der Begriff des „interéssement“ steht für eine freiwillige Gewinnbeteili-
gung, die ebenfalls abgabenbefreit ist. Soweit dieser Bereich für die Entwicklung der Altersvorsorge re-
levant ist, wird er weiter unten noch näher zu diskutieren sein. 



 35

walten, sind meist paritätisch verwaltet, wobei sie von den Sozialpartnern auch Privatversi-
cherungen beauftragt werden können (vgl. dazu auch Martin 2005). 

Die 1981 beschlossene Absenkung des Rentenalters auf 60 Jahre markierte den Höhepunkt in 
der „Sozialstaatskarriere“ der Alterssicherung in Frankreich. Zu diesem Zeitpunkt hatte über-
dies die bereits 1956 eingeführte Mindestversorgung (das „minimum vieillesse“) den Charak-
ter einer Grundrente angenommen60: Zwischen Anfang der 1970er und Anfang der 1980er 
Jahre war sie in ihrem relativen Wert (also im Verhältnis zum Durchschnittslohn) verdoppelt 
worden; sie erreichte zwei Drittel des gesetzlichen Mindestlohns. Schon wenige Jahre später 
begannen Diskussionen über Kassendefizite, und ähnlich wie in Deutschland deuteten sich in 
dieser Zeit tiefgreifendere Systemumstellungen an. 1987 erfolgte die Rentendynamisierung 
erstmals auf der Basis der Preis- an Stelle der Lohnentwicklung. In der Folge änderte sich dies 
episodisch, aber die Rentenanpassungen fielen insgesamt zunehmend spärlicher aus – es kam 
also zu ersten Abstrichen an der Generosität des Gesamtsystems. Die Mitte der 1980er Jahre 
amtierende Regierung beraumte eine aufwändig inszenierte, in eigens dazu eingerichteten 
öffentlichen Foren ausgetragene, Debatte um Strukturreformen ein. Mit Ausnahme der Ein-
führung einer auf alle Einkommensarten erhobene steuerähnlichen Sozialabgabe („Contribu-
tion sociale généralisée“, CSG) in Höhe von (seinerzeit) 1,1% , die ab 1991 die Rentenkassen 
(in damals noch geringem Umfang) bei der Finanzierung familienbezogener Leistungen un-
terstützen sollte und (rentenschmälernd) auch auf Altersbezüge erhoben wurde –, blieb die 
Reformdebatte zunächst noch weit gehend folgenlos; sie bildete aber den Auftakt zu einer 
Reihe grundlegender Veränderungen in der Folgezeit. 

 

Institutioneller Wandel zwischen 1990 und 2006 
 
Die erste einschneidendere Rentenreform in Frankreich trat Anfang 1993 unter dem damali-
gen (bürgerlichen) Premierminister Balladur in Kraft – sie wird deshalb in Frankreich als 
Réforme Balladur bezeichnet. Durch diese Reform wurde, für Beschäftigte des Privatsektors, 
die Bemessung der gesetzlichen Rente minutiöser an den erfolgten Einzahlungen ausgerichtet. 
Statt der besten 10 Verdienstjahre wurden nun (nach und nach) die besten 25 zu Grunde ge-
legt. Außerdem wurde das Erreichen von vierzig Versicherungsjahren (bis dato 37,5) zur 
Voraussetzung für den Bezug einer abschlagsfreien Versicherungsleistung vor Erreichung des 
65. Lebensjahrs – allerdings sukzessive mit Übergangsfristen und spürbaren Effekten erst ab 
2008. Zudem sollte die Dynamisierung der Renten auf längere Zeit verbindlich nur mehr nach 
Maßgabe der Preisentwicklung erfolgen. Zwei Jahre später sollte dieses Programm auf den 
öffentlichen Sektor übertragen werden – dies scheiterte jedoch an einer der größten Streik- 

                                                 
60  Hier gibt es also im französischen Rentensystem eine angelsächsischen Verhältnissen durchaus nahe 

kommende Komponente, die in den 1960er und 1970er Jahren eine immer konkretere Gestalt annahm. 
Das minimum vieillesse wurde zwar stets durch staatsfinanzierte Sonderfonds alimentiert, dabei aber 
verwaltungstechnisch fest in das régime général integriert. 
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und Demonstrationsbewegungen der französischen Nachkriegsgeschichte.61 Die Reform von 
1993 zielte zugleich auf eine – ähnlich wie in Deutschland ordnungspolitisch begründete – 
Trennung zwischen versicherungsfremden und versicherungskonformen Finanzierungstechni-
ken. Insbesondere die Mindestrenten wurden nun aus einem durch eine allgemeine Sozialab-
gabe (die CSG) alimentierten Solidaritätsfonds („Fonds solidarité vieillesse“) finanziert. 1996 
führte die Regierung eine kleine (lohnbezogene) Sonderabgabe (in Höhe von 0,5% auf alle 
Einkommensarten) ein, mit der Schulden aller Sozialversicherungssysteme (also auch der 
Basisrentenkassen) abgebaut werden sollten. Außerdem wurde 1996 und 1997 der Kranken-
versicherungsbeitrag für Rentner (von 1,4 auf 2,8%) angehoben. 

Überdies unternahm die bürgerliche Regierung einen (ersten) Versuch, staatlich geförderte, 
explizit der Altersvorsorge dienende, Sparprodukte zu etablieren. Die sog. Loi Thomas vom 
März 1997 sah die Einführung von Betriebsrentenplänen (auf externem Durchführungsweg) 
sowie von Privatsparfonds vor (die in vielerlei Hinsicht den später eingeführten „Volksren-
tenplan“ PERP und dem „Kollektivsparplan“ PERCO entsprachen, s.u.), wodurch die kapital-
gedeckte Altersvorsorge nachhaltig gestärkt werden sollte. Dem Gesetz zu Folge sollten Un-
ternehmen – nach gescheiterten Betriebsverhandlungen – Betriebssparpläne unilateral und für 
ausgewählte Beschäftigtengruppen einrichten können. Der überraschende Regierungswechsel 
im Frühjahr desselben Jahres vereitelte dieses Vorhaben, da die neue Regierung sich weigerte, 
die notwendigen Detailverordnungen zu erlassen. 

Unter der Linksregierung Jospin (1997-2002) kam es stattdessen zu umfassenden Beratungen 
über zukünftig zu ergreifende Reformmaßnahmen. Zu diesem Zweck wurde auch ein „Ren-
tenbeirat“ („Conseil d’orientation sur les retraites“, COR) geschaffen, der ähnlich zusammen-
gesetzt ist wie der Sozialbeirat in Deutschland. Die wesentliche regulatorische Innovation 
dieser Periode war allerdings die Schaffung eines staatlichen „Fonds de réserve“, der eine 
kapitalgedeckte Rücklage zur Finanzierung zukünftiger demografischer Lasten schaffen soll-
te. Die Mittel dieses Fonds, der sich aus einer Abgabe auf (großzügig alimentierte) betriebli-
che Sparpläne, vorübergehenden Bilanzüberschüssen der Rentenversicherung sowie Einnah-
men aus Verkäufen staatlicher Vermögenswerte speist, sollte an internationalen Kapitalmärk-
ten angelegt werden. Ökologisch nachhaltige bzw. sozialverträgliche Anlagen sollten in des-
sen Portfolio besondere Berücksichtigung finden.62 Die durch die Regierung Jospin deutlich 
angehobene steuerähnliche Sozialabgabe (CSG) wurde ab 1998 auch dazu verwendet, die 
Anrechnung beitragfreier Zeiten bei der Rentenbemessung zu finanzieren. Die Erhöhung, die 

                                                 
61 Der 1995 amtierende Premierminister Alain Juppé wollte mit seiner Strukturreform – „dem größten 

Reformvorhaben seit Gründung der Sécurité sociale”, wie er verkündete – auch die politische Kontrolle 
über die Sozialversicherungen neu ordnen und den Staatseinfluss erhöhen. Die jüngere Geschichte der 
Rentenpolitik ist dokumentiert in Palier (2002) sowie Mandin & Palier (2005). 

62  Ende 2006 verfügte dieser Fonds über 31,1 Milliarden €. Ursprünglich war vorgesehen, den Fonds mit 
150 Milliarden € zu dotieren. Dieses Ziel wird mittelfristig verfehlt werden, auch weil lediglich 500 
Millionen € aus den seitdem erzielten Privatisierungserlösen (40 Milliarden €) eingezahlt wurden. 2006 
legte der Fonds neue Richtlinien für seine Investitionspolitik fest: 60% des Kapitals sollen in Aktien in-
vestiert werden (bis dato 55), 30% in Obligationen (45) und 10% in Immobilien- und andere Werte. 
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auch die Rentner traf, wurde durch die Abschaffung der Krankenversicherungsbeiträge auf 
Alterseinkommen weit gehend kompensiert. Insgesamt bewegte sich Frankreich damit (im 
privatwirtschaftlichen Sektor) langsam auf die – auch in Deutschland mittlerweile fest etab-
lierte – partielle Steuerfinanzierung der Alterssicherung zu. 

Die 2002 angetretene bürgerliche Regierung setzte dann eine zweite, umfassendere, Rentenre-
form durch, die – unter Maßgabe des Prinzips der Beitragsstabilität im Durchschnitt aller Ver-
sicherungssysteme63 – den Trend zur Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus fortschrieb. 
Die sog. Réforme Fillon (siehe nachfolgenden Kasten) zielte zudem auf eine sukzessive An-
gleichung der für Beschäftigte des öffentlichen Sektors geltenden Regelungen an die des Pri-
vatsektors (nach unten). Ausgenommen wurden dabei einige Sondersysteme („régimes spéci-
aux“), u.a. jene für Bedienstete öffentlicher Transportunternehmen.64 Überdies wurden die für 
den vollen Rentenbezug erforderlichen Beitragszeiten langfristig auf fast 42 Jahre angehoben. 
Perspektivisch soll die für den Bezug einer vollen Rente erforderliche Versicherungszeit wei-
ter ansteigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung. 
Den Neuregelungen folgend impliziert ein früherer Antritt des Ruhestands Abschläge, wäh-
rend eine Verzögerung des Ruhestands über den Zeitpunkt hinaus, zu dem ein Anspruch auf 
die volle Rente besteht, Zuschläge nach sich zieht.65 Ferner wurde eine Sicherungsklausel 
verabschiedet, der zu Folge Arbeitnehmern mit vollständiger Berufsbiografie eine Basisleis-
tung in Höhe von 85% des gesetzlichen Mindestlohns (Mitte 2007: 1280 €) garantiert wird.66 
Die Reform stellte auch relativ umfassende Frühruhestandsregelungen für Beschäftigte (unter 
60 Jahren) mit außerordentlich langen Beitragszeiten und besonders harten Arbeitsbelastun-
gen (in Frankreich verhandelt unter dem Stichworte „pénibilité du travail“) in Aussicht. 
Gleichzeitig wurden (für Arbeitnehmer) erstmals Steuerbefreiungen für unmittelbar der Al-
tersvorsorge dienende kapitalgedeckte Vorsorgearrangements geschaffen (s.u.).  

Obwohl die Réforme Fillon sehr viel weniger als in Deutschland für einen expliziten System-
wandel steht, wird in der rentenpolitischen Diskussion Frankreichs vielfach darauf abgestellt, 
dass sie dennoch, gleichsam durch die Hintertür, zu einer partiellen Privatisierung des Sys-
tems führt (vgl. etwa Husson 2003: 13ff) – einerseits durch faktische Rentenabschläge in Fol-

                                                 
63  Beitragserhöhungen in der Rentenversicherung wurden einkalkuliert, aber verrechnet mit erwarteten 

Beitragssenkungen im System der Arbeitslosenversicherung. Zu den Details der Reform sowie ihrer 
Implementation siehe JO (2003) und COR (2004). 

64  Der Rechnungshof (siehe Cour des Comptes 2006) hat jüngst einen Bericht über die Leistungen dieser 
Kassen vorgelegt, dem zu Folge deren Versicherte rentenrechtlich bevorzugt werden – eine Einschät-
zung, die unter Experten durchaus umstritten ist (vgl. dazu etwa Fondation Copernic 2002). 

65  Einem Dekret vom 15.12.2006 zu Folge kann der Aufschlag pro „Mehrarbeitsjahr“ 5% erreichen; zu-
nächst war ein Wert von 3% geplant gewesen. 

66  Diese Lohnersatzrate, die durch eine der der früheren deutschen „Rente nach Mindesteinkommen“ äh-
nelnde Aufwertung von Beitragszahlungen entsteht, bezieht sich allerdings auf den Zeitpunkt des Ren-
teneintritts. Da Renten nur preisindexiert sind, sinkt im Zeitverlauf das Verhältnis zwischen Mindest-
lohn und Mindesteinkommensrente (auf wahrscheinlich 75%). 
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ge einer virtuellen Lebensarbeitszeitverlängerung67, andererseits durch die explizite Einfüh-
rung einer „dritten“ Säule in das französische System (Roggen 2004: 613).  

 
Die Kernelemente der Loi Fillon 2003 
 
- Beitragserhöhung um 0,2% 
- schrittweise Verlängerung der erforderlichen Versicherungsdauer auf 160 Beitragstrimester (42 

Jahre) 
-  Rentenaufschläge bei längerer Erwerbstätigkeit (zunächst vorgesehen: 3% pro Jahr) und Reduzie-

rung der Abschläge bei früherer Verrentung (von 10 auf 5% pro Jahr) 
-  Nachversicherungsoption für Ausbildungsjahre68  
-  Möglichkeit von erhöhten Beitragseinzahlungen bei Teilzeitarbeit (unter Voraussetzung des Einver-

ständnisses des Arbeitgebers) 
-  höhere Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
- Angleichung der Versicherungs- und Leistungsbedingungen im öffentlichen Sektor an die des Pri-

vatsektors sowie Schaffung einer Zusatzkasse für öffentlich Bedienstete 
- Erhöhung der Altersgrenzen im öffentlichen Sektor  
- vollständige Sozialabgabenbefreiung der Arbeitgeberbeiträge zu Zusatzrentrensystemen (AGIRC, 

ARRCO) 
- Ersatz der bestehenden staatlichen Witwenhilfe durch erweiterte Ansprüche auf Hinterbliebenen-

versorgung 
- Ausweitung der obligatorischen Zusatzversicherung auf Handwerker und Kaufleute 
- Verbesserung der Bedingungen für Altersteilzeit („retraite progressive“) 
- Begrenzung von Frühverrentungsoptionen 
 

 

Parallel zur Entwicklung der gesetzlichen Rente ist es in verschiedenen Etappen zu einer 
schrittweisen Abschmelzung der Zusatzrenten gekommen. Mitte der 1990er Jahre einigte sich 
ein (die Stimmenmehrheit repräsentierender) Teil der Sozialpartner auf Umstellungen, die auf 
die schrittweise Reduktion des Versorgungsniveaus für neue Leistungsfälle hinauslaufen. Die 
Parameter wurden so geändert, dass auch in diesem Bereich des Rentensystems die Einkom-
mensersatzrate zurückgeht, besonders für Bezieher höherer Einkommen (für die einst die Zu-
satzsysteme primär geschaffen worden waren). Es wird geschätzt, dass die Zusatzrenten da-

                                                 
67  Virtuell ist die Verlängerung der Beitragszeiten für jene, die bereits vor Erreichung der erforderlichen 

Zahl an Beitragsjahren in den Ruhestand treten (müssen). Je nach Einzelfall und unterlegten Annahmen 
können die Renteneinbußen beträchtlich sein (siehe Benallah 2005). Gegenwärtig tritt nur ca. ein Drittel 
den Ruhestand direkt aus der Erwerbsarbeit heraus an (in Deutschland wird dieser Wert auf 40% ta-
xiert). Viele erhalten Frührenten oder Arbeitslosengeld, wobei sie in letzterem Fall häufig von Bewer-
bungspflichten befreit sind (Anfang 2007 lag die Zahl der von der Arbeitssuche befreiten Erwerbslosen 
bei 415.000, zwischen 2002 und 2007 stieg dieser Wert um 14%). Andere haben solche Ausweichmög-
lichkeiten nicht: Nach Angaben der CNAV mussten 6,5% aller Arbeitnehmer im Jahr 2005 mit Ab-
schlägen in Rente gehen. 

68  Zwischen 2004 und 2007 haben 64.000 Personen diese Option genutzt, weitere 40.000 sollen bis 2008 
folgen. Meist handelt es sich um leitende Angestellte oder Beamte, die vorzeitig den Ruhestand antreten 
wollen.  
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durch langfristig bis zu 20% ihres Wertes einbüßen werden.69 Ein Abkommen im Jahr 2001 
passte die Regelungen an die Réforme Balladur an und verlängerte die Beitragszeiten auch im 
Zusatzsystem. Die Vertragspartner erklärten zugleich, dass sie an dem System grundsätzlich 
festhalten wollten. Dessen Anerkennung als nicht-wettbewerbliche Einrichtung im allgemei-
nen Interesse durch die Europäische Union im Jahr 2000 stützte diese Position.70 Im Jahr 
2003 wurden dann auch einige das Basissystem betreffende Bestimmungen der Réforme Fil-
lon auf den Komplementärbereich übertragen, so etwa die Nachversicherungsoptionen oder 
Regelungen zu Frühverrentungsmöglichkeiten. 

Im Gefolge der Reform entstand auch eine neue Zusatzversorgung für Neuangestellte des 
öffentlichen Sektors, nachdem zuvor nur ein kleinerer Teil der Bediensteten Ansprüche auf 
eine von Sonderkassen verwaltete, überwiegend kapitalgedeckte, Zusatzversorgung erworben 
hatte (s.u.). Diese neue Zusatzversorgung, die durch Beiträge der Arbeitnehmer und des Staa-
tes in Höhe von jeweils 5% finanziert wird, funktioniert de facto nach dem Prinzip der (kol-
lektivierten) Kapitaldeckung, wobei die Modalitäten der Rentenbemessung grob denjenigen 
der bereits bestehenden Zusatzsystemen entsprechen. Die Beiträge werden kapitalisiert, wobei 
die Anlegestrategie der Kasse ökologisch nachhaltig bzw. sozialverträglich ausgerichtet wer-
den und nur entsprechend zertifizierte Vermögenswerte berücksichtigten soll. 

Wie oben bereits erwähnt, brachte die Réforme Fillon dann auch den endgültigen Einstieg in 
eine explizit der Alterssicherung dienende, staatlich geförderte Altersvorsorge.71 Der mit ei-
nem Dekret im Frühjahr 2004 geschaffene Rentenvolkssparplan („Plan d’épargne retraite po-
pulaire“, PERP) ist ein – anlagestrategisch konservativ orientiertes72 – Vorsorgeprodukt mit 
Verrentungspflicht.73 Einzahlungen sind jährlich in einer Höhe von bis zu 10% des Erwerbs-
einkommens von der Steuer absetzbar (mit einer Obergrenze von knapp 2000 €). Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass in Frankreich die Hälfte der Bevölkerung keinerlei Einkommens-
steuer zahlt – so dass das Vorsorgeinstrument für diesen Teil der Franzosen kaum Sinn macht.  

Die Rentenreform 2003 schuf zugleich die Grundlage für dezidiert der Altersvorsorge dienen-
de Kollektivsparpläne („Plans d’épargne retraite collectifs“, PERCO) auf betrieblicher oder 
auch überbetrieblicher74 Ebene. Diese sind den in Frankreich weit verbreiteten Instrumenten 

                                                 
69  Einer im November 2006 veröffentlichten Studie der Zusatzkassen zu Folge werden die Rentenzahlun-

gen für „Cadres“ bis 2030 um ca. 10% abnehmen. Leitende Angestellte, die zu diesem Zeitpunkt den 
Ruhestand antraten, verzeichneten durch die Umbaumaßnahmen der letzten zehn Jahre bereits Einbußen 
von 5%. Für die übrigen Arbeitnehmer lag dieser Wert bei 4%, während Bezieher des Mindestlohns ei-
nen Zuwachs von 3% erzielten. 

70  Die Zuerkennung dieses „allgemeinen wirtschaftlichen Interesses“ führte dazu, dass die Zusatzkassen 
nicht dem Prinzip der Wettbewerbsfreiheit unterworfen und damit europarechtlich von Pensionsfonds 
abgegrenzt wurden. 

71  Eine Übersicht der gegenwärtigen Formen und Regelungen findet sich bei Morvan (2006). 
72  Anleger haben Optionen auf riskantere Investitionsstrategien, müssen sich aber explizit dazu erklären. 

Ansonsten ist eine mit der Vertragslaufzeit zunehmende Umschichtung von Sparanteilen in sichere An-
lagen obligatorisch. 

73  Allerdings ermöglicht es das Wohnungsgesetz vom 13.7.2006, das in einem PERP angesparte Vermö-
gen für den Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie zu verwenden. 

74  Ein solcher Plan kann als sog. PERCOI von mehreren Unternehmen aufgelegt werden. 
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der Arbeitnehmer-Vermögensbildung nachempfunden.75 Das Potenzial der betrieblichen Al-
tersversorgung lässt sich insofern nur in Kenntnis der Strukturen betrieblicher Vermögensbil-
dung abschätzen. Die Vorsorgepläne müssen kollektivvertraglich vereinbart werden, was nur 
möglich ist, wenn sich die Sozialpartner auf Branchen- oder Betriebsebene zuvor auf Verfah-
ren zur Förderung der allgemeinen Vermögensbildung geeinigt haben. Dies erfolgt meist auf 
betrieblicher Ebene, obwohl in einigen Branchen (etwa in der Bauwirtschaft) auch Branchen-
regelungen getroffen worden sind. Betriebliche Vorsorgepläne, deren Optionen allen Beschäf-
tigten in identischer Form anzubieten sind, werden durch gesonderte Einrichtungen (sog. 
OPCVM) verwaltet, wobei mindestens drei Fonds mit verschiedenen Profilen – davon einer 
mit nachhaltiger Orientierung – angeboten werden müssen.76 Die Vorsorgepläne sind für Ar-
beitnehmer v.a. im Hinblick auf potenzielle Arbeitgeberzulagen interessant – von der Steuer-
befreiung der späteren Auszahlungen können viele Anleger nicht nennenswert profitieren. Ar-
beitgeberzuwendungen sind bis zu einer bestimmten Obergrenze steuer- und sozialabgabenbe-
freit. Das bedeutet auch, dass die (alljährlich widerrufbare) Umwandlung von Lohnbestandtei-
len in Arbeitgebersparzulagen staatlich angereizt wird – obwohl die Regel gilt, dass die öf-
fentliche Förderung nur eintritt, wenn in den 12 Monaten vor Abschluss einer Vereinbarung 
keine Lohnkürzungen stattgefunden haben. Ein „Fördergesetz zur Mitarbeiterbeteiligung“ 
vom Herbst 2006 verpflichtet alle Unternehmen, die Einrichtung eines Kollektivsparplans 
(PERCO) zum Gegenstand von Betriebsverhandlungen zu machen; es räumt zudem Beschäf-
tigten in Firmen, in denen ein Betriebsrentenplan bereits seit fünf Jahren besteht, die Mög-
lichkeit ein, Überstundenguthaben in ein Rentensparkonto zu überführen. Schließlich regelt 
es, dass Beschäftigte nach einem Betriebswechsel weiterhin in den vorher bedienten PERCO 
einzahlen können (wobei etwaige Arbeitgeberzuschüsse aber verloren gehen). 

Insgesamt fällt die staatliche Förderung der privaten Vorsorge weniger großzügig aus als in 
Deutschland, auch weil keine direkten Zulagen fließen. Vielmehr wird die Eigenvorsorge aus-
schließlich steuerlich bzw. über Anreize an Unternehmen zur Umwandlung von Lohnbestand-
teilen in Sparzulagen unterstützt. Dies galt bereits für die vor der Réforme Fillon etablierten 
Formen der privaten Altersvorsorge. Diese umfassten, soweit Arbeitnehmer betroffen sind, 
v.a. die Vorsorgekassen für öffentlich Bedienstete (PREFON), Krankenhausbeschäftigte 
(CRH) und Lehrer (COREM)77; all diese Vorsorgearrangements sahen eine vollständige Ver-
                                                 
75  In Teilen orientiert sich der PERP an einem 2001 durch die (damals noch) sozialistische Regierung 

eingeführten Vorgängerprojekt – dem auf eine Anlegedauer von 10 Jahren und Kapitalauszahlung fest-
gelegten „freiwilligen partnerschaftlichen Betriebssparplan“ (PPESV). Dieses Instrument hatte aller-
dings mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da es von der Aktienbaisse getroffen und außerdem als (riskan-
tes) Selbstfinanzierungsinstrument der es nutzenden Unternehmen verwendet wurde. Ein solchermaßen 
missbräuchlicher Rekurs auf die Sparpläne – der besonders im Hinblick auf Firmeninsolvenzen als 
problematisch galt – sollte nun vermieden werden (Morvan 2006: 184). Zum Verhältnis zwischen be-
trieblicher Vermögensbildung und Altersvorsorge vor der Einführung des PPESV siehe apRoberts et al. 
(2001). 

76  Investitionen in nachhaltige Werte werden steuerlich großzügiger behandelt als andere Anlagen. Nur 
5% der Mittel dürfen in dem Unternehmen platziert werden, dass den Vorsorgeplan aufgelegt hat. 

77  Es handelt sich um das Nachfolgemodell der 1949 gegründeten „Complément retraite de la Fonction 
publique“, einem teils umlagefinanzierten, teils kapitalgedeckten System, das auf Grund einer massiven 
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rentung der Einlagen vor. Hinzu kommen Privatvorsorgepläne für Selbstständige (v.a. der 
sog. „Contrat Madelin“) sowie eine Reihe besonderer Berufsgruppen. Diese schon vor der 
Réforme Fillon bestehenden Vorsorgevarianten blieben von ihr unberührt und erhielten die 
gleiche Förderung wie die neuen Instrumente. Zusammen mit den bereits länger etablierten 
Formen der privaten Altersvorsorge ergibt sich eine komplexe Förderlandschaft (siehe Sche-
ma 2, die neuen Formen sind unterstrichen).  

 

Schema 2:      Kapitalgedeckte Privatvorsorge in Frankreich – Formen und Fördermodalitäten 

 

Anlageform Beitrags-
form 

Investment- 
optionen 

Mindestanlagedauer Steuerliche  
Förderung 

 (anlegerseitig) 

Lebensversicherung Verhan-
delbar 

Diversifiziert 8 Jahre (mit  
Rückkaufsrecht) 

Steuerbefreiung der 
Auszahlung bei Rendi-
ten bis 4.600 €, danach 
verminderter Steuersatz 

Versicherungsbasierte 
Sparpläne 

Verhan-
delbar 

Diversifiziert 8 Jahre (mit  
Rückkaufsrecht) 

Steuerbefreiung der 
Auszahlung 

Fondsbasierte  
Sparpläne 

Verhan-
delbar 

Aktien 5 Jahre (mit  
Rückkaufsrecht) 

Steuerbefreiung der 
Auszahlung 

Volksrentensparplan 
(PERP) 

Verhan-
delbar 

Pflichtanteil 
Obligationen 

Bis zum  
Renteneintritt 

Abzugsfähigkeit der 
Einzahlung  

(mit Obergrenze) 

Sparvertrag für Selbst-
ständige (Contrat 
Madelin) 

Beitrags-
klassen 

Diversifiziert Bis zum  
Renteneintritt 

Abzugsfähigkeit der 
Einzahlung  

(mit Obergrenze) 

Vorsorgekassen für 
öffentlich Bedienstete 
(PREFON, CRH, 
COREM) 

Beitrags-
klassen 

Obligationen Bis zum  
Renteneintritt 

Abzugsfähigkeit der 
Einzahlung  

(mit Obergrenze) 

Betriebliche  
Rentensparpläne 
(PERCO) 

Verhan-
delbar 

Diversifiziert 
oder  

Obligationen 

Bis zum  
Renteneintritt 

Steuerfreiheit umge-
wandelter Gewinnbetei-

ligungsanteile & 
altersabhängige partielle 
Steuerbefreiung bei der 

Auszahlung 

Quelle: Des rentes pour votre retraite, Que Choisir, 1.4.2006 ; eigene Zusammenstellung 

                                                                                                                                                         
Unterdeckung Ende 2000 Leistungszusagen zurücknehmen musste; ein Drittel der Ersparnisse waren 
vernichtet worden. Unterdeckung war zuletzt auch ein Problem der CRH (Krankenhauskasse), die mit 
starken Renditeeinbußen zu kämpfen hatte. 
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Dass die Reformen und Umstellungen im Zusatzsystem einen neuen Spielraum für Privatvor-
sorge geschaffen haben, zeigt nachfolgendes Schema 3. Erkennbar wird, dass das Ziel der 
Lebensstandardabsicherung auch in Frankreich „angekratzt“ wird. Dies erfolgt ähnlich wie in 
Deutschland auch dadurch, dass wiederholt – v.a. in den 1990er Jahren, aber auch jüngst im 
Zuge der Gesundheitsreform Raffarin – Sozialbeiträge auf Renten angehoben worden sind.78 
Zwar geht die Réforme Fillon vom Leitbild der Zwei-Drittel-Lohnersatzquote aus. Die Sys-
temumstellungen lassen dies aber v.a. für jene als unrealistisch erscheinen, die keine vollstän-
digen Berufskarrieren vorzuweisen haben – ein angesichts allgemein später Berufseinstiege 
sowie hoher Arbeitslosigkeitsraten vermutlich erheblicher Teil der Bevölkerung. Gleichzeitig 
bleibt die Verbreitung der neuen Rentensparpläne vergleichsweise begrenzt (s. nachstehenden 
Exkurs). Im Übrigen wurde die Ernsthaftigkeit der staatlichen Förderstrategie dadurch in Fra-
ge gestellt, dass ein Dekret vom August 2004 (aus konjunkturpolitischen Erwägungen heraus) 
die steuerfreie Auszahlung von in diesen Plänen angespartem Kapital in Höhe von bis zu 
10.000 € erlaubte – wovon dann auch rege Gebrauch gemacht wurde.79

 

Schema 3:    Lohnersatzraten (in Prozent) im Wandel 

                      (Renteneintritt mit 65 bei konstanten Beitragsraten sowie bei Preisindexierung) 

 Eintritt 2003 Eintritt 2020 Eintritt 2050 

Normalarbeitnehmer    

Gesetzliche Rentenversicherung 55,9 51,8 50,1 

Zusatzversicherung 27,6 25,0 21,3 

ZUSAMMEN 83,6 76,3 73,5 

    

Leitende Angestellte („cadres“)    

Gesetzliche Rentenversicherung 26,9 23,8 23,1 

Zusatzversicherung I 11,8 10,1 8,9 

Zusatzversicherung II 25,4 22,8 21,2 

ZUSAMMEN 64,1 56,7 53,2 

    

Beamte 68,7 68,5 69,2 

         Quelle: Conseil d’Orientation sur les Retraites 

                                                 
78  Die Réforme Raffarin führte zur Erhöhung der steuerähnlichen Sozialabgabe (CSG) für Rentner von 6,2 

auf 6,6% Prozent. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass Niedrigrenten befreit sind, so dass ca. 40% al-
ler Rentner keine CSG zu entrichten haben. 

79  Insgesamt ein Drittel aller Berechtigten haben die Option genutzt. 
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Exkurs: Daten zum Alterssicherungssystem in Frankreich 
 
Im Folgenden werden Daten zum französischen Alterssicherungssystem zusammengetra-
gen, die dem deutschen Fachpublikum einen besseren Einblick in die für dieses System 
typischen Merkmale und Relationen vermitteln sollen. Ein systematischer Vergleich mit 
den deutschen Verhältnissen kann hier nicht durchgeführt werden (weil er sehr vorausset-
zungsvoll ist und auch nicht im Erkenntnisinteresse dieser Studie liegt). Allgemeine Er-
läuterungen sowie eine abschließende Vergleichssynopse enthalten jedoch einige die 
komparative Betrachtung erleichternde Orientierungspunkte. 

Im Jahr 2004 beliefen sich die Transferleistungen aus allen privaten Rentenverträgen in 
Frankreich auf 4,8 Milliarden €, während die Zusatzkassen 40 Milliarden und das Basis-
system 126 Milliarden ausschütteten (die jeweiligen prozentualen Werte betragen 3, 23 
und 74%). Zu diesem Zeitpunkt gab es 13,4 Millionen Rentner. Die Durchschnittsrente, 
zusammengesetzt aus Leistungen beider Pflichtsysteme, betrug 1248 € (und lag damit 
höher als die gesetzliche Rente in Deutschland). Frauen erhalten (nach wie vor) etwa um 
die Hälfte geringere Leistungen. Die derzeitig geltenden Anpassungsregeln führen zu pe-
riodischen Rentenerhöhungen, zuletzt (zum 1.1.2007) um 1,8%. Zwischen 2000 und 2004 
sind die Renten netto um jährlich 0,8% gestiegen, und damit etwas weniger als in den Vorjah-
ren (zwischen 1991 und 1998 waren die Altersbezüge real gesunken). Die Mindestrente, die 
seit Januar 2007 als „Allocation de solidarité aux personnes âgées“ (ASPA) gewährt wird, 
beträgt bei entsprechendem Bedarf maximal 621 € monatlich für Alleinstehende (für Paare: 
1114 €), eventuell zuzüglich Wohngeld. Der Anteil der Bezieher dieser Leistung unter den 
Rentnern ist allerdings seit langem rückläufig.80 Die Gesetzliche Rentenversicherung wies 
2006 ein Defizit von 1,8 Milliarden € auf (geringfügig niedriger als 2005, nach einem kleinen 
Überschuss 2004). Berechnungen des Rentenbeirats (COR) zu Folge bedarf sie auf Grund 
demografischer Veränderungen81 bis 2020 eines zusätzlichen Ressourceninputs in Höhe von 
0,7% des Bruttoinlandsprodukts. Die Zusatzkassen verzeichnen Überschüsse, die allerdings 
2011 (AGIRC) bzw. 2020 (ARRCO) vermutlich aufgebraucht sein werden. Die Zusatzrenten 
werden ebenfalls weiterhin dynamisiert, zuletzt um 1,74% im Mai 2006. 

Mittlerweile gibt es zuverlässige Daten über die Entwicklung der privaten Altersvorsorge. Sie 
entstammen zum einen der Vermögensstudie der nationalen Statistikbehörde INSEE (Brun-
Schammé & Duée 2006), zum zweiten den obligatorischen Mitteilungen über Vertragsab-
schlüsse durch Wirtschaftsverbände (Burricand 2006) sowie drittens diversen Veröffentli-
chungen von Institutionen und Verbänden, die wiederum auf Mitteilungen von Instanzen zu-
rückgreifen, die unmittelbar mit der Arbeitnehmervermögensbildung befasst sind. Hinzu 

                                                 
80  Von knapp der Hälfte in den 1950er Jahren auf unter 10% mit Beginn des neuen Jahrtausends. 
81  Derzeit kommen 2,8 Erwerbstätige auf einen Rentner, im Jahr 2050 wird sich dieser Wert – bei Fort-

schreibung gegenwärtiger Tendenzen – halbieren. 
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kommen Umfragen, von denen die meisten allerdings von interessierter Seite – sprich: der 
Finanzwirtschaft82 – in Auftrag gegeben werden. 

Diese Surveys ergeben ein gemischtes Bild. Einige deuten auf eine hohe Befürwortung des 
Status quo: Beispielsweise halten es nur 10% der Franzosen zwischen 54 und 59 Jahren für 
wünschenswert, ihren Ruhestands mit mehr als 60 Jahren anzutreten; 18% sehen sich dazu 
gezwungen, wobei (wenig überraschend) Personen mit höherer Ausbildung und in (subjektiv) 
guter gesundheitlicher Verfassung eher zu einem späteren Renteneintritt neigen (Rapoport 
2006). In einer anderen repräsentativen Erhebung erklären 85% der Befragten, sie könnten 
eine Reduzierung des gegenwärtigen Rentenniveaus nicht akzeptieren.83 Gleichzeitig erwartet 
eine etwa gleich große Zahl von Befragten (in einer anderen Umfrage) bei der eigenen zu-
künftigen Altersversorgung Einbußen gegenüber dem heute erreichten Rentenniveau.84 40% 
haben nach eigenen Angaben begonnen, sich „finanziell auf ihre Rente vorzubereiten“. Es 
gibt auch Befragungsergebnisse, die auf eine relativ hohe Akzeptanz privater Altersvorsorge 
hindeuten. In einem Survey vertritt die Hälfte der Befragten die Auffassung, dass das Renten-
system um eine private Säule ergänzt werden müsse.85 Gleichzeitig fürchtet eine ähnlich gro-
ße Anzahl von Personen, dass der Vermögensbildung dienende Sparpläne auf Betriebsebene 
an die Stelle von Gehaltszuwächsen treten. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die im Jahr 2004 bestehenden Vorsorgepläne. Für den 
PERCO liegen aktuellere Daten vor: Ende 2006 lag das gesamte Anlagevermögen bereits bei 
761 Millionen €; gut 200.000 Arbeitnehmer (ein Sechstel der Anspruchsberechtigten) hatten 
in diesem Jahr Einzahlungen geleistet (bei einem mittleren Sparvermögen in Höhe von 3792 
€). Hintergrund ist eine Zunahme tariflicher Vereinbarungen im Bereich der Arbeitnehmer-
vermögensbildung, die sich allgemein recht dynamisch entwickelt. Ende 2005 zahlte ein Vier-
tel aller Arbeitnehmer in einen betrieblichen Vermögenssparplan ein (wobei in zwei Drittel 
der Fälle die in Frankreich obligatorische Gewinnbeteiligung eingesetzt wurde); jeder siebte 
erhielt Arbeitgeberzulagen dafür (diese Zulagen machten etwa 15% der Gesamteinlagen 
aus).86

 

                                                 
82  Dazu zählt z.B. der „Cercle des épargnants“, der von einem großen Versicherungsunternehmen gespon-

sert wird und in dessen Beirat einige prominente Wirtschaftswissenschaftler sowie Politiker bürgerli-
cher Parteien vertreten sind. Die Einrichtung führt auch größere Informationsveranstaltungen zur Ent-
wicklung (und angeblichen Notwendigkeit) privater Altersvorsorge durch. Insofern ist sie mit dem (be-
kanntlich von der Deutschen Bank finanzierten) „Deutschen Institut für Altersvorsorge“ vergleichbar. 

83  Siehe „Figaro Magazine“ vom 14.10.2006. Das korrespondiert mit einer im Mai 2006 veröffentlichten 
internationalen Studie der britischen Bankengruppe HBSC, die zu dem Ergebnis kommt, dass Franzo-
sen im Ländervergleich vergleichsweise stark für kollektiv (und obligatorisch) organisierte Altersvor-
sorge optieren. 

84  Umfrage durchgeführt von TNS Soffres, für „Fidelity international“, siehe LS (4.4.2007). 
85  Befragung des „Institut LH2“, siehe LS (10.10.2006). 
86  Vgl. dazu auch DARES, Premières Informations No.39.3, Dezember 2005. 
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Tabelle 1:    Struktur der privaten Altersvorsorge in Frankreich 2004 (teilweise 2003) 

 

 Anzahl der 
Vertragsnehmer

Jahresbeiträge  
(in Mio €) 

Kapitalsummer 
(in Mio €) 

PREFON 230.000 460 
 

8.000 
 

COREM 245.000 
 

307 
 

5.910 
 

CRH 
 

176.000 
 

108 
 

2.300 
 

Contrats Madelin 
 

880.000 
 

1.774 
 

11.192 
 

PERP 
 

1.737.000 
 

1.331 
 

1.546 
 

PERCO 1.150.00087

 
260 

 
500 

 

Betriebliche Leistungszusagen 2.000.000 3.500 56.300 

Quelle: Rapport Marini (2006) 

 

Ein kleiner, aber wachsender Teil der Pläne basiert auf „nachhaltigen“ Anlagen.88 Allerdings 
scheinen die meisten neuen Sparpläne auf einer Umwidmung vorheriger Vermögensbildungs-
pläne zu beruhen; auch entwickelt sich die allgemeine betriebliche Vermögensbildung insge-
samt dynamischer.89 Die vorliegenden Zahlen zu deren Verbreitung zeigen zudem, dass dies-
bezüglich – und das bedeutet auch: bezüglich der Optionen auf betriebliche Altersvorsorge – 
eine große Kluft zwischen Klein- und Großbetrieben besteht (Schema 4). Zudem profitieren 
die Beschäftigten in ungleichem Maße von dem – häufig personalpolitisch eingesetzten – In-
strument der Vermögensbildung: 10% der Nutznießer erhalten 40% der Erträge, die Hälfte 
von ihnen sind leitende Angestellte bzw. zählen zu gehobenen Berufsgruppen. Insgesamt 
spielt die Altersvorsorge im Bereich der betrieblichen Vermögensbildung eine Nebenrolle; sie 
ist erheblich kleiner dimensioniert als in Deutschland. 

 

                                                 
87  Zahl der Arbeitnehmer mit Option auf Einzahlungen. Nur etwa ein Sechstel nimmt diese auch wahr. 
88  Im Jahr 2005 gingen 2% des Sparvolumens in solche Werte. Bei niedrigem Ausgangsniveau gibt es hier 

einen durchaus markanten Wachstumstrend: Insgesamt zog das sog. „épargne solidaire“ 200.000 Anle-
ger an (50% mehr als im Vorjahr). 

89  Morvan (2006: 195) vermutet, dass dies auch daran liegt, dass Unternehmen nur Teile ihrer Belegschaft 
in Vermögensbildungspläne einbeziehen wollen, was das Reglement des PERCO nicht zulässt. 
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Schema 4:    Verbreitung betrieblicher Vermögenssparpläne (einschließlich PERCO)  
                     (nach Unternehmensgröße Ende 2005) 

 

Beschäftigtenzahl Abdeckungsrate in % 
1-49 7,6 

50-99 5,8 

100-249 10,3 

250-499 
500-3.000 

8,5 
24,6 

mehr als 3.000 43,2 

                     Quelle: Fédération des actionnaires salariés / Enjeux-Les Échos 1.6.2006 

 

Was die individuelle private Altersvorsorge betrifft, so sind die Befunde ähnlich.90 Daten des 
INSEE zu Folge hatte im Jahr 2004 jeder zehnte Haushalt einen privaten Sparplan für die Al-
tersvorsorge abgeschlossen – nachdem dieser Wert im Jahr 1992 bei 8 gelegen hatte. Was die 
Dynamik des neuen „Volksrentensparplans“ (PERP) betrifft, die durch die INSEE-Studie 
noch nicht abbildbar war, so wird von einer tendenziellen Marktsättigung ausgegangen. Kurz 
nach der Einführung der entsprechenden Förderung waren die Produkte von der Finanz-
industrie aggressiv beworben und in 60 Variationen aufgelegt worden.91 Zwischen 2003 und 
2006 wurden dann gut 1,7 Millionen PERP abgeschlossen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
der bis Anfang des neuen Jahrtausends florierende Markt für Lebensversicherungen – wahr-
scheinlich auch wegen eines Aufsehen erregenden Bestechungsskandals in dieser Branche – 
im gleichen Zeitraum stagnierte. Der Verband französischer Versicherungsunternehmen 
schätzte im Frühjahr 2006 den Anteil der „Volksrentensparer“ auf einen Wert zwischen 7 und 
13%. Die Verkaufsdynamik war indes rückläufig. Die Anzahl der Neuabschlüsse halbierte 
sich bereits zwischen 2004 und 2005. Allgemein blieben die Einzahlungen auf niedrigem Ni-
veau: Im Jahr 2004 beliefen sich 84% aller Prämien auf einen Betrag von unter 500 € im Jahr.  

Für beide der neu geschaffenen Instrumente wird geschätzt, dass ca. 85% der investierten Bei-
träge in Obligationen angelegt werden, während der Aktienanteil sich auf 15% beläuft (eine 
vergleichbare Sicherheitsorientierung findet sich auch bei den meisten Vorsorgeplänen in 
Deutschland). Eine ähnliche Investitionsstruktur weist auch der Sektor der Lebensversiche-
rungen auf. Dieser Sektor übt, nicht zuletzt auf Grund der günstigen Steuerregeln bei der Ka-
pitalauszahlung, nach wie vor eine größere Anziehungskraft auf die Bevölkerung aus. Dem in 
                                                 
90  Private Rentensparpläne sind weit verbreitet bei Landwirten (740.000 Verträge im Jahr 2004) sowie 

kleinen Selbstständigen (250.000). Die o.g. Sondersysteme für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
zählten 814.000 Vertragsnehmer. 

91  Im neuen Massengeschäft waren rasch „mis-selling“-Probleme aufgetreten – die Anlagen wurden Per-
sonen angeboten, die nicht (nennenswert) von Abschreibungsvorteilen profitieren konnten. In der Folge 
wurden die Banken in ihren Marketingstrategien zurückhaltender. 
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Lebensversicherungen angelegten Gesamtvermögenswert von 120 Milliarden € stand im Jahr 
2005 eine Investitionssumme von gerade einmal 1,7 Milliarden € bei den individuellen Ren-
tensparplänen gegenüber. Im Jahr 2004 hielt jeder dritte französische Haushalt eine Police 
(dieser Wert liegt leicht unterhalb desjenigen, der in deutschen Schätzungen ausgewiesen 
wird); zwischen 1992 und 2000 stieg dieser Wert um ca. ein Drittel.92 Danach stagnierte der 
Vertrieb, auch wegen zurückgehender Renditen.  

 

Tabelle 2:     Eine deutsch-französische Vergleichssynopse (Quellen: siehe Fußnoten) 

 

 D F 

Anteil der Rentenausgaben am BSP93 in % (2000) 12 12,4

Nettolohnersatzrate der Pflichtsysteme 

   - männliche Durchschnittsverdiener 2004 in %94 
   - männliche Geringverdiener 2004 in %95

 

58 
53,4 

 

63,1
78,4

Mindestrentenleistung in % des BSP96 24 31 

Umverteilungsintensität der Rentenformel im Pflichtbereich (Index)97 22,9 46,4

Aktueller Bezug von privaten Renteneinkommen (Dritte Säule, 2000)98 

   - mittlere Einkommen, in % der Bevölkerung 
   - hohe Einkommen, in % der Bevölkerung 

 

  2,5 
11,7 

 

  2,5
  4,8

Nominale Erträge aus nicht-staatlichen Renteneinkommen am BSP in % (2000)99 15   5 

Ansprüche an nicht-staatliche Rententransfers, Männer, % der Erwerbstätigen (2000)100  20   2 

Vermögen von Versicherungen und Pensionsfonds in % des BSP (2003)101 32 60 

Interesse der Sparer an Aktienerwerb in % (2004)102 39 25 

Armutsrate unter Rentnern in % (1996)103 12   9 

                                                 
92  Diese Entwicklung wird von einigen Experten u.a. damit in Verbindung gebracht, dass die (in Frank-

reich staatlich festgelegten) Sparbuchzinsen sukzessive reduziert worden sind (siehe Fondation Coper-
nic 2002: 49). 

93  Algava & Plane (2004) 
94  OECD 2007 
95  OECD 2007, 50% des Einkommensdurchschnitts 
96  VDR/OECD 2005 
97  VDR/OECD 2005: Gemessen wird diese durch einen Index der Progressivität des Rentensystems, der 

bei einem „reinen“ Volksrentenmodell (alle Rentner mit gleichen Altersbezügen) 100 erreicht. 
98  Börsch-Supran & Wilke 2006 (SHARE-Daten) 
99  Legros 2002 
100  Börsch-Supran 2005 (SHARE-Daten) 
101  Rapport Marini 2006 
102  repräsentative Umfrage TNS Sofres, La Poste, Baromètre Epargne V3, Juni 2005 
103  gemessen am Anteil der Personen mit einem Einkommen von bis zu 50% des Durchschnittseinkom-

mens; Cohen-Solal & Lelièvre 2003 
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Zu beachten ist, dass Zahlen des INSEE zu Folge nur gut jeder vierte Halter einer Lebensver-
sicherung diese mit dem Ziel kontrahiert hat, für das Alter vorzusorgen. Lebensversicherun-
gen werden in Frankreich häufig von älteren Personen abgeschlossen, auch weil diese sich auf 
Grund hoher Steuerfreibeträge (über 150.000 €) gut als „Vererbungsvehikel“ eignen.104 Ins-
gesamt zeigen die verfügbaren Daten, dass die langfristige Sparorientierung bei Haushalten 
mit höheren Einkommen und Selbstständigen sehr viel verbreiteter ist als in anderen sozialen 
Gruppen – ein für westliche Gesellschaften nicht untypisches Muster. Interessanterweise ist 
das Interesse an einer Vermögensbildung zu Zwecken der Altersvorsorge jedoch bei allen so-
zialen Gruppen gleichermaßen niedrig ausgebildet. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass jenseits des Rheins die unmittelbar zu Altersvorsorge-
zwecken abgeschlossenen Sparverträge – anders als zuletzt in Deutschland – vergleichsweise 
randständig geblieben sind. Einerseits ersetzen sie vielfach bereits vorher – neben der obliga-
torischen Alterssicherung aufgebaute – Sparpläne, sowohl auf individueller Ebene (Lebens-
versicherung) als auch im betrieblichen Bereich (Arbeitnehmervermögensbildung). Dabei ist 
weder für die Lebensversicherung noch für die Vermögensbildung erkennbar, dass sie in ers-
ter Linie der Alterssicherung dienen. Bemerkenswert ist allerdings, dass in den letzten 15 Jah-
ren langfristige Sparanlagen auf beiden Ebenen deutliche Zuwächse verzeichnen konnten. 
Insofern ist die gelegentlich angestellte Vermutung (siehe etwa Clark 2003: 72), Teile der 
Bevölkerung hätten sich „alltagspraktisch“ auf die Erosion der obligatorischen Rentensysteme 
eingestellt, nicht unplausibel. Der besonders ausgeprägte soziale Bias beim Sparen zu Vorsor-
gezwecken ist allerdings offenkundig und wird durch die Förderpolitik auch systematisch 
angereizt.  

Was die obligatorische Alterssicherung anbelangt, so steht das Basissystem unter finanziellem 
Dauerdruck, wie die wiederholt auftretenden Kassendefizite vor Augen führen. Perspektivisch 
nimmt das gesetzliche Versorgungsniveau signifikant ab, wenn auch wohl nicht in demselben 
Maße wie in Deutschland. Die Zusatzversorgung ist schon seit längerem auf ein niedrigeres 
Leistungsniveau hin programmiert, wenngleich sie sich finanztechnisch derzeit noch im 
Gleichgewicht befindet. 

Ein kursorischer (und sicherlich selektiver) Vergleich zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Rentensystem, wie es sich Anfang dieses Jahrtausends (vor den jüngsten Rentenre-
formen) darstellt, ergibt – neben hier nicht weiter betrachteten Ähnlichkeiten – eine Reihe 
interessanter Unterschiede (siehe Tabelle 2). Die Zahlen zeigen, dass das durch die Pflichtsys-
teme garantierte Leistungsniveau in Frankreich höher ist als in Deutschland, besonders für 
Bezieher kleiner Einkommen (das wird auch nach den letzten Rentenreformen so bleiben). 
Die kollektive Alterssicherung ist in Frankreich überdies solidarischer ausgestaltet: Die au-
ßerhalb des Sozialhilfesystems gewährte Mindestrente ist höher, das Gesamtregime ist stärker 

                                                 
104  2005 betrug das Durchschnittsalter der Vertragsnehmer 51 Jahre (2001 waren es noch 54 Jahre gewe-

sen). 
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redistributiv. Dies mag ein Grund sein für die geringere Armutsrate unter französischen Rent-
nern.  

Spiegelbildlich dazu ist die private und (nicht-obligatorische) betriebliche Vorsorge schwä-
cher ausgebildet, was sich in der derzeitigen „Rententransferbilanz“ und noch stärker in den 
bis dato von Erwerbstätigen erworbenen Ansprüchen auf nicht-obligatorische Rentenleistun-
gen ausdrückt (wobei diese in Frankreich ungleicher verteilt sind als in Deutschland). Das 
bedeutet übrigens nicht, dass die französische Finanzwirtschaft ressourcenschwach ist. U.a. 
auf Grund der hohen Bedeutung von Lebensversicherungen sowie – allgemeiner – einer im 
internationalen Vergleich exorbitant hohen Sparquote ist ihr Vermögen beachtlich (und einer 
Untersuchung zu Folge höher als in Deutschland). Die in Frankreich offenbar geringer ausge-
bildete Neigung zu spekulativen Finanzanlagen mag aber ein Indikator dafür sein, dass 
marktorientierte Altersvorsorge in Frankreich unbeliebter ist als in Deutschland. 

 

 
4.3  Wandlungstendenzen im Vergleich 

 
Vergleicht man die institutionellen Entwicklungen im deutschen und französischen Renten-
system miteinander (auch im Lichte der Erfahrungen aus angelsächsischen Ländern), so ge-
langt man zu einer Reihe interessanter Befunde. Es zeigen sich einerseits unterschiedliche 
Entwicklungsdynamiken und andererseits „versteckte“ Gemeinsamkeiten. In beiden Ländern 
gibt es institutionellen Wandel in dem Sinne, dass die Logik der für die Alterssicherung rele-
vanten regulatorischen Standards mehr oder weniger durchgreifend transformiert wird. In 
beiden Ländern gibt es einen Trend zur (weiteren) Diversifizierung des „welfare mix“ der 
Alterssicherung, beide Rentensysteme werden pluraler. Frankreich und Deutschland liegen im 
internationalen Trend, allerdings auf unterschiedliche Weise: 

• Die für angelsächsische Systeme typische institutionelle „Sonderbehandlung“ von 
Versorgungsbedürfnissen, die nicht aus einem Versicherungsmechanismus bzw. pri-
vatrechtlich organisierten Vorsorgearrangements herrühren, wird bereits für die Re-
formentwicklungen in den 1980er und 1990er Jahren sowohl in Frankreich als auch in 
Deutschland richtungsweisend. Damit wird der Sozialausgleich stärker aus der Ge-
meinschaft der Beitragszahler herausgelöst.105 In beiden Ländern gibt es mehr „Bei-
tragsorientierung“ sowie das, was Kessler (1995) eine Verstaatlichung nicht versiche-
rungsbasierter Leistungen nennt. Allerdings ist dies in Frankreich mit dem Aufbau 
spezifischer Institutionen (u.a. dem „Fonds de la solidarité vieillesse“ und der „Contri-

                                                 
105  Dies gilt ungeachtet der Frage, inwieweit die herausgelösten Komponenten jeweils de facto für einen 

Sozialausgleich stehen – was im Fall der Anrechnung von Ausbildungszeiten von vielen bestritten wird 
(aber vor dem Hintergrund einer wachsenden Prekarität auch akademisch ausgebildeter Erwerbsperso-
nen systematischer diskutiert werden müsste). 
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bution sociale généralisée“) verbunden, während in Deutschland zweckgebundene 
Bundeszuschüsse greifen, die aber von ihrer institutionellen Logik weniger stringent 
auf ein bestimmtes „Sozialziel“ hin festgelegt sind. 

• In beiden Ländern kommt es in der Folge zu einem Rückbau der gesetzlichen Renten-
versicherung und zur staatlichen Förderung von explizit für die Altersvorsorge vorge-
sehenen Kapitalsparplänen auf individueller und betrieblicher Ebene. Das Gesamtsys-
tem bewegt sich in Richtung angelsächsisches Mehrsäulenmodell. Dies ist insofern ei-
ne „versteckte“ Gemeinsamkeit beider Länder, als regulierungstechnisch nur in 
Deutschland – z.B. durch den neuartigen Fördermodus direkter Zulagen sowie den 
veränderten Rentenanpassungsmechanismus – auf eine teilweise Substitution von ge-
setzlicher und privater Altersvorsorge abgestellt wird. Der französische Weg ist eher 
davon gekennzeichnet, dass bestehende Instrumentarien (Arbeitnehmervermögensbil-
dung; steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge) genutzt und auf das Alterssi-
cherungsziel ausgerichtet werden (etwa durch „Spekulationsschutz“106 sowie durch 
Verrentungspflichten). Damit ist der institutionelle Wandel in Richtung private Al-
tersvorsorge in Frankreich sehr viel weniger explizit – und empirisch bislang auch 
weniger folgenreich – als in Deutschland. 

• In beiden Ländern gibt es Tendenzen zur Stärkung kapitalgedeckter Vorsorgeformen 
auf der betrieblichen Ebene, wobei das Gros der Sozialpartner daran mitwirkt.107 Dies 
bedeutet auch, dass die „alten“ Formen betrieblicher Vorsorge zum Auslaufmodell 
werden. Wie in den angelsächsischen Systemen entwickelt sie sich in Richtung ergeb-
nisoffener Leistungen. Es kommt zur institutionellen Transformation der betrieblichen 
Vorsorge hin zu „defined contributions“. Dies wiegt in Deutschland, wo die „alte“ Be-
triebsrente weiter verbreitet war, schwerer als in Frankreich, wo wiederum mit der 
„prévoyance“ ein in Deutschland weit gehend unbekanntes tarifpolitisches Verhand-
lungsterrain mit Relevanz für die Invalidenversorgung existiert. Jenseits des Rheins 
gibt es überdies eine spezifische und relativ wandlungsresistente „zweite Säule“ in der 
Form der ursprünglich ebenfalls betrieblich organisierten Zusatzversorgung, die nun 
auch auf den öffentlichen Sektor übertragen und dadurch institutionell bestätigt wird. 
Der sukzessive Abbau des relativen Niveaus dieser Zusatzversorgung kann – auch dies 
ist eine „versteckte“ Gemeinsamkeit – als funktionales Äquivalent zum Leistungs-
rückbau in der gesetzlichen Rentenversicherung Deutschlands begriffen werden: Des-

                                                 
106  Also: die Ausrichtung der Kapitalsparpläne auf eher konservative Anlageformen sowie Regelungen, die 

(im betrieblichen Bereich) die Möglichkeit der Unternehmen zur Selbstfinanzierung qua Arbeitnehmer-
einlagen stark begrenzen. 

107  Auch das ist in gewisser Hinsicht eine „versteckte“ Gemeinsamkeit: Wie unten noch zu zeigen sein 
wird, sehen die französischen Gewerkschaften die betrieblichen Vorsorgepläne (PERCO) eher als 
Zweckentfremdung der Arbeitnehmervermögensbildung; sie akzeptieren die Pläne aber nolens volens, 
auch wenn sie davon ausgehen, dass es sich um eine Instrumentalisierung der gesetzlich geschaffenen 
Fördermöglichkeiten für die Flexibilisierung ihrer Lohn- und Gehaltsansprüche handelt. In Deutschland 
steht das Gros der Gewerkschaftsbewegung eindeutig hinter der neuen betrieblichen Altersvorsorge. 
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sen Ausmaß geht über die Einschnitte in die „Sécurité sociale“ hinaus, aber in Frank-
reich addieren sich Rückbautendenzen im Basis- mit denen im Zusatzsystem. Dennoch 
gibt es eine wichtige Differenz: Die „Reproduktion“ der institutionellen Ordnung der 
Alterssicherung findet in Frankreich an zwei Fronten statt: derjenigen der Tarifpolitik 
und derjenigen der Gesetzgebung. Demgegenüber konzentriert sie sich in Deutschland 
stärker auf den Staat. Damit vollzieht sich die institutionelle Generierung von „Ver-
sorgungslücken“ jenseits des Rheins nur in Teilen im Rampenlicht der politischen Öf-
fentlichkeit; zugleich ist sie dort weniger symbolträchtig als in Deutschland. 

• Betrachtet man die Dynamik der Veränderungen, so bestehen zunächst institutionelle 
Pfadabhängigkeiten. Das wird in Frankreich erkennbar an der o.g. Übertragung des 
Komplementärsystems auf den öffentlichen Sektor, dem (für „Bismark’sche Verhält-
nisse“ überraschend) starken „institutionellen Bekenntnis“ zu einer am Modell des „ci-
tizen wage“ anknüpfenden Mindestversorgung oder auch der Nutzung der in Frank-
reich spezifisch ausgebildeten Vermögensbildungssysteme auf betrieblicher Ebene. In 
Deutschland kann relativ problemlos an die (in vielen Großunternehmen gewachsene) 
Tradition der betrieblichen Altersvorsorge angeknüpft werden; ferner bleibt die Min-
destversorgungsfrage (de facto108) in der Tradition des deutschen Subsidiaritätsprin-
zips. Aus Pfadkonstanz verweist auch der Dauerstress der beiden gesetzlichen Renten-
versicherungen bezüglich ihrer Finanzen: Die Beibehaltung eines lohnarbeitszentrier-
ten Umlageverfahrens auf international hohem Niveau impliziert in Zeiten wirtschaft-
licher Umbrüche und des durch sie bedingten Strukturwandels auf den Arbeitsmärkten 
einen permanenten Bedarf an Neujustierung.109 

• Der Einstieg in die „Riester-Rente“ markiert demgegenüber in Deutschland einen 
deutlichen Pfadwechsel. Auf dem neuen Pfad kommt es zu Rejustierungen, die einer-
seits die staatlichen Bemühungen zur Etablierung der Privatvorsorge noch akzen-
tuieren (letzteres z.B. in Gestalt des Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung oder 
der verlängerten Regelungen zur Entgeltumwandlung), andererseits bestimmte Aspek-
te des Regulationsansatzes (Kundenschutz, obligatorische Verrentung) zurücknehmen. 
Aus der Eigenlogik anderer Teile der Sozialversicherung heraus werden Anreize bei 
der betrieblichen Altersversorgung eingeschränkt. Dies wiederum stärkt die individu-
elle private Vorsorge – wobei (weiter unten noch) zu fragen ist, wie sich die Legitima-
tion des Modells der Eigenvorsorge weiter entwickelt. Pfadänderungen ergeben sich 
jenseits des Rheins, wie bereits erläutert, eher implizit. Eine direkte Verkopplung von 
Sozialversicherungsumbau und Teilprivatisierung in Gestalt eines Riester- bzw. Nach-
haltigkeitsfaktors gibt es hier nicht. Markante institutionelle Innovationen bleiben aus. 

                                                 
108  Vom Prozedere her wurde der Zugang zur Sozialrente durch die Riester-Reform verändert und von 

anderen Sozialhilfedomänen abgegrenzt, wobei die Hartz-Reformen dies teilweise wieder revidiert ha-
ben. 

109  Der im Übrigen in Deutschland durch einen Abbau der Schwankungsreserve noch verschärft wurde 
(vgl. Schmähl 2006). 
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Eine Ausnahme stellt der Aufbau des Reservefonds dar: Es ist durchaus interessant zu 
sehen, dass Frankreich den (u.a.) in Kanada beschrittenen Weg einer kollektiven Kapi-
taldeckung einschlägt, wenngleich die weitere Geschichte des Fonds (i.e.: seine ge-
genüber den Anfangsplänen deutlich zurückbleibende Ressourcenausstattung) zeigt, 
dass dieses Regulationsmodell bislang noch schwach verankert ist. Der Einstieg in ei-
ne explizit Altersvorsorgezwecken dienende steuerliche Sparförderung markiert eben-
falls eine Pfadänderung, scheint aber institutionell prekär, wie u.a. die zwischenzeit-
lich aus konjunkturpolitischen Gründen geschaffene Option auf vorweggenommene 
Kapitalausschüttungen vor Augen führt. Dort, wo kapitalgedeckte Vorsorge eine Rolle 
spielt (beim Reservefonds, in den neuen Zusatzkassen für öffentlich Bedienstete, bei 
der betrieblichen Vermögensbildung bzw. dem PERCO), wird demonstrativ auf öko-
logisch und sozial nachhaltige Anlagestrategien – im französischen Sprachgebrauch: 
„l’épargne solidaire“ – rekurriert (auch wenn diese mengenmäßig marginal bleiben). 

Vor diesem – durchaus komplexen – Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit diese institu-
tionellen Entwicklungen mit Veränderungen in der offiziellen Interpretation der Alterssiche-
rung einhergehen. Diese offizielle Interpretation betrifft zunächst nur Stellungnahmen kollek-
tiver bzw. institutioneller Akteure – wobei (wie oben erwähnt) in dieser Studie allerdings da-
von ausgegangen wird, dass solche Kommunikationen eine große gesellschaftliche Ausstrah-
lungskraft haben. Durch eine Beobachtung der jüngeren Auseinandersetzungen um die weite-
re Ausgestaltung des Rentensystems lässt sich zudem prüfen, welcher Legitimationshaushalt 
im Nachgang der Reformen zur Geltung kommt. 

 
 

5. Die legitimatorische Rahmung institutioneller Wandlungsprozesse:  

Eine vergleichende Kulturanalyse  

 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich in Deutschland und Frankreich die offiziell kom-
munizierten, die Entwicklung der Rentensysteme begleitenden, Legitimationen im Zeitverlauf 
entwickeln. Die Untersuchungsstrategie ist wie folgt angelegt (siehe Schema 5): Ausgehend 
von einer – exkursförmig vorgenommenen –  Rekonstruktion basaler wohlfahrtskultureller 
Grundlagen der in der Nachkriegszeit in beiden Ländern gewachsenen „Rentenmodelle“ (5.1) 
werden zwei Reformphasen (5.2) sowie die nachfolgende öffentliche Debatte (5.3) auf die in 
ihnen aufscheinenden Begründungen und Bewertungen hin analysiert. Die Auswahl der Re-
formphasen folgt den im vorherigen Kapitel gewonnenen Erkenntnissen über die Systement-
wicklung in Deutschland und Frankreich: Phase 1 bezieht sich auf den Zeitraum bis 1993, in 
dem in beiden Ländern regime-rejustierende Maßnahmen durch Expertenkreise erörtert und 
politisch implementiert werden. Phase 2 betrifft im Zeitraum bis 2003 beobachtbare Diskussi-
onen und Maßnahmen mit regime-transformierenden Implikationen, wobei, wie oben verdeut-
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licht, nur in Deutschland von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden kann. Phase 3 
steht für die die „kulturelle Verarbeitung“ der Regimetransformation im öffentlichen Raum 
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Mitte 2007), wie sie sich in der v.a. durch die Qualitäts-
presse abgebildeten Debatte systemrelevanter kollektiver Akteure widerspiegelt. 
 

Schema 5:    Analyserahmen der „Kulturanalyse“ 

  

 Deutschland Frankreich 

 Expertenberichte Gesetzesreform Expertenberichte Gesetzesreform 

Phase 1: regime-
rejustierender 
Wandel 1986-
1993 

Sozialbeirat  
1986 und 1989 

Rentenreform-
gesetz 1992 

Rapport des Sa-
ges 1987 

Rapport Teulade 
1989 

Réforme  
Balladur 1993 

Phase 2: regime-
transformierender 
Wandel: 1999-
2003 

Sozialbeirat 2001 
Rürup-

Kommission 

Riester-Reform 
2001 

Rapport Charpin 
1999 

COR 2001 

Réforme 
Fillon 2003  

Parlamentskom-
missionsbericht 

Phase 3: Verarbei-
tung 2003-2007 

Aktuelle Positionierungen 

 

 

Was die für die nachfolgende Analyse verwendeten Methoden betrifft, so orientiert sich die 
Analyse (wie in der Einleitung bereits erläutert) am Programm der qualitativen Sozialfor-
schung. Die Materialaufbereitung erfolgt in Abschnitt 5.1. im Wege der verdichtenden Zu-
sammenfassung des manifesten Inhaltes des ausgewählten Textmaterials (in Anlehnung an 
Mayring 2003) sowie in Anlehnung an das Instrumentarium qualiativ-hermeneutischer Do-
kumentenanalyse (Wernet 2000; Wohlrab-Saar 2003). Was letztere anbelangt, so werden die 
Aussagen sequenziell sowie unter Berücksichtigung des Argumentationskontexts betrachtet. 
Ziel ist die Rekonstruktion des Aussagezusammenhangs bzw. der Sinnstruktur von Kerndo-
kumenten auch „zwischen den Zeilen“, d.h. die Entschlüsselung latenten Sinns manifester 
Aussagen.  Hierbei kann allerdings auf Grund des Untersuchungsdesigns nicht streng ganz-
heitlich vorgegangen werden – vielmehr bezieht sich die Analyse jeweils auf Zusammenstel-
lungen einzelner Textpassagen, wobei der so „komponierte“ Textausschnitt allerdings jeweils 
den Gesamtduktus der das Dokument prägenden Argumentation widerspiegelt. Die Interpreta-
tion orientiert sich am Prinzip der Wörtlichkeit, basiert aber zugleich auf einer Konfrontation 
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von Sinnbezügen, die in den Dokumenten an unterschiedlicher Stelle auftauchen.110 Informa-
tionen über die Positionierung rentensystemrelevanter Akteure – der Gegenstand von Ab-
schnitt 5.2. – werden einer umfassenden Medienauswertung entnommen, die auf einem sys-
tematischen Review mehrerer Jahrgänge von führenden Qualitätszeitungen und Nachrichten-
diensten111 beruht. Aus Gründen der Lesbarkeit werden Quellen nur bei Zitaten angegeben. 
Ergänzende Informationen über die Positionierung von Gewerkschaften entstammen den 
durchgeführten Experteninterviews. Die auf diese Weise gewonnenen Befunde sind als Pro-
positionen zu verstehen, die so lange Geltung für sich beanspruchen können, wie sie Überprü-
fungen im Rekurs auf anderes Quellenmaterial oder anderen Interpretationen standhalten.  
 

 

5.1  Das kulturelle Erbe: Vorbemerkungen zur deutschen und französischen Tradition 

sozialstaatlich regulierter Alterssicherung 

 

Die nachfolgende empirische Analyse ist besser zu verstehen, wenn sie in einen die histori-
schen Grundlagen sozialstaatlich regulierter Alterssicherung reflektierenden theoretischen 
Rahmen eingebettet sind. Anders gewendet: Der institutionelle Wandel und darauf bezogene 
Deutungsmuster müssen vor dem Hintergrund einer (v.a. in der Nachkriegszeit) gewachsenen 
Systemtradition gesehen werden. Diese Systemtradition – i.e. das „sozialrepublikanisch“ bzw. 
„solidaristisch“ angereicherte Bismarck’sche Modell – ist bereits Gegenstand vieler wohl-
fahrtsstaatstheoretischer Abhandlungen gewesen und soll hier nur kurz in Erinnerung gerufen 
werden. 

Was den Fall Deutschlands betrifft, so besteht weit gehend Konsens darüber, dass das sich in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herauskristallisierende Leitbild auf eine gesellschafts-
übergreifende Regelung des Ruhestands abstellte. War die Versorgung von alten, nicht-
erwerbstätigen Menschen (vermögende Schichten ausgenommen) über Jahrhunderte hinweg 
die Aufgabe von Familien oder Armenhäusern gewesen, so kam es nun (endgültig) zu dem, 
was man als Sozialisierung des „Altersrisikos“ bzw. – um eine Formulierung von Prahl und 
Schroeter (1996) aufzugreifen – als „Verstaatlichung des Alters“ bezeichnen kann. Das „Ren-
tenalter“ wurde zu einem festen Bestandteil dessen, was Kohli (2003) als „institutionalisierten 
Lebenslauf“ bezeichnet hat.  

                                                 
110  Dies ist aus Sicht der „reinen Lehre“ der qualitativ-hermeneutischen Methodologie problematisch, lie-

fert aber dennoch in hinreichendem Maße Evidenzen über die basalen Argumentationsfiguren eines 
Textes. 

111  Dazu zählen überregionale Tageszeitungen (Frankfurter Allgemeine [FAZ], Frankfurter Rundschau 
[FR], Süddeutsche Zeitung [SZ], Die Welt, TAZ; Le Monde, Libération, La Croix) sowie ausgewählte 
Regionalzeitungen (Stuttgarter Nachrichten, Berliner Zeitung etc.; Le Parisien). Die hinzugezogenen 
Nachrichtendienste sind AS aktuell [AS] und der gelbe Dienst [DgD] für Deutschland sowie Liaisons 
sociales [LS] für Frankreich. 
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Mit der 1957 geschaffenen Version der Gesetzlichen Rentenversicherung entstand das größte 
öffentlich regulierte Umverteilungssystem, das das deutsche Gemeinwesen je gekannt hat.112 
Nullmeier & Rüb (1994) haben vor einiger Zeit argumentiert, dass diese Institution eine sym-
bolische Ausstrahlung entfaltete, die „in ihrer überragenden legitimatorischen Funktion … für 
den demokratischen Prozess wie für den Moral- und Antriebshaushalt der bundesdeutschen 
Ökonomie“ (bis in die 1990er Jahre hinein) von zentraler Bedeutung war. Sie sprechen von 
einer „moralischen Bindungskraft“ der Sozialversicherungen, die sich aus „der Verschrän-
kung von Leistungsgerechtigkeit und bedarfs-, d.h. statusangemessener Teilhabe am gesamt-
wirtschaftlichen Ertrag in einer sozialstaatlich konstituierten Wirtschafts- oder ‚Leistungsge-
meinschaft’“ ergeben (ebd.: 67; 69).113 Dabei argumentieren sie, dass diese Institutionen, in-
dem sie mehr leisten als eine bloße (beitragsäquivalente) Risikoabsicherung, ein „sozialre-
publikanisches“ Ordnungsmodell verkörpern. 

Offe (1998: 359) verweist auf einen weiteren Aspekt der „Moralökonomie des Sozialversiche-
rungssystems“: Einrichtungen der Sozialversicherung waren, wie er formuliert, von Beginn an 
„staats-garantiert und staats-reguliert, aber in keiner Weise ‚Staats-Eigentum’“, was sich auch 
im symbolischen Festhalten am Selbstverwaltungsprinzip manifestierte. Diese Rahmenord-
nung verlieh ihnen nicht nur technische, sondern auch symbolische Robustheit, wobei sich – 
zumal und zuvorderst im Rentensystem – die sie prägende Umverteilungsagenda auf einen 
Risikoausgleich „hinter dem Schleier der Ungewissheit“ (also: auf biometrische Risiken) und 
nicht so sehr auf den Ausgleich zwischen relativen Einkommenspositionen konzentrierte.114 
Das Rentensystem definierte gleichwohl den „Lebenslohn“ Rente (Lessenich 1999) ver-
gleichsweise inklusiv115, indem sie bestimmte Abweichungen von Normalbiografien als per-
sönliche Härten des (Erwerbs-)Lebens anerkannte. Die Herausrechnung von Erwerbslosig-
keitsphasen aus der Rentenkalkulation, die Rente nach Mindesteinkommen, die Absicherung 
von Berufsunfähigkeit sowie die Anerkennung von Ausbildungszeiten bzw. Familienlasten 
relativierten das Äquivalenzprinzip und waren Kernbestand dessen, was gesellschaftlich unter 
Sozialversicherung verstanden wurde.116

                                                 
112  Das Budget der Deutschen Rentenversicherung Bund belief sich 2006 auf rund 150 Milliarden Euro, bei 

einem aus Steuermitteln getragenen (mehrschichtigen) Bundeszuschuss von ca. 80 Milliarden €. Das 
Volumen des Bundeshalts lag zeitgleich bei gut 260 Milliarden €. 

113  Im weiteren analysieren sie die Angriffe auf dieses Modell und resümieren, dass dieses einerseits offen 
ist für Anpassungen in alle Richtungen (also auch in Richtung Staatsbürgerversicherung), andererseits 
aber auf Grund gesellschaftlicher Individualisierungstendenzen (in Verbindung mit mehr „egoistischer“ 
Leistungsorientierung) eine Teilprivatisierung legitimationsfähig werden könnte. 

114  Das Rentensystem reproduzierte die soziale Stratifikation der Gesamtgesellschaft weit gehend, wobei 
auf Grund diverser Bemessungsregeln einige der vor dem Rentenalter bestehenden sozialstrukturellen 
Unterschiede eingedämmt wurden. 

115  In einem Rückblick auf das Rentenmodell der Nachkriegsepoche formuliert der Journalist Hoffmann 
(SZ 2.6.2005) ganz ähnlich: Die Rente war „kein Zubrot mehr, sie sicherte den Lebensstandard im Al-
ter. Nicht nur nominal eingezahlte Beiträge waren wichtig, sondern die Lebensleistung“. 

116  Im Rahmen dieser Gesamtkonstellation gab es freilich widersprüchliche Phänomene: Dazu gehört etwa 
die Tatsache, dass das Versprechen einer an vorher erzielten Erwerbseinkommen orientierten, aber le-
benslang (und damit letztlich im Gesamtvolumen unabhängig von den Beitragseinzahlungen) gewähr-
ten, Altersrente soziale Gruppen mit durchschnittlich geringerer Lebenserwartung benachteiligte und in-
sofern einer Umverteilung von Unter- zu Mittelschichten entsprach. Dies wurde möglicherweise durch 
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Wie oben bereits skizziert, garantierte das (seinerzeit noch zweigliedrige) System (aus Arbei-
ter- und Angestelltenkassen) ab Ende der 1950er Jahre allen Arbeitnehmern117 Lebensstan-
dard sichernde Einkommensersatzleistungen, wobei diese an der Entwicklung des gesamt-
wirtschaftlichen Wohlstands orientiert waren. Der soziale Geltungsbereich des Systems wurde 
nachfolgend ausgeweitet, denn zunehmend wurden Leistungsansprüche auch unabhängig von 
Beitragszahlungen begründet. Mit diesem Zuschnitt avancierte die gesetzliche Rentenversi-
cherung zur Kerninstitution des Alterssicherungssystems in Deutschland, wenngleich mit der 
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst sowie der betrieblichen Altersversorgung weitere 
Versorgungsetagen aufgebaut wurden. Das Leitbild des „citizen’s wage“ kam dabei – gebro-
chen – in den Umverteilungskomponenten der Rentenversicherung zum Tragen, obwohl diese 
auf Grund des für sie konstitutiven Äquivalenzprinzips die Vorstellung von der „self made 
pension“ normativ stark machte und zumindest in Teilen auch umsetzte. 

Im Kern sind die Verhältnisse in Frankreich den deutschen nicht unähnlich. Doch gibt es im 
Hinblick auf ihre Vorgeschichte eine Reihe von Besonderheiten. Zum einen steht Alterssiche-
rung in Frankreich mehr als in Deutschland in der Tradition dessen, was man Staatsfürsorge 
nennen könnte (vgl. zum Folgenden auch Bode 1999: 74-89). Diese betrifft zum einen die 
einkommensarmen Bevölkerungsgruppen, einschließlich der Senioren (Renard 1995). Schon 
1905 führte der Staat für diese eine steuerfinanzierte „Allocation d’assistance“ ein, die – un-
geachtet der Entfaltung lohnarbeitszentrierter Sicherungssysteme – Mitte der 1950er Jahre 
zum universellen „minimum vieillesse“ (heute: ASPA, s.o.) ausgebaut wurde. Die Staatsfür-
sorge zielt zum zweiten auf die öffentlich Bediensteten. In dieser Hinsicht unterscheidet sie 
sich nicht grundsätzlich vom „Geist“ der Beamtenversorgung in Deutschland; sie betrifft je-
doch einen sehr viel größeren Personenkreis (den „secteur public“ bzw. die „fonction publi-
que“) und ist weniger durch obrigkeitsstaatliche Traditionen geprägt (Kutzner 2004). Drittens 
strahlte die Staatsfürsorge immer auch auf die Regulierung der Rentenversicherung des Pri-
vatsektors (des „régime général“) aus.118 Zwar wird diese – wohl nicht anders als in Deutsch-
land – verbreitet als Sozialeigentum („proprieté sociale“, siehe Castel 1995: 541ff) definiert, 
das die Politik nicht in Frage stellen darf. Doch indem sie der Staat sich zum Hüter der „soli-
darité nationale“ erklärt, begreift er die Sozialversicherung als Instrument zur Verfolgung 
gesellschafts- und verteilungspolitischer Ziele (u.a. der Bewältigung wirtschaftstrukturellen 
Wandels). Erst durch diese Zweckbestimmung kann sich die „Sécurité sociale“ zum Kern der 
„moral order“ (Clark 2003: 57) im französischen Wohlfahrtsstaat entwickeln. 

                                                                                                                                                         
andere, stärker die Unterschichten begünstigende Regelungen (wie etwa die Invalidenrente, Frühverren-
tungen und berufsspezifische Vorruhestandsregeln), nicht vollständig kompensiert. 

117  Im Rahmen des „breadwinner models“ erwarben nicht- oder geringfügig erwerbstätige Frauen dabei 
allerdings nur abgeleitete und zudem stark reduzierte Leistungsansprüche. 

118  So lauten jedenfalls die Interpretationen von Sellier (1995: 19) und Friot (1998: 65ff). Das Leitbild der 
Staatsfürsorge geht zurück auf die „Regierungsphilosophie“ der frühen Dritten Republik. Vgl. zu dieser 
Tradition als Übersicht die Beiträge in Chevallier (1992). 
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Es ist dann die Verschmelzung dieses „solidaristischen“ Ordnungsmodells (vgl. auch Münch 
1986: 651ff sowie Borgetto & Lafore 2000: 66ff) mit einem auf dem Lohnarbeitsverhältnis 
basierenden Versorgungsmechanismus, die das französische Rentensystem des 20. Jahrhun-
derts maßgeblich prägt (vgl. auch Renard 2000). Diese Zusage beruht, vereinfacht gespro-
chen, auf der Weiterzahlung des Lohns auch im Ruhestand, wobei die Rente als Teil des Ar-
beitsentgelts gesehen wird (vgl. Friot 1998). In Reinkultur ist dieser Typus der Versorgungs-
zusage nur im Reglement der Alterssicherung für die gegenwärtig etwa fünf Millionen öffent-
lich Bediensteten verwirklicht worden; normativ in Anspruch genommen wurde es aber auch 
bei der Schaffung der Komplementärrentensysteme nach dem Umlageverfahren.119  

Diese Komplementärsysteme bedienten sich – so wie die frühen Sozialkassen – der Versiche-
rungsidee, i.e. der Konzeption des kollektiven Ausgleichs unkalkulierbarer Risiken, welche 
sich auch in Frankreich zu einer treibenden Kraft der Sozialpolitik entwickelte (Ewald 
1993).120 Obwohl diese Konzeption nach Einführung der „Sécurité sociale“ durch die o.g. 
„solidaristischen“ Tendenzen überformt wurde, bewahrte sie ihren Einfluss insofern, als nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein verhältnismäßig großer Teil der Alterssicherung im Zuständig-
keitsbereich der Wirtschaftsbranchen verblieb. Für die Branchenkassen erweist sich das „rei-
ne“ Versicherungsprinzip in der Tat als grundlegend.121 Dabei mischt sich die Versicherungs-
idee jedoch mit einem korporatistischen Ansatz. Diesem Ansatz zu Folge ist die Zuständigkeit 
für die (Zusatz-)Versorgung an Assoziationen aus dem „vorstaatlichen“ Raum delegiert – und 
zwar sehr viel stärker als dies in der Selbstverwaltung der „Sécurité sociale“ oder auch der 
deutschen Rentenversicherung der Fall ist. Der korporatistische Ansatz wurde auch (schon 
Anfang des 20. Jahrhunderts) von starken Kräften der Arbeiterbewegung unterstützt, die sich 
gegen die Einrichtung einer Arbeitersozialversicherung wandten und für Rentenkassen unter 
eigener Regie warben. Demgegenüber tritt die Bedeutung des (auf anderen Feldern des Sozi-
alschutzes durchaus relevanten) Unternehmerpaternalismus deutlich in den Hintergrund; eine 
der personalpolitischen Loyalitätssicherung dienende betriebliche Zusatzversorgung hat sich 
in Frankreich nur in Randbereichen entwickeln können. 

Damit vereinigen sich im französischen Rentenmodell – im Grundsatz analog zu den deut-
schen Verhältnissen – verschiedene Leitbilder. Im Zusatzsystem regiert das (kollektivierte) 
                                                 
119  In Gestalt einer nach dem Umlageverfahren organisierten und ursprünglich zugleich betriebsorientierten 

Zusatzversorgung (Friot 1998: 97ff). Im Hinblick auf diese Ordnungsidee spricht Friot (ebd.: 31) von 
einem „salaire socialisé à la française“. 

120  Ewald argumentiert am Beispiel der Arbeitsunfälle, dass das Zivilrecht, auf das man sich lange im Um-
gang mit Arbeitsrisiken verlassen hatte, zunehmend überfordert war, wenn es zwecks Festlegung von 
Haftpflichten zwischen der Fahrlässigkeit der Arbeiter und einer Unterlassung betrieblicher Sicher-
heitsmaßnahmen als Problemursache zu entscheiden hatte. Hier – wie dann später auch in anderen Si-
cherungsbereichen – zeigte sich Ewald zu Folge die nach aktuarischen Prinzipien organisierte Versiche-
rungslösung als technisch überlegen. Diese Prinzipien prägen dann auch die ersten Rentenversiche-
rungsgesetze (1910 und 1930), gab es hier doch eine strenge Bemessung der Altersruhegelder an den 
zuvor eingezahlten und anschließend kapitalisierten individuellen Beiträgen (Renard 1995: 19ff). 

121  U.a. auf Grund der der weniger großzügigen Anrechnung von Ausfallszeiten ist das Versicherungsprin-
zip im Komplementärregime stärker ausgebildet als im Basissystem – und insgesamt auch deutlicher als 
in der bundesrepublikanischen Rentenversicherung (siehe André 1995). 
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Versicherungsprinzip im Rahmen korporatistischer Selbstverwaltung, während dieses Prinzip 
im Bereich der Sozialversicherung mit dem Leitbild der Staatsfürsorge amalgamiert wurde – 
auch wenn dies durch die offiziellen Terminologien nicht eingeholt worden ist.122 Übertragen 
in die eingangs entwickelte konzeptionelle Unterscheidung verkörpern das Zusatzsystem so-
wie die am Äquivalenzprinzip ausgerichteten Komponenten der „Sécurité sociale“ eine kol-
lektivistische Version der „self made pension“, während die Idee des „citizen’s wage“ sich 
insbesondere in den auf das Modell der Staatsfürsorge zurückgehenden Systembestandteilen 
widerspiegelt. Die kulturellen Grundlagen des französischen Modells sind damit mindestens 
ebenso komplex wie die des deutschen – und es drängt sich die Frage auf, wie sie sich im Zu-
ge der im vorherigen Kapitel umrissenen institutionellen Systemveränderungen weiterentwi-
ckeln. 
 

 

5.2  Offizielle Lesarten: Der Legitimationshaushalt von Gesetzes- und  

Reformbegründungen 

 

Deutschland 

Das im Folgenden verwandte Textmaterial steht einerseits für den Mainstream der regie-
rungsoffiziellen Sozialpolitikberatung in Deutschland. Die Berichte des Sozialbeirats verkör-
pern gewissermaßen den gemeinsamen Nenner von Rentenexperten und Interessenvertretern 
(darunter gegenwärtig vier Gewerkschafter), die vom politischen Establishment berufen und 
damit beauftragt werden, Rentenpolitik zu kommentieren und gegebenenfalls zu profilieren. 
Gewiss ist der Beirat pluralistisch besetzt, doch findet er über weite Strecken seiner Berichter-
stattung zu gemeinsamen Positionen und Interpretationen. Minderheiten- und Teilvoten ver-
weisen auf Differenzen, sind aber auf ihre Tragweite hin in jedem Einzelfall gesondert zu 
prüfen. Der veränderte Umgang mit Politikberatung unter der Regierung Schröder legt es na-
he, neben dem Sozialbeirat auch die Rurüp-Kommission in die Analyse miteinzubeziehen.123 
Damit entsteht ein Gesamtpanorama, das die in der Fachöffentlichkeit prominenten Deu-
tungsmuster repräsentativ abbildet. 

Für den Bereich der Gesetzgebung wurden die Rentenreformgesetze 1992 und 2001 berück-
sichtigt; diese Auswahl bezieht sich auf zwei markante institutionelle Ereignisse im Prozess 
der Regulierung der Alterssicherung, die gleichzeitig für unterschiedliche Epochen der Ren-
                                                 
122  In der französischen Diskussion wurde häufig darauf hingewiesen, dass die Definition der „Sécurité 

sociale“ als Versicherungsbetrieb („assurance“) zunehmend Verwirrung gestiftet hat. Borghetto (2006: 
17) spricht diesbezüglich von einer „ambiguïté croissante“, während Rosanvallon (1998) schon früh auf 
einen „mythe de l'assurance" im französischen Sozial(versicherungs)staat hingewiesen hat. 

123  Geprüft wurde auch, inwieweit der Bericht der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel“ (2002) 
unmittelbar in die Textanalyse miteinbezogen werden sollte. Es zeigt sich, dass die dort aufscheinenden 
Deutungsmuster sich nur in Nuancen von denen unterscheiden, die sich in Dokumenten des Sozialbei-
rats bzw. im Bericht der Rurüp-Kommission finden. 
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tenpolitik stehen. Weitere parlamentarische und die Gesetzgebung betreffende Vorgänge wer-
den selektiv hinzugezogen, um die Befunde kontextualisieren und validieren zu können. 
 

1. Gutachten des Sozialbeirats über eine Strukturreform zur längerfristigen finanziellen Kon-
solidierung und systematischen Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung im 
Rahmen der gesamten Alterssicherung 1986 
 
„Bei der Beurteilung möglicher Reformmaßnahmen orientiert sich der Sozialbeirat an den 
beiden tragenden Prinzipien des seit 1957 geltenden Rentensystems, nämlich der lohnbezoge-
nen Rente, verbunden mit Elementen des solidarischen Ausgleichs.... Solidarität konzentriert 
sich auf die Generationensolidarität, insbesondere mit der demografischen Entwicklung, von 
der alle relativ gleichmäßig betroffen sind, und natürlich – wie alle Versicherungen – auf den 
Ausgleich des Risikos unterschiedlicher Lebenserwartungen, ferner auf die Frühinvalidität 
sowie auf die sinnvolle gegenseitige Ergänzung von versicherungsäquivalenten und von der 
Allgemeinheit zu tragenden Umverteilungszahlungen. … [Nach einer anderen Auffassung] ist 
die Aufrechterhaltung der Lebenshaltung im Alter bzw. bei Frühinvalidität primäre, nicht aus 
den Beitragszahlungen abgeleitete Aufgabe der sozialen Sicherung. … [Die verschiedenen 
Auffassungen] führen gar nicht zu unterschiedlichen Folgerungen. … Unter den gegebenen 
Umständen würde der Sozialbeirat einen weiteren Anstieg des Nettorentenniveaus … für 
problematisch halten. Eine solche Entwicklung würde letztlich die Beitragszahler zusätzlich 
und einseitig belasten. … [Es scheint] selbstverständlich, dass nicht die Mitglieder der gesetz-
lichen Rentenversicherung allein die Last der demografischen und sonstigen Erschwernisse 
tragen sollen, während in anderen Alterssicherungssystemen der Steuerzahler herangezogen 
wird … insbesondere wenn sie öffentlich-rechtlicher Natur sind …. Als weitere Möglichkeit 
wird häufig die Frage diskutiert, ob durch eine verstärkte private Vorsorge der Versicherten 
… die Rentenversicherung entlastet werden könnte. Der Sozialbeirat stimmt darin überein, 
dass auf jeden Fall dadurch nicht die gesamten durch die Verschiebung der Altersstruktur 
bedingten Belastungen aufgefangen werden. Wollte man diese Lücke durch Eigenvorsorge 
schließen…, müsste die Hälfte ihrer Altersversorgung über die Vermögensbildung finanziert 
werden. Bezieher geringer Einkommen … müssten hierbei von vornherein sozial untragbare 
Versorgungseinbußen hinnehmen.“ 
 

2. Stellungnahme des Sozialbeirats zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung 1989 
 
„Die gesetzliche Rentenversicherung kann weiterhin … Leistungen bereitstellen, die … es .. 
erlauben, das früher durch Arbeitentgelt finanzierte Lebenshaltungsniveau auch im Alter 
weitgehend aufrechtzuerhalten. ... Seit ihrem Beginn ist die gesetzliche Rentenversicherung in 
Deutschland ein System, in dem sowohl die Konzeption einer Versicherung, auf Leistung und 
Gegenleistung beruhend, als auch die des sozialen Ausgleichs … verwirklicht werden. ... Soll 
die gesetzliche Rentenversicherung z.B. Aufgaben übernehmen, die gezielte Korrekturen der 
früheren Lohnsituation darstellen oder werden Zahlungen nach Bedarfsgesichtspunkten ge-
währt, dann handelt es sich um Maßnahmen …, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln… fi-
nanziert werden sollten. ... Die Verwendung von Beiträgen z.B. zur Finanzierung allgemeiner 
Umverteilungsaufgaben kann … zur Folge haben, dass sich Widerstände gegen Beitragszah-
lungen erhöhen. ... Mit der Neugestaltung des Anpassungsverfahrens ist die Zielvorstellung 



 60

verbunden, das Netto-Eckrentenniveau auch längerfristig stabil zu halten …. Im Interesse 
eines ausreichenden Versorgungsniveaus im Alter ist es .. wünschenswert, dass die betriebli-
che Altersvorsorge in Zukunft auf weitere Arbeitnehmergruppen ausgedehnt wird.“ 

 
3. Sondergutachten des Sozialbeirats zur Rentenreform 2001 

„Erklärtes Ziel … ist die Senkung und langfristige Stabilisierung des Beitragssatzes zur Ren-
tenversicherung. Als Konsequenz … besteht das zweite qualitativ neue Reformziel im Aufbau 
eines möglichst flächendeckenden kapitalgedeckten Alterssicherungssystems. ... Damit wird 
im Vergleich zu einer Fortschreibung des Status quo die Alterssicherung für den Einzelnen … 
nachhaltig besser. ... Als [für die Realisierung dieses Ziels] wichtig erachtet der Sozialbeirat 
auf jeden Fall die Kriterien der Beitragsgarantie, Nichtveräußerbarkeit bzw. Nichtverpfänd-
barkeit und der lebenslangen Auszahlung der … angesparten Beiträge.... Ernst ist der Ein-
wand zu nehmen, dass … mit Einführung einer staatlich geförderten privaten kapitalgedeck-
ten Altersvorsorge nicht all diejenigen erreicht würden, die eine solche Förderung in An-
spruch nehmen würden. … In dieser Hinsicht kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert wer-
den. … Die Finanzierung [von Pensionsfonds] erfolgt nach dem Kapitaldeckungsprinzip, so-
dass sie nicht in dem Maße vom demografischen Wandel betroffen sind, wie dies bei umlage-
finanzierten Systemen der Fall ist.“ 
 

4. Bericht der Rürup-Kommission 2003 
 
„Durch die eingeleitete Niveauabsenkung wurde für die Sicherung des Lebensstandards im 
Alter ist der eigenverantwortliche Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge 
unerlässlich. …[Die] mit der Rentenreform 2001 vorgenommene Weichenstellungen sind … 
richtig. … Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf einer Reihe von Grundprinzipien … 
(:) die Äquivalenz zwischen Beitrag und Leistung, das Versicherungsprinzip, die Einkom-
mensersatzfunktion sowie der soziale Ausgleich. … Die Kommission baut ihre Vorschläge … 
auf diesen Prinzipien auf. … Dabei geht es nicht um eine vollständige Lebensstandardsiche-
rung, die nur im Zusammenspiel mit betrieblicher und privater Altersvorsorge gewährleistet 
werden kann. … Der Begriff des sozialen Ausgleichs bezieht sich nicht auf den durch ..., den 
so genannten Generationenvertrag gewährleisteten intergenerativen Ausgleich [sondern auf] 
… Elemente der Rentenversicherung, die außerhalb der Äquivalenz von Beitrag und Leistung 
stehen. … [Es] ist zu beachten, dass auch kapitalgedeckte Rentensysteme … einem durchaus 
beachtlichen Risiko unterliegen und … nicht unabhängig von demografischen Veränderungen 
sind. … [Aber] unter dem Aspekt der Risikomischung erscheint es … angebracht, hier noch 
eine weitere Stärkung der ergänzenden privaten oder betrieblichen kapitalgedeckten Alters-
vorsorge anzustreben. … [Es] stellt sich die Frage, ob mit dem im Durchschnitt zunehmend 
unsteten Erwerbsverläufen auch geringere Lebenserwerbseinkommen verbunden sein werden. 
Dies erscheint [indes] nicht zwangsläufig …. Sonderreglungen … zu Gunsten von Versicher-
ten, die körperlich schwer gearbeitet haben, sind … nicht notwendig. … [Die Kommission 
schlägt für die Rentenanpassungsformel] einen Nachhaltigkeitsfaktor vor, durch den die Ver-
änderung der demografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung Berücksichtigung finden sollen. … Unter Berücksichtigung der Reform-
vorschläge wird sich das Alterseinkommen künftig zu einem kleineren Anteil aus der gesetzli-
chen Rente und zu einem größeren Teil aus privaten Vorsorgeformen zusammensetzen.“  
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5. Entwurf des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 1992 
 
„Die Rentenversicherung hat in ihrer Geschichte schwerwiegende Einschnitte … bewältigt 
[und] ist ausreichend flexibel, sich ändernden Bedingungen anzupassen. Ein Systemwechsel 
… ließe sich nur rechtfertigen, wenn die Anpassung des bestehenden Rentensystems … nicht 
möglich wäre. ... [Es]würden schwerwiegendere Eingriffe erforderlich als bei den Anpas-
sungsprozessen im bestehenden System … [und deshalb] lässt sich ein Systemwechsel nicht 
rechtfertigen. Die aus dem sich verändernden Altersaufbau ergebenden Belastungen können 
nur gemeinsam von den an der Rentenversicherung Beteiligten – den Beitragszahlern, den 
Rentnern und dem Bund – getragen werden. ... Von besonderer Bedeutung … sind die …. 
gleichgewichtige Entwicklung der verfügbaren Arbeitsverdienste … und der verfügbaren Ren-
ten … sowie der Voraberhöhung des Bundeszuschusses. ... Die Leistungen der Rentenversi-
cherung sind für eine lange Lebensphase des größten Teils der Bevölkerung die einzige oder 
jedenfalls die wesentliche Einkommensquelle. ... Die Rentenversicherung soll weiterhin maß-
gebend von dem Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit der Rente bestimmt werden. 
Daneben sollen aber auch die in den Familien erbrachten Leistungen … berücksichtigt wer-
den. ... [Eine bisher durch schwierige rentenpolitische Abwägungsprozesse] gefährliche Be-
einträchtigung des Vertrauens [in das Rentensystem] soll künftig dadurch vermieden werden, 
dass die für die Ausgaben und Einnahmen maßgeblichen Größen selbstregulierend miteinan-
der verbunden werden. ... Diese selbstregulierende Verbindung bewirkt auch, dass … das 
Nettorentenviveau stabilisiert wird ... [und] der Anteil des Bundeszuschusses an den Renten-
ausgaben nicht mehr sinkt, sondern … ganz langfristig … steigt. ... Die Renten sollen … wei-
terhin der Entwicklung der Löhne folgen, so dass … die Rentner nicht von der Wirtschafts-
entwicklung abgekoppelt werden. ... Die Neuordnung der beitragsfreien Zeiten steht seit lan-
gem auf der Liste der rentenpolitischen Vorhaben. ... Begrenzungen sind für die Anrech-
nungszeiten wegen schulischer Ausbildung sowie wegen Arbeitslosigkeit und Krankheit vor-
gesehen. ... Zum ersten Mal in der hundertjährigen Geschichte der Rentenversicherung ist 
[ferner] eine Regelung verwirklicht worden, mit der die Tätigkeit in der Familie … der au-
ßerhäuslichen Berufstätigkeit gleichgestellt wird.“ 
 
 
6. Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN zur Reform der ge-
setzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgever-
mögens 2000 
 
„[Ziel ist die] Begrenzung des demografisch bedingten Anstiegs des Beitragssatzes. Zur Wie-
derherstellung von Sicherheit und Vertrauen in die gesetzliche Alterssicherung ist … den heu-
tigen und künftigen Beitragszahlern ein Signal zu geben, dass die Belastung ihrer Einkommen 
nicht über ein bestimmtes Beitragsniveau steigt. ... Zudem leistet ein stabiler Beitragssatz 
einen wesentlichen Beitrag … zur Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. ... Für 
die Sicherung des Lebensstandards im Alter ist daher der eigenverantwortliche Aufbau einer 
zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge unerlässlich. ... Älteren, hilfebedürftigen Men-
schen muss … die Geltendmachung bestehender Rechte im Rahmen der Sozialhilfe erleichtert 
werden. ... Die gesetzliche Rentenversicherung behält … ihre Funktion als erste Säule. Mit 
dem [neu eingeführten] Ausgleichsfaktor wird eine erneute einseitige Belastung von künftigen 
Generationen verhindert. Der Ausgleichsfaktor ist zugleich ein Instrument für einen fairen 
Ausgleich zwischen den Generationen. ... Das Zugangsrentenniveau in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird … 64% nicht unterschreiten. ... Zur Entlastung von Arbeitnehmerinnen 
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und Arbeitnehmern wird … eine Förderung der Altersvorsorge eingeführt. ... Mit der neuen 
Anpassungsformel wird sichergestellt, dass die Renterinnen und Rentner am Wachstum der 
Wirtschaft beteiligt werden, wie es in der Lohnentwicklung zum Ausdruck kommt.“ 
 

 

Interpretation 

Das Gutachten des Sozialbeirats aus dem Jahr 1986 betont in seinen ersten Passagen die „tra-
genden Prinzipien“ des 1957 errichteten Rentensystems, wobei diese Prinzipien mit dem 
Leitbild der Solidarität zwischen Generationen und zwischen Trägern unterschiedlicher Risi-
kostrukturen verknüpft werden. Dabei wird auf zwei verschiedene Auffassungen rekurriert, 
von denen eine einen vergleichsweise inklusiven Sozialausgleich als „Aufgabe der sozialen 
Sicherung“ definiert. Eine zweite (im Zitat ausgelassene) Argumentationsfigur zum Grund-
verständnis der Sozialversicherung orientiert sich eher am Versicherungsprinzip, aber es wird 
erklärt, dass beide Auffassungen „gar nicht zu unterschiedlichen Folgerungen“ führen. Inso-
fern wird erkennbar, dass im Selbstverständnis des Beirats die Rentenversicherung als relativ 
inklusive Solidarinstitution begriffen wird. Im Hinblick auf den Ausgleich zwischen Beitrags-
zahlern und Rentnern bemüht sich das Gutachten, den Übergang zur Nettolohnanpassung zu 
begründen – legitimationsbedürftig erscheint hier der Verzicht auf eine weitere Verbesserung 
der relativen Einkommensposition der Rentner, während am Ziel der Lebensstandardsiche-
rung festgehalten wird. Im Rekurs auf eine Gerechtigkeitssemantik wird die stärkere Steuerfi-
nanzierung bzw. Belastung von nicht in die Gesetzliche Rentenversicherung einbezogenen 
Personenkreisen als angezeigt erachtet, insbesondere in „öffentlich-rechtlich“ organisierten 
Systemen der Altersversorgung (i.e. die Beamtenversorgung). Implizit steht diese Forderung – 
wenn man die vorhergehenden Ausführungen mit ihnen inhaltlich koppelt – für eine Auswei-
tung des Solidarausgleiches über die Grenzen der Sozialversicherung hinaus. Die Stellung-
nahme weist damit vorsichtig in Richtung von mehr „citizen’s wage“-Orientierung. Diskutiert 
wird gleichzeitig die „private Vorsorge“: Die diesbezügliche Stellungnahme ist defensiv, 
wahrscheinlich liegt ihr ein Formelkompromiss zu Grunde: Probleme der Rentenversiche-
rung, so die Botschaft, können „auf jeden Fall nicht“ durch ein Mehr an privater Vorsorge 
aufgefangen werden, nicht zuletzt aus sozialen Gründen, wie der nachfolgende Hinweis auf 
diesbezügliche Restriktionen bei „Beziehern geringer Einkommen“ verdeutlicht. „Self made 
pensions“ sind hier mithin keine Zukunftsvision. 

Im Gutachten des Sozialbeirats aus dem Jahr 1989 bleiben die Grundzüge dieser Argumenta-
tion unangetastet. Das Ziel der Lebensstandardsicherung wird „weitgehend“ bestätigt und das 
System als eines beschrieben – und implizit gerechtfertigt –, das die Relationierung von Leis-
tung und Gegenleistung sowie sozialen Ausgleich „verwirklicht“. In der Formulierung „Leis-
tung und Gegenleistung“ (die auf das Äquivalenzprinzip gemünzt ist) schimmert das Modell 
der „self made pension“ insofern durch, als sie eine Assoziation mit marktförmigen Aus-
tauschbeziehungen erlaubt, wobei diese Assoziation aber nicht zwingend ist. Das Plädoyer für 
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eine unterschiedliche finanzierungstechnische Behandlung von „Zahlungen nach Bedarfsge-
sichtspunkten“ und anderen Leistungen sowie der Ruf nach Steuerfinanzierung ist jetzt expli-
ziter. Begründet wird dies mit Akzeptanzproblemen von beitragsfinanzierter Umverteilung, 
die „Widerstände gegen Beitragszahlungen erhöhen“ könnten. Der Befürwortung einer Netto-
lohnanpassung der Rentner folgt – weiter unten – eine Passage, in der es als „wünschenswert“ 
bezeichnet wird, dass die betriebliche Altersvorsorge „auf weitere Arbeitnehmergruppen aus-
gedehnt“ wird – der Duktus der Gesamtargumentation bedient also andeutungsweise die Vor-
stellung, dass die betriebliche Altersvorsorge zur Absicherung des Lebensstands im Rentenal-
ter mit beitragen soll. Dennoch gibt es keine Verabschiedung des bestehenden Mixes aus „ci-
tizen’s wage“-orientiertem Sozialausgleich und kollektivierter „self made pension“ auf der 
Basis eines biometrische Risiken fokussierenden Risikoausgleichs. 

Das Sondergutachten des Sozialbeirats zur Riester-Reform setzt gänzlich andere Akzente.124 
Die Beitragssatzorientierung steht ganz am Anfang des Argumentationszusammenhangs, ge-
folgt von dem Hinweis, dass „als Konsequenz … möglichst flächendeckende kapitalgedeckte 
Alterssicherungssysteme“ zum qualitativen Reformziel werden (Hervorhebung I.B.). Legiti-
miert wird diese als Sachzwang begriffene Reformorientierung nachfolgend auch damit, dass 
dies die Alterssicherung „für den Einzelnen … nachhaltig“ bessere. Die „self-made pension“, 
die im Gutachten nun (auch und nicht zuletzt) mit individueller Altersvorsorge assoziiert 
wird, gilt als effizienter (und aus Sicht der Berichterstatter, was hier nicht näher betrachtet 
wird, als gesamt- bzw. volkswirtschaftlich produktiv). Der Bericht diskutiert verschiedene 
von der neuen Altersvorsorge zu erfüllende Kriterien (u.a. Nicht-Veräußerbar- und Nicht-
Verpfändbarkeit sowie Kapitalgarantie), die im Wesentlichen als Regularien begriffen werden 
können, die das Sicherheitsbedürfnis der (zukünftigen) Rentenversicherten befriedigen. Das 
der „citizen’s wage“-Konzeption inhärente Sicherheitsversprechen wird mithin in die neue 
„self made pension“ hinübergezogen. In dem Gutachten wird überdies implizit der durch das 
alte System gewährleistete Risiko- und Sozialausgleich auch als Messlatte für den neuen 
„welfare mix“ anerkannt: Denjenigen, die durch die neuen Formen „nicht erreicht“ würden, 
müsse eine besondere Aufmerksamkeit zukommen, wobei die Unentschiedenheit dieser For-
mulierung damit begründet wird, dass über die systemwechselbedingte Generierung neuer 
Ungleicheiten „nur spekuliert“ werden könne. Im Vergleich mit der Forschheit, die die Zu-
kunftsprognosen wissenschaftlicher Gutachten gemeinhin auszeichnet, bleibt man hier also 
zurückhaltend. Implizit wird erkennbar, dass der Sozialausgleich – und damit die soziale 
Komponente der „citizen’s wage“-Konzeption – als Ziel der Alterssicherung abgewertet wird. 
Vielmehr erfolgt weiter unten ein Verweis auf die These, dass nach dem „Kapitaldeckungs-
prinzip“ finanzierte Systeme „nicht in dem Maße vom demografischen Wandel betroffen“, 
also ökonomisch ertragsreicher sind. Die (erwartete) Rendite des gesamten Alterssicherungs-

                                                 
124  Die Zusammensetzung des Beirats und sein Vorsitz sind zwischenzeitlich verändert worden – freilich 

ist dies Ausdruck eines offiziellen Kulturwechsels, der sich dann in dem Dokument manifestiert. 
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aufwands wird zur Legitimation des Systemwechsels, unabhängig von weiteren Verteilungs-
fragen. 

Der Bericht der Rürup-Kommission 2003 vervollständigt das neue Deutungsmuster. Lebens-
standsicherung ist, so heißt es, nur mehr über einen „eigenverantwortlichen Aufbau einer zu-
sätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge“ bzw. ein „Zusammenspiel“ der Rentenversiche-
rung mit betrieblicher und privater Altersvorsorge“ möglich. Die Wortwahl betont die indivi-
duelle Komponente der gewünschten Alterssicherungslandschaft; die Vorstellung, der zu Fol-
ge Altersvorsorge teilweise in Eigenregie zu organisieren ist, gilt kommentarlos als legitim. 
Die alten Prinzipien der kollektiven Rentenversicherung, die noch einmal explizit aufgezählt 
werden, beziehen sich nicht mehr auf die Lebensstandardsicherung, sondern nur mehr auf ein 
kleineres Versorgungssegment. Es wird eingeräumt, dass „auch kapitalgedeckte Rentensys-
teme“ nicht immun gegen demografischen Wandel sind; „Risikomischung“ – und damit die 
Aufwertung der marktförmig organisierten „self made pension“ – gilt dennoch als angezeigt. 
Die Aussicht auf geringere Altersbezüge in Folge „unsteter Erwerbsverläufe“ wird andisku-
tiert, erscheint aber den Gutachtern „nicht zwangsläufig“. Erneut wird an dieser Stelle auf 
genauere Extrapolationen verzichtet. Stattdessen heißt es, dass redistributiv angelegte Sonder-
regelungen für „körperlich schwer arbeitende“ Versicherte nicht erforderlich seien. Es wird 
ersichtlich, dass die Gesetzliche Rentenversicherung immer weniger als Institution aufgefasst 
wird, die persönliche Härten im Sinne einer „citizen’s wage“-Orientierung ausgleicht. Viel-
mehr radikalisiert die Kommission Forderungen nach einer Aufwertung der „self made pensi-
on“: Durch den von ihr vorgeschlagenen Nachhaltigkeitsfaktor werde sich, so das Gutachten, 
„das Alterseinkommen künftig zu einem kleineren Anteil aus der gesetzlichen Rente und zu 
einem größeren Teil aus privaten Vorsorgeformen zusammensetzen“ (Hervorhebungen I.B.). 

Die in Gesetzentwürfe bzw. -begründungen aufgenommenen Argumentationsmuster entspre-
chen denen der Gutachten weitestgehend. Einige zusätzliche Aspekte sind von Interesse: Im 
Entwurf des Rentenreformgesetzes 1992 wird eingangs auf die Flexibilität des etablierten So-
zialversicherungssystems hingewiesen. Dessen konzeptionelle Überlegenheit wird vorausge-
setzt (wobei, was hier nicht weiter beschrieben wird, die Auseinandersetzung auf Grundren-
tenmodelle fokussiert ist125) – ein Systemwechsel „lässt sich nicht rechtfertigen“. Das Gesetz 
konzentriert seinen Argumentationsaufwand auf die „gleichgewichtige Entwicklung der ver-
fügbaren Arbeitsverdienste … und der verfügbaren Renten“, also auf die Legitimität des Ü-
bergangs zur Nettolohnanpassung, wobei indirekt auch die Solidarität der Steuerzahler (Bun-
deszuschüsse) als Regulationsfaktor angesprochen und eingefordert wird. Dabei scheint eine 
soziale Lesart des Reformkontextes noch deutlich durch, verweist der Gesetzentwurf doch auf 
die Tatsache, dass die Leistungen der Rentenversicherung für den „größten Teil der Bevölke-
rung die einzige oder jedenfalls die wesentliche Einkommensquelle“ darstellen. Als für die 

                                                 
125  Implizit ist aber klar, dass jede Debatte über den Übergang zu Grundrentenmodellen mit Vorschlägen 

zur Privatisierung der übrigen Versorgungssegmente einher geht. 
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Legitimität des Gesamtsystems kritische Größe wird das in dieses gesetzte „Vertrauen“ aus-
gewiesen, welches gesichert werden soll durch den Übergang zu einer „das Nettorenteniveau 
stabilisierenden“, „selbstregulierenden Verbindung“ verschiedener Berechnungsparameter, 
welche (dauerhaft) verhindern, dass die Rentner „von der Wirtschaftsentwicklung abgekop-
pelt werden“. Im Gesetzentwurf werden allerdings gleichzeitig Umstellungen bei der Leis-
tungsberechnung dargestellt: Im Rahmen einer „Neuordnung“, so heißt es ohne weiteren (le-
gitimirenden) Kommentar, werden beitragsfreie Zeiten begrenzt. Andererseits wird die Aus-
weitung des Familienlastenausgleichs, die als Anerkennung der „Tätigkeit in der Familie“ 
beschrieben wird, als säkulare Systemveränderung herausgestellt. Hier kommt es also zu einer 
Umdefinition der „citizen’s wage“-Komponente im deutschen Rentensystem: Lebensleistun-
gen im Bereich Kindererziehung und Pflege werden aufgewertet, andere nicht durch Beiträge 
abgedeckte Unterstützungsansprüche bleiben vermehrt außen vor. 

Im Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (Riester-Reform) 
schafft nicht Kontinuität, sondern eines „neues Signal“ an die „heutigen und künftigen Bei-
tragszahler“ das nötige Systemvertrauen. Es wird argumentiert, dass die Belastung der Ein-
kommen durch Aufwendungen für die Alterssicherung „nicht über ein bestimmtes Beitragsni-
veau steigt“ und dann nachgeschoben, dass dies zugleich der „Stärkung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen“ diene. „Daher“ sei für die Sicherung des Lebensstandards im Alter 
„der eigenverantwortliche Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge uner-
lässlich“ (Hervorhebung I.B.). Der Einstieg in die private Eigenvorsorge wird also als Sach-
zwang begriffen. Andere Passagen deuten auf eine Sensibilität für soziale Aspekte hin: Das 
gilt insbesondere für „die Geltendmachung bestehender Rechte im Rahmen der Sozialhilfe“; 
die „citizen’s wage“-Dimension der Rente spielt an dieser Stelle eine wichtige Rolle – hier 
geht es um den Sozialausgleich für aktuelle Rentnerkohorten. Die Rechtfertigung für den neu-
en Modus der Rentenanpassung (den Ausgleichsfaktor) ist die Vermeidung einer „einseitigen 
Belastung von künftigen Generationen“, wobei der Text auf die eingezogene Leistungsunter-
grenze (von 64%) verweist und damit ein Bewusstsein für die soziale Problematik diesen neu-
en Modus andeutet. Was die Dimension der intergenerativen Verteilungsbilanz betrifft, wird 
(auch hier) lediglich auf Beitragslasten aus dem Bereich der Gesetzlichen Rentenversicherung 
abgestellt. Dies könnte implizit so gedeutet werden, dass die Kosten für den Erwerb von „Ka-
pitalbesitz“ in Form von Riester-Policen oder anderen Formen der „self made pension“ nicht 
als Belastung gedeutet werden – möglicherweise auch deswegen, weil sie für den Risiko- oder 
gar Sozialausgleich in der Rentenversicherung nicht in Anspruch genommen werden. In je-
dem Fall wird die durch den Ausgleichsfaktor perspektivisch entstehende Kürzung des Ren-
tenniveaus als Problem wahrgenommen, heißt es doch in dem Dokument, dass die Förderung 
der Privatvorsorge „der Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“ diene (Her-
vorhebung I.B.). Bemerkenswert ist schließlich, dass der Gesetzentwurf die Dynamisierung 
der Renten in Anlehnung an das Wirtschaftswachstum als Ziel definiert, wobei indes ver-
schwommen formuliert wird, dass Rentner an diesem Wachstum „beteiligt“ werden. Die den 
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intergenerativen Ausgleich betreffende „citizen’s wage“-Komponente bleibt symbolisch prä-
sent, wird aber unschärfer. 
 

 

Frankreich 

Die für die Analyse des französischen Falls herangezogene Materialgrundlage entspricht der-
jenigen, auf die für Deutschland rekurriert wurde, nicht in jeder Hinsicht – auch weil eine mit 
der Rolle des Sozialbeirats vergleichbare Einrichtung in Frankreich erst seit 2001 existiert 
(der „Conseil d’Orientation de Retraites“, COR). Insgesamt erfüllen die neben den Gesetzes-
texten untersuchten Berichtsdokumente jedoch das Kriterium funktionaler Äquivalenz. Es 
werden Auszüge aus Gesetzestexten sowie Ausschnitte aus von den jeweils amtierenden Re-
gierungen in Auftrag gegebenen Expertenberichten wiedergegeben. Was letztere betrifft, so 
erfolgte die Beauftragung der Experten meist bewusst als Teil eines Konzertierungsverfahren, 
bei dem explizit auf verschiedene (Reform-)Positionen Bezug genommen und nach einem 
gemeinsamen Nenner der ausschlaggebenden „stakeholder“ (Sozialpartner, Regierung und 
größte Oppositionspartei) gesucht wurde. Gleichzeitig sind die Berichte im Sinne ihrer Auf-
traggeber politisch eingefärbt. Während bürgerliche Regierungen schon früh Privatisierungs-
optionen diskutieren ließen, waren diese im Mandat, das die Kommissionen von linken Regie-
rungen (bis 1992 und 1997-2002) erhielten, ausgeklammert. In der Gesamtschau zeigt sich 
indes jenseits dieser Diskrepanzen ein gemeinsamer und sich auf die Systemumstellungen von 
2003 langsam zu bewegender Deutungsrahmen. 
 

1. Ausschnitte aus dem Bericht des „Comité des Sages“ (1987) 

„Die meisten Regeln, die heute das System der Rentenversicherung bestimmen, wurden wäh-
rend einer außergewöhnlich günstigen Phase geschaffen. … Diese günstigen Bedingungen 
werden sich nicht wiederholen. … Was die Finanzierung der Rentensysteme betrifft, so sind, 
unabhängig davon, ob sie auf dem Kapitaldeckungs- oder dem Umlageverfahren beruhen, die 
demografischen Faktoren wesentlich. … Die Kaufkraft der Renten hat [in der Vergangenheit] 
stetig zugenommen. … In einer wirtschaftlichen Lage, die v.a. durch gravierende Beschäfti-
gungsprobleme gekennzeichnet ist, sehen sich die Rentensysteme insgesamt vor die Aufgabe 
gestellt, während eines längeren Zeitraums höhere Renten an immer mehr Rentner zu zahlen. 
Es gibt keinen Anlass, die Technik des Umlageverfahrens in Frage zu stellen, … um zu einem 
Kapitaldeckungsverfahren zu gelangen; letzteres kommt nämlich einer langfristigen Wette auf 
die tatsächlich erreichbaren Renditen eines umfassenden Sparkapitals gleich. Der Rückgriff 
auf die Kapitaldeckung, die so weit wie möglich ermuntert werden soll, kann also nur ein Un-
terstützungsinstrument zusätzlich zur Pflichtversorgung sein. Die Mechanismen der Renten-
dynamisierung müssen langfristig darauf gerichtet sein, eine mit den Nettolöhnen vergleich-
bare Entwicklung zu ermöglichen. … Es scheint [zudem] unvermeidbar, in allen Rentensys-
temen das Erstbezugsalter für volle Altersbezüge sukzessive anzuheben. … Erwägenswert 
[wäre auch] die Erhöhung der Rentenbezüge bei verlängerter Erwerbstätigkeit. Ohne bestrei-
ten zu wollen, dass es normal ist, wenn ein Sozialversicherungsregime intern … eine Umver-
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teilung durchführt, so erscheint es gerechtfertigt, jene Regeln zu überprüfen, die die Anrech-
nung von Beitragszeiten betreffen … und die Bedingungen klarer zu fassen, unter denen nicht 
an Beitragszahlungen gebundene Leistungsansprüche definiert werden…. (Hier) könnte 
(auch) die Anrechungszeiträume erfassen, die sich heute am mittleren Jahresgehalt der besten 
10 Jahre orientieren. … Die öffentliche Meinung ist heute sensibel geworden im Hinblick auf 
die Unterschiede, die bezüglich der Einräumung von Leistungsansprüchen in den jeweiligen 
Rentenregimes bestehen; … so erscheint es ungerecht, die … vorteilhafteren Bedingungen der 
Sonderkassen aufrechtzuerhalten. Die stückweise Verschiebung des Renteneintrittsalters, die 
Verlängerung der Lebenszeit und die Entwicklung des Erwerbsverhaltens erfordern einen 
flexiblere Definition der Übergäünge zwischen Erwerbstätigkeit und Inaktivität … Wenn-
gleich eine solche Reform den Rentensystemen ermöglicht, sich den von den Versicherten zum 
Ausdruck gebrachten Wünschen anzupassen, kann sich ihre volle Wirkung erst langfristig 
entfalten. 
 
 
2. Ausschnitte aus dem Bericht „Protection sociale“ des Planungskommissariats (Teulade & 

Kervasdoué 1989) 
 
Unsere Gesellschaft wird die Alterungstendenz verkraften, wenn es Veränderungen ihres 
Spar- und Beschäftigungsverhaltens akzeptiert…. Der Abstand zwischen Erwerbstätigen und 
Rentnern hat sich stark reduziert,… [während] die Situation der Familien nicht in gleicher 
weise als günstig bezeichnet werden kann. Die Kommission [des Planungskommissariats] 
stützt die Entschiedenheit der Regierung, jedwede Reduktion des Niveaus sozialer Sicherung 
abzulehnen. … Das Aufzeigen von Kassendefiziten [in der Sozialversicherung], die im Übri-
gen bescheiden ausfallen im Vergleich mit der Gesamtsumme der Leistungen, erlaubt es, die 
öffentliche Hand und die Sozialpartner über das Ausmaß von [notwendigen] periodischen 
Rejustierungen zur Sicherung der Existenz des Systems aufzuklären.[Aus dem Finanzie-
rungsmodus des Rentensystems] resultiert eine wachsende Kluft zwischen den beim Unter-
nehmen anfallenden effektiven Arbeitskosten und dem den Beschäftigten gezahlten Nettolohn. 
… Beitragserhöhungen haben … im Wesentlichen die Arbeitnehmer belastet und annähernd 
eine Stagnation ihrer Kaufkraft herbeigeführt. Eine weiter fortgesetzte Verbesserung der rela-
tiven Lebensbedingungen der Rentner im Vergleich mit den Erwerbstätigen scheint schwerer 
zu rechtfertigen ab dem Moment, wo es eine gewisse Gleichstellung zwischen beiden gibt. …  
Eine gerechte Aufteilung der Reformanstrengungen auf Erwerbstätige und Rentner [drängt 
sich somit auf]. Die Kommission sieht eine gleichförmige und harmonische Entwicklung der 
verschiedenen Rentensysteme als unabdingbar an. 
 

3. Auszüge aus dem Weißbuch zur Alterssicherung unter der Regierung Rocard (1991) 

Das Rentensystem französischen Zuschnitts basiert weitgehend auf dem Umlageverfahren – 
eine Option, die geschichtlich bedingt ist, aber zugleich eine technische und politische Di-
mension hat. Diese Option ist … irreversibel. Sie führt zu starken Verpflichtungen: Der Ver-
trauenspakt, der die Stabilität des Systems ausmacht, muss erneuert und bestätigt werden…. 
[Zum] Umbruchszenario des Ersatzes der auf dem Umlageverfahren basierenden Systeme 
durch die Kapitaldeckung: … Keine der beiden [Finanzierungs-]Techniken ist in sich der 
anderen überlegen, wenn es um Renditen und Rechtsgarantien geht; in beiden Fällen sind 
letztere virtuell. Eine etwaige Substitution hätte inakzeptable Auswirkungen im Hinblick auf 
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Gerechtigkeitsfragen sowohl zwischen als auch innerhalb der Generationen. … Nicht alle 
wären in der gleichen Weise in der Lage, einen programmierten Rückzug der durch das Um-
lageverfahren geprägten Systeme zu kompensieren. … [Im Bereich der kollektiven Sparpläne 
zu berücksichtigen sind ferner] situative Unterschiede zwischen Branchen und Berufsgrup-
pen. Die Dynamisierung der Renten in Anlehnung an die Durchschnittslöhne geht über die 
Gleichstellung von Erwerbstätigen und Rentnern hinaus. … Die Sicherheit, die das französi-
sche Sozialversicherungsprojekt etablieren wollte, wird durch eine Kaufkraftgarantie ge-
währleistet. 
 
 
4. Bericht der „Kommission zur Konzertierung über die Renten“ (Rapport Charpin 1999) 
 
Das Katastrophenszenario – mit der Ankündigung eines langfristigen Bankrotts der über das 
Umlageverfahren organisierten Rentensyteme – ist nicht angebracht. Handlungsmöglichkei-
ten existieren … um langfristig die Lebensfähigkeit des Systems und seiner Solidaritätsziele zu 
garantieren. Das französische Rentensystem ist ein zentrales Element der sozialen Kohäsion. 
Gegründet auf dem Solidaritätsprinzip, führt es weitreichende Umverteilungen durch, die 
jedem Franzosen ein zufrieden stellendes Lebensniveau garantieren … Man sollte also dieses 
System nicht abdriften lassen. … Das Finanzierungsproblem … ist ein Problem der Abwä-
gung zwischen der auf den Erwerbstätigen lastenden Abgabenrate, dem Renteneintrittsalter 
und dem relativen Lebensstandard der Rentner. … Das Produktivitätswachstum erlaubt es 
[zukünftig grundsätzlich], Rentenzahlungen zu finanzieren, die höher sind als heute. …. Kei-
nesfalls wird es in einem Umlagesystem langfristig eine Verarmung der Rentner geben. ... 
Weitere Reformmöglichkeiten sind [neben der Veränderung des Renteneintrittsalter] analy-
siert worden [durch die Kommission]: die Bildung einer Kapitalreserve zur Abfederung der 
Folgen des demografischen Wandels [und] die Erweiterung der Beitragsbemessungsgrundla-
ge. Man kann [den Kern der] Reform in zwei Punkten zusammenfassen: die Beitragszeiten … 
verlängern und die derzeit geltenden Abschlagsregeln [bei vorzeitigem Renteneintritt] revi-
dieren. [Im Hinblick auf die Demografiereserve gilt]: Die Bildung eines langfristig angeleg-
ten Fonds erfordert partielle Investitionen in Aktien; … man kann [zwar] … einen signifikan-
ten Rückgang der Renditen nicht ausschließen, [aber] die Verwaltung eines Reservestocks 
kann von einem langfristigen Anlagehorizont profitieren. … Die Gewährleistung einer größe-
ren Systemkohärenz … könnte dazu führen, dass die Gesamtheit der familienbezogenen Leis-
tungen [verwaltungstechnisch] den anderen Familientransfers zugeschlagen wird … [Berück-
sichtigung finden müssen aber auch] die Verbesserung von bestimmten Anrechnungszeiten … 
für Perioden ohne Erwerbstätigkeit sowie die Arbeitbelastungen [im Karriereverlauf]. 
 
 
5. Bericht des „Conseil d’Orientation des Retraites“ (COR 2001) : 
 
Der Rat schlägt vor, dass der Sozialvertrag zwischen den Generationen … bestätigt werden 
soll, da seine Prinzipien heute noch immer aktuell sind – aber auch, dass er vervollständigt 
werden muss, weil der Kontext sich gewandelt hat. Drei Prinzipien müssen bestätigt werden: 
Die Option für ein System per Umlageverfahren und eines der Solidarität zwischen den Gene-
rationen – dies ist ein grundlegendes Prinzip, auf das die französische Gesellschaft zu Recht 
viel Wert legt; die Option für ein System, in dem die Höhe der Rentenleistungen in Beziehung 
zu den im Erwerbsleben erreichten Einkommen steht, aber zugleich einen redistributiven An-
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teil sicherstellt, z.B. indem Leistungsansprüche bei Vorliegen von Arbeitslosigkeitsperioden 
oder Familienlasten gewährt werden; die Anerkennung eines Rechts auf Arbeit, das von dem 
Recht auf Alterssicherung nicht trennbar ist. 
Zusätzliche Prinzipien müssen gesetzt werden: finanzielle Solidität – dies ist ein essentielles 
Prinzip in einem demografischen Kontext, der die Finanzierung schwieriger macht; … die 
Gleichheit der Behandlung zwischen den Beitragszahlern – … ob es nun um die Berücksichti-
gung der Arbeitsbelastung, überlanger Beitragszeiten oder die Gleichheit zwischen Beitrags-
zahlern unterschiedlicher Rentenkassen geht; Spielräume für (regulierte) individuelle Wahl-
freiheiten, … Nachkauf von Versicherungsjahren oder Wahl des Verrentungsalters sind wich-
tige Beispiele.“ 
 
 
6. Projet de loi relatif aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (Ré-
forme Balladur 1993, Exposé des motifs) 
 
Die Rentensysteme … sind in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die selbstläufige Entwick-
lung dieser Systeme führt zu wachsenden Defiziten, denen Einhalt geboten werden muss, an-
sonsten geraten die Rentenleistungen und allgemeiner die soziale Sicherheit mittelfristig in 
Gefahr. Das vorliegende Gesetzesprojekt führt – als Antwort auf diese Schwierigkeiten – zwei 
erste strukturelle Maßnahmen ein: einerseits, die Schaffung eines Fonds, der Kosten für Soli-
daritätsleistungen übernehmen und die Passiva der allgemeinen Rentenkasse bereinigen soll; 
andererseits, eine Reform der Rentendynamisierung. 
 
 
7a. Bericht des Vorsitzenden der Parlamentskommission für kulturelle, familiäre und soziale 
Angelegenheiten zur Rentenreform (in JO 2003) 
 
Der Respekt des Gerechtigkeitsprinzips impliziert, dass die Lage von Personen, die sich in 
vergleichbaren Situationen befinden, gleichgestellt wird. Diesbezüglich stellt die Harmonisie-
rung der Versicherungspflichtdauer zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor ein we-
sentliches Mittel dar. … Das vorliegende Gesetz organisiert die Aufrechterhaltung des fran-
zösischen Rentensystems auf der Basis des Umlageverfahrens in seinen grundlegenden Para-
metern. … Die erste Sorge, die in dieser Reform zum Ausdruck kommt, ist die der Sicherheit; 
es gilt, zukünftig ein Rentenniveau zu sichern, das wenigstens so hoch ist wie das heutige. … 
Ein zweites Anliegen ist die Garantie von Gerechtigkeit, und dies v.a. in Entsprechung des 
Prinzips, dem zu Folge in einem System, das auf Solidarität gebaut ist, alle mit gleichen Bei-
tragsleistungen auch gleich hohe Altersbezüge erhalten. … Ein drittes Ziel besteht darin, 
Freiheit bei der Wahl einer personalisierten Rente zu fördern. … Die Beschäftigten im Privat-
sektor werden wie die Beamten, wenn sie es wünschen, auf steuerliche Anreize zurückgreifen 
können, um über den Weg eines [privaten] Rentensparplans ihre im Umlagesystem erzielten 
Alterseinkünfte zu ergänzen. 
 
 
7b. Rentenreformgesetz vom 21.8.2003 
 
Die Nation bestätigt feierlich die Wahl einer auf dem Umlageverfahren basierenden Alterssi-
cherung im Kern des die Generationen einenden Sozialpakts. Jeder Rentner hat das Recht auf 
eine Alterssicherung, die sich auf die während seiner Erwerbstätigkeit erzielten Einkommen 
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bezieht. Die Versicherten müssen im Hinblick auf die Rente eine gerechte Behandlung erfah-
ren, unabhängig von ihren vergangenen beruflichen Aktivitäten und ihrer Zugehörigkeit zu 
einem Rentenregime. Die Nation stellt für sich das Ziel auf, im Jahr 2008 einem Arbeitnehmer 
in Vollzeitbeschäftigung und mit einer ausreichenden Versicherungszeit … eine Alterssiche-
rung in Höhe von 85% des gesetzlichen Mindestlohns zu gewährleisten. ... Als Ergänzung zu 
den im Umlageverfahren organisierten Pflichtsystemen hat jede Person das Recht, ob privat 
oder im Rahmen ihrer Berufstätigkeit, auf ein oder mehrere für die Rente vorgesehene Spar-
pläne, im Rahmen finanzieller Sicherheit und steuerlicher Gleichheit.  
 
 
8. Kollektivvertrag über die Zusatzrentenkassen (ARRCO/AGIRC) vom 13.11.2003126

 
In Anbetracht 

- der Rolle und des im Allgemeininteresse liegenden Auftrags der Komplementärrenten-
systeme im Rahmen der sozialen Sicherung in Frankreich 

- des Festhaltens der Sozialpartner an einem Rentensystem auf Basis des Umlagever-
fahrens … 

- der Erfordernis, die Zahlungsfähigkeit der Zusatzrentensysteme zu garantieren und 
auf Dauer zu stellen … 

- der Konsequenzen der demografischen Konstellation … für das finanzielle Gleichge-
wicht 

- der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Unternehmen … auf-
recht zu erhalten und … sukzessive die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu verbes-
sern 

[beschließen die Sozialparteien], … dass alle Mitglieder des Zusatzsysteme zwischen 60 und 
65 Jahren, die … ihre vollen Ansprüche bei der Sozialversicherung geltend machen, ihre An-
sprüche [an die Zusatzsysteme] abschlagsfrei geltend machen können, [und ferner:] … [Op-
tionen auf] Nachversicherung, … [die Dynamisierung der Leistungen] nach Maßgabe der 
Entwicklung der mittleren Löhne. … [die Dynamisierung der Punktwerte] nach Maßgabe der 
Preisentwicklung, … [sowie], dass die Arbeitnehmerbeiträge zur AGIRC … vom 1.1.2006 
angehoben werden. 
 
 
Interpretation 

Im Bericht des „Comité de sages“ von 1987127 wird zunächst auf demografische Probleme 
verwiesen, die die Bedingungen der Vergangenheit als zukünftig obsolet erscheinen ließen 
und „unabhängig“ davon bestünden, ob Systeme der Alterssicherung „auf dem Kapitalde-
ckungs- oder dem Umlageverfahren beruhen.“ Es folgt ein Verweis auf die relativ zunehmen-
den Rentenleistungen vor dem Hintergrund „gravierender Beschäftigungsprobleme“; ohne 
dass dies hier expliziert wird, rechtfertigen sich aus Sicht der Gutachter Systemumstellungen 

                                                 
126  Dieses Abkommen hatte hauptsächlich zum Ziel, das Zusatzsystem an den durch die Rentenreform 

2003 geschaffenen Änderungen anzupassen. Leistungsseitig wurden kaum Veränderungen vorgenom-
men. 

127  Der Bericht symbolisiert das Ende einer von der bürgerlichen Regierung Chirac 1986 anberaumten, 
umfassenden, Konsultierung aller maßgeblichen „stakeholder“ des sozialen Sicherungssystems in 
Frankreich, die die Grundlage eine große Strukturreform abgeben sollte. In Anspielung auf große Mo-
mente der französischen Geschichte wurde die Gesamtveranstaltung als „États généraux de la Sécurité 
sociale“ bezeichnet (vgl. Bernard 1989). 
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aus wirtschaftlichen Zwängen heraus (dies ähnelt den zu einem vergleichbaren Zeitpunkt in 
Deutschland vorgebrachten Argumenten). Das Gutachten bezieht sich dann auf eine Kontro-
verse, die die Eigenschaften von Kapitaldeckung und Umlageverfahren betrifft und erklärt 
kategorisch, dass Kapitaldeckung als Ordnungsmodell für die Alterssicherung zu riskant sei 
(„eine Wette auf die tatsächlich zu erzielenden Renditen“), aber „so weit wie möglich“ im 
Bereich der ergänzenden Altersvorsorge „ermuntert werden“ solle. Eine Stärkung des „self 
made pension“-Modells wird also durchaus angedacht, aber der Rekurs auf Kapitaldeckung 
als Reformmethode bleibt den Gutachtern suspekt. Im Weiteren widmet sich der Bericht der 
Rentenanpassung und plädiert für die Umstellung auf Nettolohnanpassungen. Die Anhebung 
der Altersgrenzen gilt als „unvermeidbar“, zugleich werden Rentenaufschläge bei späterem 
Ruhestand ins Spiel gebracht – wobei von den Kontextbedingungen einer Erhöhung des Ren-
tenalters abstrahiert wird. Ansonsten hält der Bericht an den Gestaltungsprinzipien der „Sécu-
rité sociale“ grundsätzlich fest. Weiter unten befasst sich der Bericht mit der Umverteilung 
innerhalb des Sozialversicherungssystems: Diese wird als „normal“ bezeichnet; gleichzeitig 
plädieren die Gutachter dafür, die „nicht an Beitragszahlungen gebundenen Leistungsansprü-
che“ an klarere Bedingungen zu binden. In diesem Zusammenhang wird auch die damals gel-
tende (redistributive) Bemessungsregel zur Disposition gestellt, der zu Folge nur die besten 10 
Verdienstjahre bei der Berechnung der Altersbezüge berücksichtigt werden. In diesen Vor-
schlägen manifestiert sich eine vorsichtige Infragestellung von sozialen „citizen’s wage“-
Komponenten des französischen Rentensystems. Thematisiert werden dann Unterschiede 
(zwischen) den verschiedenen Rentenkassen: Man hält es für „ungerecht, die … vorteilhafte-
ren Bedingungen der Sonderkassen aufrechtzuerhalten.“ Implizit bedeutet dies, dass in einem 
kollektivierten (aber mehrgliedrigen) Rentensystem alle Versicherten gleichartige (beitrags-
äquivalente) Ansprüche vorfinden sollen – in gewisser Hinsicht ist dies eine normative Bestä-
tigung der „citizen’s wage“-Konzeption inhärenten Kollektivismus. Schließlich geht es um 
Optionen für flexible Altersgrenzen, die sich „an von den Versicherten zum Ausdruck ge-
brachten Wünschen“ anpassen sollen. In bestimmter Hinsicht gibt es hier eine Aufwertung 
des Modells der „self made pension“, i.e. der Legitimität individueller Wahlentscheidungen 
im Hinblick auf die Ausgestaltung der eigenen Alterssicherung. 

Der Bericht „Protection sociale“ des Planungskommissariats (1989)128 startet mit Hinweisen 
auf Veränderungen in der relativen Einkommensposition von Rentnern, was implizit signali-
siert, dass deren Ansprüche an das Rentensystem legitimerweise eingeschränkt werden kön-
nen. Gleichzeitig wird erklärt, dass „jedwede Reduktion des Niveaus soziale Sicherung“ abzu-
lehnen sei. Vielmehr erforderten die Kassendefizite, die „im Übrigen bescheiden ausfallen“ – 
und insofern nicht für besorgniserregend gehalten werden – bestimmte Rejustierungen. Das 
etablierte Modell der Alterssicherung wird damit allgemein bestätigt (ganz ähnlich, wie dies 
                                                 
128  Das Planungskommissariat war in der Nachkriegszeit eine Schaltstelle für die in Frankreich lange Zeit 

ausgedehnte (insbesondere industriepolitische) Wirtschaftsplanung. Es hatte jedoch immer auch Bera-
tungsfunktionen in der Sozialpolitik inne (Obrecht 1990). Es gilt bis heute als überparteiliche Bera-
tungseinrichtung der Politik. 
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im Gutachten des Sozialbeirats in Deutschland Ende der 1980er Jahre der Fall war). Als unge-
rechtfertigt gilt indes die „weiter fortgesetzte Verbesserung der relativen Lebensbedingungen 
der Rentner“; unter Hinweis auf die stagnierende Kaufkraft der Arbeitnehmer wird eine „ge-
rechtere Aufteilung der Reformanstrengungen auf Erwerbstätige und Rentner“ gefordert. Mit 
dieser Argumentationsfigur sieht der Bericht eine gleichförmige Entwicklung von Arbeits- 
und Renteneinkommen als legitim an, i.e. die Methode der Nettolohnanpassung (wiederum 
ähnlich wie in Deutschland). Ein letzter wesentlicher Punkt ist auch die Forderung nach 
Gleichheit („harmonische Entwicklung“) im Verhältnis der verschiedenen Rentenkassen. 

Betrachtet man nun das unter einer Linksregierung verfasste Weißbuch zur Alterssicherung 
(1991), so fällt zunächst ins Auge, dass die Option für das Umlageverfahren im Rentensystem 
als „irreversibel“ erklärt wird. Das Weißbuch sieht Handlungsbedarf bei der, wie es heißt, 
Erneuerung und Bestätigung des „Vertrauenspakts“, weil dieser stabilitätssichernd sei. An 
späterer Stelle wird erneut über die Kontroverse Umlageverfahren versus Kapitaldeckung 
reflektiert; beide Verfahren seien in operativer Hinsicht funktional äquivalent, aber ein Um-
stieg hat aus Sicht der Autoren „inakzeptable Auswirkungen im Hinblick auf Gerechtigkeits-
fragen“, weil die Fähigkeit zur Kompensation des Wegfalls des umlagefinanzierten Systems 
ungleich ausgebildet und auch die betriebliche Altersvorsorge unterschiedlich entwickelt sei. 
Was hier (erneut) erkennbar wird, ist eine dezidierte (und im Vergleich zu Deutschland inten-
sivere) Auseinandersetzung mit der sozialen Logik der beiden Systemarten.129 Auch im 
Weißbuch wird über den Modus der Rentendynamisierung nachgedacht; es sieht die Versor-
gungssicherheit (jetzt) durch eine Kaufkraftgarantie gewährleistet und bezeichnet eine lohn-
orientierte Dynamisierung als eine „über die Gleichstellung von Erwerbstätigen und Rentnern 
hinausgehende“ und deshalb illegitime Vorgehensweise. Damit wird die intergenerative Kom-
ponente der „citizen wage“-Orientierung abgewertet. 

Die „Kommission zur Konzertierung über die Renten“ (Rapport Charpin 1999)130 konstatiert 
zunächst, dass – entgegen bestimmter Katastrophenszenarios – „Handlungsmöglichkeiten 
existieren … um langfristig die Lebensfähigkeit des Systems und seiner Solidaritätsziele zu 
garantieren“ (Hervorhebung I.B.). Die Alterssicherung wird also an vorderster Stelle mit der 
sozialen und kollektiven Logik des „citizen’s wage“ in Verbindung gebracht. Das Rentensys-
tem sei ein „Element der sozialen Kohäsion“ und führe „weitreichende Umverteilungen“ 
durch, was aus Sicht der Gutachter rechtfertigt, es „nicht abdriften zu lassen“. Auf Grund des 
Produktivitätswachstums, so wird weiter argumentiert, werde es eine Verarmung der Rentner 
in Zukunft nicht geben – man kann dies deuten als Absage an den Sachzwang eines System-
wandels. Im Weiteren werden (klassische) Reformoptionen diskutiert und für „die Bildung 
eines langfristig angelegten Rentenfonds“ plädiert, dessen Kapital partiell in Aktien investiert 
werden soll. Trotz der Eventualität eines „signifikanten Rückgangs der Renditen“ gilt (kollek-

                                                 
129  Wobei Kapitaldeckung hier mit Blick auf individuelle Eigenvorsorge bzw. betrieblich arrangierten 

Vorsorgeplänen diskutiert wird (und nicht als Technik der Finanzierung nationalkollektiver Systeme). 
130  Der Bericht wurde ebenfalls von Mitgliedern des o.g. Planungskommissariats erstellt. 
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tive) Kapitaldeckung als effizient im Sinne der Sicherungsziele. „Self made pensions“ werden 
als Reformoption auf individualisierte Eigenvorsorge ausgeschlossen, nicht aber die ihnen zu 
Grunde liegende Finanzmarktorientierung. Der Bericht verweist schließlich auf die Notwen-
digkeit einer „größeren Systemkohärenz“, was eine Umfinanzierung etwa von Leistungen des 
Familienlastenausgleichs impliziert, andererseits aber „die Verbesserung von bestimmten An-
rechnungszeiten … für Personen ohne Erwerbstätigkeit“ sowie die Berücksichtigung von be-
lastungsintensiven Erwerbskarrieren nicht ausschließt. Es bleibt deshalb unentschieden, ob die 
größere Systemkohärenz mit mehr oder weniger „citizen’s wage“-Komponenten im Gesamt-
system einhergehen soll. 

Der Bericht des COR (2001)131 behält diese Unentschiedenheit weit gehend bei, fordert aber 
die Bestätigung der im französischen Rentensystem gewachsenen Prinzipien: Umlageverfah-
ren, intergenerative Solidarität und lohnorientiert-redistributive Leistungsgewährung. Es gibt 
also – zeitgleich mit der Riester-Gesetzgebung in Deutschland – keine Umorientierung bezüg-
lich des relativen Einflusses der beiden Leitmodelle (citizen’s wage: self made pension) auf 
das Rentensystem. Die Lohnarbeitszentrierung des Systems wird explizit bekräftigt mit einem 
(auch in Frankreich) durchaus mutigen Plädoyer für „die Anerkennung eines Rechts auf Ar-
beit“ – was vermutlich an Diskussionen über die geringe Beschäftigungsquote unter französi-
schen Senioren anschließt und auf Formen der unfreiwilligen Frühverrentung (mit Leistungs-
abschlägen) anspielt. Im Weiteren fordert der Bericht – unter Bezug auf einen die Finanzie-
rung der Renten erschwerenden demografischen Kontext – eine „Gleichheit der Behandlung 
zwischen den Beitragszahlern“ in jeder Hinsicht – was erneut als Votum für systemübergrei-
fend kollektive Leistungsansprüche und insofern als normative Bestätigung der „citizen’s 
wage“-Orientierung gelesen werden kann, aber zugleich steht für eine Infragestellung der 
gemeinhin als privilegiert geltenden „régimes spéciaux“. Zugleich nennt der Bericht „Spiel-
räume für (regulierte) individuelle Wahlfreiheiten“ als angezeigt und als „wichtige Beispiele“ 
die Nachversicherung oder die freie Wahl des Rentenalters. Ohne es explizit zu machen, öff-
net sich die Argumentation hier unspezifisch der Aufwertung der „self made pension“. 

Für alle bislang betrachteten Berichte bzw. Gutachten ist augenfällig, dass bis 2003 private 
Altersvorsorge im regierungsoffiziellen Berichtswesen kaum eine Rolle spielt.132 Das ändert 
sich erst mit den Vorbereitungen zur Réforme Fillon. Die neue regierungsoffizielle Lesart der 
Rentenreformpolitik kommt anschaulich im Bericht des Vorsitzenden der Parlamentskommis-
sion für kulturelle, familiäre und soziale Angelegenheiten zur Rentenreform (2003) zum Aus-
druck. Der Bericht akzentuiert zunächst die Gleichstellung der verschiedenen Rentensysteme, 
was vor dem Hintergrund (vermeintlich) günstigerer Versicherungskonditionen für öffentlich 

                                                 
131  Wie oben bereits erwähnt, entspricht der „Conseil d’orientation sur les retraites“ in funktionaler Hin-

sicht dem deutschen Sozialbeirat. Seit 2001 erstellt er regelmäßig Gutachten für die Regierung. 
132  Das gilt auch für andere, hier nicht näher analysierte, Berichte zur Alterssicherung. Es gibt in den1990er 

Jahren allerdings Gutachten aus dem (traditionell von den bürgerlichen Parteien dominierten) Senat so-
wie Gutachten zur Vermögensbildung, in denen sich das anders verhält. In der Rentendebatte bleibt das 
Thema aber randständig. 
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Bedienstete eine Rechtfertigung für relative Leistungsverschlechterungen (bei dieser Ziel-
gruppe) darstellt. Der Hinweis auf Gleichheit, also die Orientierung am „citizen’s wage“, fun-
giert hier, wenigstens theoretisch, als Legitimation für den Abbau kollektiver Standards – und 
damit de facto für eine höhere Dosis der „self made pension“ bei der Altersversorgung da-
durch, dass das allgemein (für alle) reduzierte Leistungsniveau letztlich nur durch einen Re-
kurs auf private Vorsorge zu kompensieren ist. Gleichzeitig wird das etablierte System auf 
Basis des Umlageverfahrens „in seinen grundlegenden Parametern“ bestätigt. Als prioritär, 
und durch die Reform hinreichend bedient, gilt dabei der Bedarf nach Sicherheit im Hinblick 
auf ein gegenüber der Gegenwart mindestens gleich gutes Versorgungsniveau – hier wird die 
kollektive Komponente der „citizen’s wage“-Konzeption bestätigt. Es folgt der Hinweis auf 
das Solidaritätsprinzip, das hier aber erneut mit der Gleichheit zwischen den Versicherten 
verschiedener Rentenkassen assoziiert wird. Schließlich geht es dann explizit um die „Freiheit 
bei der Wahl einer personalisierten Rente“ auf der Basis von steuerlichen Anreizen, was ein-
deutig auf das Modell der „self made pension“ verweist. Dabei wird erklärt, dass Rentenspar-
pläne fortan die „im Umlagesystem erzielten Alterseinkünfte ergänzen.“ 

Die den beiden einschneidenden Rentenreformen 1993 und 2003 zu Grunde liegenden Geset-
zestexte reproduzieren die (sich wandelnden) Deutungen der Gutachten bzw. Berichte. Be-
trachtet man die kurze Begründung für die Réforme Balladur 1993, dann wird hier (noch) – 
wenigstens symbolisch – eine systemkonservative Sichtweise erkennbar. Die wachsenden 
Kassendefizite werden als Gefährdung des bestehenden Rentensystems beschrieben, worauf 
mit zwei spezifischen Maßnahmen reagiert werden soll. Es geht, folgt man dem Stil der Aus-
führungen, nicht um grundlegende Umstellungen, sondern um technische Modifikationen. 
Diese „Verpackung“ wird dem Charakter der Maßnahmen allerdings nicht ganz gerecht. Im-
merhin schafft das Gesetz „Solidaritätsfonds“, durch die „citizen’s wage“-Elemente demonst-
rativ aus der Beitragszahlergemeinschaft herausgelöst werden; gleichzeitig verkörpert es den 
Einstieg in die Leistungsabsenkung innerhalb des gesetzlichen Systems, welche über die 1992 
in Deutschland eingeleiteten Veränderungen hinausgeht. 

Im Rentenreformgesetz 2003 wird, im ersten Satz, „feierlich“ die „auf dem Umlageverfahren 
basierende Alterssicherung im Kern des die Generationen einenden Sozialpakts“ gleichsam 
als Richtungsentscheidung der „Nation“ begriffen. Dies ist ein Hinweis auf die große Bedeu-
tung der Kontroverse Umlageverfahren versus Kapitaldeckung in Frankreich – und eine sym-
bolische Absage an ein System, das zu größeren Anteilen nach dem Vorbild der „self made 
pension“ organisiert ist. Dies wird im nachfolgenden Satz bekräftigt, in dem die erwerbsein-
kommmensbezogene – und nicht kapitalmarktabhängige – Rente als universelles „Recht“ 
bezeichnet wird. De facto orientiert sich diese allgemeine Bestimmung der Systemgrundlagen 
relativ weit gehend an der „citizen’s wage“-Konzeption, deren Legitimität auf diese Weise 
ausdrücklich bestätigt wird. Nachfolgend wird als Devise der Rentenpolitik ausgegeben, dass 
alle Versicherten „eine gerechte Behandlung“ – gemeint ist: eine prinzipiell unterschiedslose 
Behandlung – erfahren sollen. Das Plädoyer für Gleichbehandlung, welches für die „citizen’s 
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wage“-Konzeption grundlegend ist, rechtfertigt – berücksichtigt man den Gesamtkontext der 
Reform – de facto Abstriche am Versorgungsniveau öffentlich Bediensteter, mithin den 
Rückbau von mit dem Konzept ebenfalls assoziierbaren kollektiven Rentenansprüchen. Es 
gibt dann, ebenfalls ausdrucksstark formuliert („Die Nation stellt für sich das Ziel auf“), eine 
Absichtserklärung bezüglich der Grundrente in Höhe von 85% des Mindestlohns – und damit 
ein Votum für ein zentrales „citizen’s wage“-Element. An letzter Stelle der Argumentations-
kette (und nicht wie bei der deutschen Riester-Reform an erster Position) wird dann auf das 
„Recht“ jedes Einzelnen Bezug genommen, private oder betrieblich organisierte Sparpläne 
„als Ergänzung zu den im Umlageverfahren organisierten Pflichtsystemen“ zu kontrahieren, 
wobei die Prinzipien „finanzielle Sicherheit“ und „steuerliche Gleichheit“ gelten. Die „self 
made pension“ wird dezidiert als normaler Weg der Altersvorsorge begriffen – allerdings un-
ter Hinweis auf der „citizen’s wage“-Konzeption entnommene Gestaltungsprinzipien (Sicher-
heit und Gleichheit). 

Keiner der hier untersuchten Dokumente nimmt ausführlicher Bezug auf die Entwicklung der 
Zusatzsysteme. Sie gelten offenbar als politisches Tabu und werden Erörterungen bzw. Aus-
einandersetzungen zwischen den Sozialpartnern überlassen. Deshalb sei an dieser Stelle kurz 
auf das in einem (nationalen) Tarifvertrag über die Zusatzsysteme (2003) zum Ausdruck 
kommende Selbstverständnis der Vertragsparteien eingegangen. Die (inhaltlich wenig spekta-
kulären) Beschlüsse des Vertrags werden eingebettet in eine allgemeine Situationsbeschrei-
bung, die einerseits die unter den Vertragsparteien konsensfähige Deutung der Rolle der Zu-
satzversorgung sowie andererseits die Kompromisslinie zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften zum Inhalt hat. Normativ bestätigt – und insofern für legitim gehalten – werden zu-
nächst die quasi-öffentliche Funktion der tarifvertraglich regulierten Zusatzsysteme (ihr „im 
Allgemeininteresse liegender Auftrag“) sowie das Prinzip des Umlageverfahrens. Dies be-
zieht sich vermutlich primär auf die Komplementärkassen, darüber hinaus aber möglicherwei-
se auch auf die generelle Debatte über die Zukunftsfestigkeit des bis dato existierenden Ge-
samtsystems. Die Vision der „self made pension“ wird de facto verworfen. Allerdings werden 
bestimmte Sachzwänge benannt, die die Entscheidungen der Vertragsparteien motivieren: der 
demografische Wandel und der Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit der (Beitrag zahlenden) 
Privatwirtschaft. In diesem Kontext gibt es eine allgemeine Forderung (wahrscheinlich) an die 
Adresse von Politik und Unternehmen, „sukzessive die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 
zu verbessern“, um dadurch das Beitragsaufkommen zu konsolidieren. Das relative Ab-
schmelzen der Zusatzsysteme – und d.h.: der durch sie verkörperten „citizen’s wage“-
Dimension in Gestalt eines kollektiven Risikoausgleichs – steht indes unausgesprochen als 
Option im Raum. De facto bleibt die Debatte über die weitere Gesamtentwicklung des Ren-
tensystems an den Gesetzgeber verwiesen, während das französische Rentenmodell im Prin-
zip verteidigt wird. 

 



 76

Im Vergleich der beiden Interpretationen lassen sich einige markante Unterschiede, aber auch 
– manchmal „versteckte“ – Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und der französischen 
Szenerie herausarbeiten: 

• In beiden Ländern wird die kapitalgedeckte Vorsorge als Teilsystem der Alterssiche-
rung im Zeitverlauf politisch salonfähig. Dies ist für Frankreich nicht sehr offensicht-
lich, aber an der Argumentation der 2003 verfassten Dokumente durchaus erkennbar. 
Somit gibt es länderübergreifend einen Bruch zwischen der ersten – erklärtermaßen 
systemkonservierenden – und der zweiten (in Frankreich zumindest implizit) system-
transformierenden Reformphase. In beiden Phasen wird der relative Leistungsrückbau 
der Rentenversicherung dies- wie jenseits des Rheins als Reformoption verstanden, die 
auf einen demografischer und ökonomischer Sachzwang reagiert und daher sinnvoll 
ist; das Plädoyer für diese Lösung wird im Verlaufe der Zeit immer expliziter (von der 
Nettolohnorientierung zur Kaufkraftsicherung) und mit dem Hinweis auf das Gebot 
der Generationengerechtigkeit legitimiert.133 Nicht-obligatorische betriebliche Formen 
der Altersvorsorge erscheinen in beiden Ländern gleichermaßen als gesondert „anvi-
sierter“ Vorsorgebereich. Auch wird die systeminterne Rejustierung in Gestalt länge-
rer Lebensarbeitszeiten in beiden Ländern ins Spiel gebracht. Die technische und in-
haltliche Ausgestaltung des Sozialausgleichs ist ebenfalls hier wie dort ein häufig be-
handeltes Thema, mit einer Tendenz in Richtung aktuarischer Leistungsbemessung im 
Rahmen der Sozialversicherung. In beiden Ländern wird auch die Rolle des Indivi-
duums umdefiniert und davon ausgegangen, dass mehr Wahlfreiheit im Sinne der 
Bürger ist – womit dann bestimmte Systemumstellungen gerechtfertigt werden. All 
dies steht für Legitimationsgewinne der „self made pension“-Orientierung im Renten-
system. Gleichzeitig bleiben „citizen’s wage“-Komponenten für den Legitimations-
haushalt der betrachteten Dokumente essentiell. Sie werden vergleichsweise stärker in 
der ersten Reformphase akzentuiert, sind aber auch Gegenstand jener Dokumente, die 
die „self made pension“ aufwerten. Ferner wird über (vermeintliche) Ungleichbehand-
lungen verschiedener Rentnerkategorien in ähnlicher Weise räsoniert, was in gewisser 
Hinsicht beide Konzeptionen unterstützt: die „citizen’s wage“-Idee insofern, als diese 
kollektive Gleichbehandlung mit zum Inhalt hat, und die Vision der „self made pensi-
on“ insoweit, als ein mit der Gleichheitsnorm begündeter Leistungsabbau dieser Visi-
on mehr Raum verschafft. 

• Jenseits dieser Gemeinsamkeiten zeigen sich jedoch durchaus markante Unterschiede. 
Die französische Auseinandersetzung um die Gestaltung des Rentensystems befasst 
sich von Beginn an sehr grundsätzlich mit der Option Kapitaldeckung – und verwirft 
sie als Ordnungsprinzip der Alterssicherung, soweit es nicht um kollektive Kapitalde-

                                                 
133  Gerechtigkeit zwischen den Generationen steht nicht mehr für eine bestimmte, am periodisch verfügba-

ren Einkommen gemessene, Relation der Lebensbedingungen von Rentnern und Erwerbstätigen. 
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ckung in Gestalt des Reservefonds geht (der zwischenzeitlich als zentrale Reformopti-
on gehandelt wird). Daran wird de facto auch noch nach der Hinwendung zur steuer-
lich geförderten Altersvorsorge festgehalten – wodurch das Bekenntnis dann eher 
symbolischer Natur ist. Diese Symbolik beeinflusst aber den allgemeinen Legitimati-
onshaushalt insofern, als eine Formulierung wie die der Rürup-Kommission, der zu 
Folge sich „das Alterseinkommen künftig zu einem kleineren Anteil aus der gesetzli-
chen Rente und zu einem größeren Teil aus privaten Vorsorgeformen zusammenset-
zen“ wird, mit der Argumentationsführung aller analysierten französischen Dokumen-
te inkompatibel ist. Vielmehr halten diese Dokumente an der Fiktion einer erwerbsar-
beitsbezogenen, Lebensstandard sichernden Rente weit gehend fest. Das Ziel wird für 
Mindestlohnbezieher gesetzlich offizialisiert, während es ansonsten dadurch aufrecht 
erhalten wird, dass man (wie zuletzt auch in Deutschland) auf die Effekte einer länge-
ren Lebensarbeitzeit setzt. Das hier betrachtete Dokument des Zusatzsystems offenbart 
eine ähnliche Hoffnung, auch wenn zur Grundsatzfrage der Lebensstandardsicherung 
allgemein „geschwiegen“ wird. Es gibt also in der „offiziellen Systemkultur“ Frank-
reichs – anders als in Deutschland – keine prinzipielle Umorientierung bezüglich des 
relativen Einflusses der „citizen’s wage“-Konzeption und der Rolle von „self made 
pensions“. Obwohl es anhand der betrachteten Texte schwierig ist, graduelle Unter-
schiede zu bestimmen, so deuten die Formulierungen in den französischen Dokumen-
ten insgesamt darauf hin, dass die gesellschaftliche Funktion der Sozialversicherung 
(„soziale Kohäsion“) sowie der kollektive Modus der Alterssicherung jenseits des 
Rheins von größerer symbolischer – und damit paradigmatischer – Bedeutung sind als 
hierzulande. Die „feierliche“ Bestätigung des etablierten Ordnungsmodells im Jahr 
2003, an dem auch die Sozialpartner einmütig festhalten, sowie die starke Akzentuie-
rung des Bedarfs an sozialem Ausgleich noch im Bericht des COR (2001)134 steht für 
eine insgesamt stärker am „citizen’s wage“-Modell ausgerichtete „Systemphilosophie“ 
auch in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts. 

 

 

5.3  Nach der Reform ist vor der Reform: Rentenpolitische Positionierungen und ihr 

Legitimationshaushalt unter besonderer Berücksichtigung der Gewerkschaften  

 
Ungeachtet der institutionellen wie wohlfahrtskulturellen Unterschiede (und Gemeinsamkei-
ten), wie sie die Entwicklung des deutschen und französischen Rentensystems über die letzten 
zwei Jahrzehnte kennzeichnen, stellt sich die Frage, wie der neue „welfare mix“ in den nach-

                                                 
134  Konkret: die Betonung des „redistributiven Anteils“ im Ordnungsmodell der Alterssicherung sowie die 

„Berücksichtigung der Arbeitsbelastung“ bestimmter Rentnergruppen. In das Gesetz wird dies so nicht 
aufgenommen; aber immerhin präsentiert es die Mindestgarantie für Niedriglöhner gleich in seinem 
dritten Satz. 
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folgenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und vor dem Hintergrund eines nach wie 
vor pluralen Legitimationshaushalts verarbeitet wird. Im Rahmen der vorliegenden Studie 
kann diese Frage nur tentativ geklärt werden, und zwar durch eine Zusammenschau von aktu-
ellen Stellungnahmen kollektiver Akteure im Nachgang der „großen“ Rentenreformen (in 
Frankreich 2003, in Deutschland 2001-2004). Betrachtet werden Positionierungen verschie-
dener „stakeholder“ im Lichte erster Umbauerfahrungen. Zudem wird am Beispiel des – für 
die Reformprozesse – besonders kritischen Akteurs Gewerkschaften näher untersucht, inwie-
weit in der Haltung dieses „stake holders“ ein nachhaltiger wohlfahrtskultureller Wandel zum 
Ausdruck kommt. Für beide Untersuchungsschritte wird auf Befunde einer umfassenden Me-
dienauswertung zurückgegriffen; für die Analyse gewerkschaftlicher Positionen werden zu-
sätzlich Befunde aus einigen der Experteninterviews herangezogen. 

 

Deutschland 
 
Die in der politischen Öffentlichkeit verhandelten Ereignisse im Gefolge der Rentenreformen 
2001 und 2004 signalisieren zunächst die Fortsetzung der im Zuge dieser Reformen entwi-
ckelten Umbaudiskurse. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Leistungsniveaus bringt 
der Sachverständigenrat, die Aussicht auf reale Nettorentensenkungen zum Anlass nehmend, 
den (später dann auch eingeführten) Nachholfaktor ins Gespräch. Die Arbeitgeberverbände 
sprechen sich Ende 2005 offen für weitere Rentenkürzungen aus (eine Forderung, die sie im 
weiteren Verlauf wiederholen). Der Zentralverband des Deutschen Handwerks fordert eine 
Senkung der Beiträge auf 15 Prozentpunkte sowie eine Verdopplung der Rentenabschläge bei 
frühzeitigem Ruhestand. Es gibt weitere Vorschläge, die in eine ähnliche Richtung weisen: Im 
Gespräch sind zwischenzeitlich eine „Kinderrente“ bei gleichzeitiger Rentenkürzung für Kin-
derlose (nach Konzepten von Prof. Sinn und Prof. Eekhoff), Abschläge bei Beamtenpensio-
nen sowie, vorgeschlagen von den GRÜNEN, die Deregulierung der Vorsorgeförderung 
durch die Schaffung eines „Altersvorsorgekontos“, das alle bestehenden Förderinstrumente 
zusammenfasst (bei beliebiger Verwendung und mit steuerfreien Erträgen, aber versteuerter 
Liquidierung). Die CDU Bundestagsfraktion plädiert zudem für eine Steuer- und Sozialabga-
benfreiheit für an Arbeitnehmer ausgezahlte Aktien bzw. Geschäftsanteile, so weit diese zur 
Altersvorsorge genutzt werden. Hier werden also neue Privatisierungsrunden eingeläutet.  

Gleichwohl kommen auch andere Nuancen ins Spiel. Der 2004 eingeführte Nachhaltigkeits-
faktor stößt auf lautstarke Proteste bei den Sozialverbänden.135 Die Wohlfahrtsverbände war-
nen – auch im weiteren Verlauf – wiederholt vor Altersarmut. Gleichzeitig gibt es Berichte 
über neue Finanzengpässe in der Rentenversicherung. Eine Verschärfung der Niveauabsen-
kung scheint politisch schwer vermittelbar. Ende 2004 schlägt der Leitantrag des CDU-

                                                 
135  Sozialverbandspräsident Hirlinger spricht von „Abzockerei“ bei den Ruheständlern – i.e.: einem illegi-

timem Raubbau an Rentenansprüchen. 
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Bundesvorstands für den Parteitag die „Kombi-Rente“ zur Förderung der Beschäftigung von 
Senioren im Rahmen einer Beitragsbefreiung für Arbeitgeber vor. Das soll Arbeitnehmern 
bessere Chancen auf volle Altersbezüge versprechen. Anfang 2005 plädiert man in der SPD 
für die Riester-Rente als Obligatorium, was in die gleiche Richtung weist. Auch werden Vor-
schläge eingebracht, die auf die Erhöhung des Rentenalters abzielen. Die Bundesbank ergreift 
eine dahingehende Initiative bereits Anfang 2005, andere Akteure folgen. Diese Perspektive 
entwickelt sich auch zur offiziellen Linie des Verbands deutscher Rentenversicherungsträger 
(VDR, später DRV Bund). Indirekt kommt darin zum Ausdruck, dass nach Alternativen zu 
weiteren (auch indirekten) Privatisierungsschritten gesucht wird. 

Die Debatte um die Implementation der Riester-Reform(en) ist facettenreich. Einerseits treten 
das Bundessozialministerium und das (vom DIA) beauftragte „Institut für Wirtschaft und Ge-
sellschaft“ (unter M. Miegel) in einen Streit über die Renditen der Rentenversicherung – ers-
teres behauptet, nur private Altersvorsorge könne positive Renditen bringen.136 Andererseits 
ist der Presse zu entnehmen, dass viele „bei den neuen Modellen zur Altersvorsorge einfach 
nicht durchblicken“.137 Viele verweisen auch auf die (seinerzeit) mäßige Entwicklung der 
Privatvorsorge. Eine (zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführte) Umfrage zeigt, dass die 
Bürger „Vertrauen weder in gesetzliche noch in private Altersvorsorge“ haben.138  

Im Bundestagswahlkampf 2005 konstatieren die Medien eine insgesamt verhaltene Rentende-
batte.139 Die FDP unterbreitet marktliberale Reformvorschläge (über den Mechanismus einer 
dauerhaften Fixierung des Beitragssatzes auf 19%), die GRÜNEN sparen in ihrem Konzept 
der Bürgerversicherung die Rente aus. Die aufstrebende Linkspartei (damals noch als Wahl-
bündnis) macht die Rücknahme der Riester-Reformen zu einem ihrer Wahlkampfthemen. Die 
CDU bringt zunächst die abschlagsfreie Rente bei 45 Beitragsjahren (ggf. also auch mit 63 
Jahren) ins Spiel und lehnt Rentenkürzungen ab; die stärkere Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten gilt als wünschenswert, wird dann aber verworfen. Eine Zäsur bringt die Beru-
fung von Paul Kirchhof ins Schattenkabinett. In einem Aufsehen erregenden Interview plä-
diert er für eine „neue Basis für den Generationenvertrag“ auf Grundlage des Kapitalde-
ckungsprinzips: „Man gibt das Geld einer Versicherung, die legt es an und im Alter lebt man 
vom Ertrag“.140 Damit löst er ein kritisches Echo aus, der damalige Bundeskanzler Schröder 
kritisiert das „Menschenbild“ Kirchhofs. Kanzlerkandidatin Merkel bezeichnet den Vorschlag 
als unpraktikabel und bewegt Kirchhof zum Rückzug. Von dieser Episode abgesehen bleibt 

                                                 
136  Miegel behauptet, dass in 25 Jahren jeder zweite Rentner nur noch Anspruch auf Sozialhilfe hat; ähnli-

che öffentliche Einschätzungen kommen vom Finanzwissenschaftler B. Raffelhüschen und N. Walter 
(Chefvolkswirt der Deutschen Bank). Ähnliche Debatten löste knapp zwei Jahre später eine Studie des 
Wirtschaftswissenschaftlers Oberender aus (SZ 23.2.2007). 

137  So der Untertitel eines Berichts des Handelsblatts (31.8.2005). 
138  Die Daten stammen aus dem sozio-ökonomischen Panel des DIW (2004). In der Befragung befürworten 

nur 8,5% der Befragten ein System, das stärker auf eigenverantwortliche Vorsorge setzt (vgl. dazu DgD 
18.4.2004). 

139  Siehe etwa FAZ vom 15.9.2005. 
140  Siehe SZ vom 31.8.2005. 
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das Rententhema im Abseits – das Geschehen deutet aber eine gewisse Labilität der 2001 
eingeschlagenen Reformrichtung an. 

Im Zuge der Formierung einer großen Regierungskoalition werden weitere Reformoptionen 
debattiert. Im Gespräch sind konventionelle Modifikationen wie etwa die Verdoppelung des 
Krankenversicherungsbeitrags für Rentner. Ins Spiel gebracht wird zudem eine Erweiterung 
der Beitragsbemessungsgrundlage in Gestalt von Sozialbeiträgen auf Schichtzuschläge. Auf 
„Minusanpassungen“ der Renten soll verzichtet werden; diese werden durch einen im weite-
ren Verlauf eingeführten „Nachholfaktor“ aufgefangen, der in „guten Jahren“ anstehende 
Rentenerhöhungen mindert. Als Königsweg gilt jetzt aber die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit, konkret: die Rente mit 67. Vom Modell her (die Praxis kann anders aussehen) wird 
hier eine das Sicherungsniveau der Rentenversicherung nicht weiter angreifende Lösung favo-
risiert – zumal in Kombination mit Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von Senio-
ren.141 In diesem Reformkorridor bewegt sich auch die Position der VDR-(bzw. DRV)-Spitze. 
Diese argumentiert, es gehe zuvorderst um das Vertrauen in das gesetzliche System, welches 
durch Rentenkürzungen gefährdet, aber allein durch mehr Bundeszuschüsse nicht konsolidiert 
werden könne (weil dies den Eigentumsschutz der Beitragszahler gefährde); perspektivisch 
hülfen nur längere Beitragszeiten. Allerdings heißt es in einer Stellungnahme auch: „Solange 
keine Arbeitsplätze für ältere Menschen angeboten werden, ist es müßig, über ein höheres 
Rentenalter zu sprechen.“142  

Die Rente mit 67 wird verabschiedet, ist aber Umfragen zu Folge hochgradig unpopulär. Sie 
erweist sich als Kommunikationsproblem für das politische Establishment, was schon die 
Vorgänge um den diesbezüglich kritischen Altenbericht im Herbst 2005 gezeigt hatten.143 Im 
Frühjahr 2007 setzt überdies die sich zunehmend Gehör verschaffende Linkspartei die SPD 
(auch) mit diesem Thema unter Druck; einige SPD-Vertreter betonen, dass die Entscheidung 
revidiert werden könnte, wenn die Arbeitsmarktlage dies erfordere. Implizit wird erkennbar, 
dass allgemein die Erwartung vorherrscht, das spätere Renteneintrittsalter führe für viele zu 
einem signifikant geringeren Leistungsbezug auf Grund unzulänglicher Vorleistungen (v.a im 
Falle von Arbeitslosigkeit in der Vorruhestandsphase). Dies wird durch (in diesem Punkt) 
regierungsnahe Experten auch eingeräumt: Der Vorsitzende des Sachverständigenrats erklärt 

                                                 
141  Gebündelt in der Mitte 2006 durch die Bundesregierung aufgelegten „Initiative 50 plus“ (die sich aller-

dings auf unverbindliche Förderangebote beschränkt). Dass die „Rente mit 67“ als die Sozialversiche-
rung konsolidierende Operation gedeutet werden kann, lässt sich auch daran ablesen, dass die Befür-
worter einer weiteren Privatisierung dieser Lösung skeptisch gegenüberstehen: So plädierte die FDP 
(wenigstens im Vorfeld der Regierungsentscheidung) für eine flexible Rente an Stelle der Rente mit 67, 
die „angesichts der fehlenden Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmer absurd“ wäre („Die 
Welt“, 23.6.2005). 

142  So H. Rische für den „Rheinischer Merkur“ vom 3.11.2005. Es ist interessant zu sehen, dass sein Vor-
gänger Ruland eine höhere Altersgrenze noch als faktische Rentenkürzung interpretiert hatte (SZ 
30.12.2004). 

143  Die elf Experten, darunter die Professoren G. Bosch und W. Schmähl, hatten sich skeptisch im Hinblick 
auf die sozialen Folgen einer Rente mit 67 geäußert. Der Altenbericht wurde daraufhin von der Regie-
rung zurückgehalten. 
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Anfang 2007: „Die Rente mit 67 … kann und wird in Einzelfällen zu einer Rentenkürzung 
führen ... Die Spreizung des Einkommens der Älteren wird in Zukunft zunehmen. ... Für pri-
vate Vorsorge dürfte bei Menschen, die lange arbeitslos sind, … nicht das Geld vorhanden 
sein“.144 Diese Deutung lässt die Rente mit 67 als Fortsetzung der durch die Riester-Reform 
eingeleiteten Privatisierungsstrategie erscheinen – und macht sie offenbar in weiten Teilen der 
Bevölkerung unbeliebt. Bei der Auseinandersetzung um die Reform der Pflegeversicherung 
wenig später wird die zwischenzeitlich erwogene Einführung eines Riester-Modells auch mit 
dem Argument verworfen, dass eingezahlte Sparbeiträge bei Nicht-Inanspruchnahme durch 
die Vertragsnehmer für die Solidargemeinschaft verloren seien. All diese Entwicklungen le-
gen nahe, dass die in 2001 gestartete Reformagenda wohlfahrtskulturell (noch) nicht nachhal-
tig verinnerlicht worden ist. 

Störend wirken dabei möglicherweise auch Erfahrungen mit der privaten Altersvorsorge. 
Trotz eines „Riester-Booms“ zwischen 2005 und 2006 wird in der Öffentlichkeit wiederholt 
darauf hingewiesen, dass das Gros der Anspruchsberechtigten die Förderoption nicht oder nur 
in unzureichendem Maße nutzt.145 Die Diskussion um ein Obligatorium oder auch der Ende 
2005 von der Bertelsmann-Stiftung eingebrachte Vorschlag einer automatischen Entgeltum-
wandlung mit Widerspruchsrecht sind Reaktionen auf diese Erfahrungen. Schwer abzuschät-
zen sind Auswirkungen diverser Finanzskandale im Bereich der fondsbasierten Vorsorge, so 
etwa die Vorgänge um die „Göttinger Gruppe“ (mit deren Hauptprodukt, der sog. Securente) 
oder die bereits seit längerem in den Medien geführte Debatte um die Transparenz sowie die 
Kostenentwicklung von Lebensversicherungen.146  

 

Gewerkschaften 
 
Die Zustimmung der Gewerkschaften zur Riester-Reform kann als ein epochales Datum in 
der Geschichte der deutschen Rentenversicherung begriffen werden. Zum einen deswegen, 
weil die signifikante Rückführung des über die Sozialversicherung gewährleisteten Versor-
gungsniveaus den bis dato vorherrschenden gewerkschaftspolitischen Leitlinien widersprach, 
zum anderen auch deshalb, weil noch kurz vor der Einigung mit der (damaligen) Bundesre-
gierung nicht absehbar war, wie die bis dato gänzlich andersartige Reformvorstellungen (z.B. 
die „Rente mit 60“) vertretenden Arbeitnehmerorganisationen kurzfristig auf die neue Agenda 
umschwenken könnten. Letzteres wurde im Wesentlichen möglich durch eine Aufwertung der 

                                                 
144  So B. Rürup in einem Interview für den Tagesspiegel (21.1.2007). 
145  Laut einer vom DIA finanzierten Umfrage wollten Anfang 2006 70% der Anspruchsberechtigten keinen 

Altersvorsorgevertrag abschließen (AS 22.3.2006). Von denen, die vorsorgen, wurden im Durchschnitt 
lediglich 69 € pro Monat zurückgelegt (DgD 27.2.2006).  

146  Das Bundesverfassungsgericht hat die Versicherer im Juli 2005 aufgefordert, stille Reserven bei ihren 
Ausschüttungen einzurechnen, was die Versicherungen angesichts massiver Gewinneinbußen zusätzlich 
unter Druck setzte. Vertreter der Versicherungswirtschaft haben im Übrigen im gleichen Jahr den Aus-
stieg aus der Garantieverzinsung gefordert. 
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betrieblichen Organisationsebene, was mit einem Tarifvorbehalt bei der Entgeltumwand-
lung147 verbunden war und zur Einrichtung von paritätisch verwalteten „Vertriebseinrichtun-
gen“ für kapitalgedeckte Altersvorsorge (z.B. die MetallRente) führte. 

Man kann im Hinblick auf die der Reform nachfolgende Positionierung der Gewerkschaften – 
gewissermaßen aus der Vogelperspektive – zwei Phasen und zwei Strategien unterscheiden. 
In einer ersten Phase überwiegt bei den Gewerkschaften eine „Beteiligungsorientierung“: 
Zwar wurde von Teilen der IG Metall die Riester-Reform als (wie es ein Interviewpartner 
formulierte) „Niederlage“ empfunden und wies der DGB auf die Gefahr zukünftiger Alters-
armut hin.148 Im DGB-Hauptquartier wurde die Förderung der Privatvorsorge jedoch als posi-
tiv gewertet, weil dies den Arbeitnehmern Zugang zu hohen Renditen verschaffe: „Man kann 
nicht gegen die geförderte Privatrente sein“, so fasst ein Gewerkschaftsvertreter diese Haltung 
(im Interview) zusammen.  

In diesem Zeitraum werden auch Tarifverträge zur Einrichtung von Vorsorgewerken auf 
Branchenebene abgeschlossen.149 Die Verantwortlichen auf Gewerkschaftsseite sehen darin 
Chancen auf eine Zähmung des Kapitalmarktes im Mitgliederinteresse. Ein Vertreter von 
„MetallRente“ betont (im Interview), die Maklerfunktion der industriellen Beziehungen sei 
von essentieller Bedeutung, um Risikokollektive zusammenzuführen und dabei etwa die Ab-
sicherung gegen Berufsunfähigkeit auf eine breite Grundlage zu stellen. Die Erfolge der neu-
en betrieblichen Altersversorgung, so wird von dieser Seite argumentiert, würden unter-, De-
ckungslücken überschätzt. Die Arbeitnehmerorganisationen investieren nun in die betriebliche 
Ebene, auf der sie ein neues gewerkschaftliches Handlungsfeld vorfinden. Sie bemühen sich 
um eine tarifpolitische Generalisierung der Entgeltumwandlung und kritisieren, in Aktions-
einheit mit den Arbeitgebern, die Pläne der Regierung, Betriebsrenten mit neuen Abgaben zu 
belasten.150 Im Frühjahr 2006 forderte man ein Obligatorium.151 Die Beteiligungsorientierung 
scheint auch noch durch, als die Arbeitnehmerorganisationen „mächtigen Druck“152 auf die 
Regierung ausüben, um das für 2008 geplante Auslaufen der Abgabenbefreiung bei der Ent-
geltumwandlung zu verhindern. 

Zu diesem Zeitpunkt dominiert allerdings in der öffentlichen Positionierung eine Oppositi-
onshaltung. Schon die im Zuge der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors vorgenommene 
weitere Absenkung des Rentenniveaus erfolgt nicht im Konsens mit der Regierung; zudem 
erklärten die Gewerkschaften eine Ausweitung der privaten Vorsorge als unerwünscht. Im 
Frühjahr 2006 gründen DGB und Sozialverbände ein „Netzwerk für eine gerechte Rente“, das 
                                                 
147  I.e.: der Bindung letzterer an kollektivvertragliche Regelungen. 
148  So schon in SZ (24.3.2004). 
149  Die Vorsorgewerke bieten Mitgliedsunternehmen der Metallarbeitgeberverbände Vorsorgepläne auch 

auf Fonds-Basis an, wobei das operative Geschäft von Vertragspartnern (v.a. Versicherungsunterneh-
men) erledigt wird. 

150  Siehe etwa die Stellungnahmen in FR 28.1.2004. 
151  „DGB will Betriebsrenten zur Pflicht machen“, titulierte die SZ (20.4.2006). Dabei sollte eine finanziel-

le Beteiligung der Firmen verpflichtend gemacht werden. Die Bundesregierung lehnte dies ab. 
152  So die Formulierung in „Financial Times Deutschland“ (29.5.2007). 
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Alternativen zur aktuellen Alterssicherungspolitik erarbeiten soll. Aber erst die Anfang 2007 
beschlossene Verlängerung der Lebensarbeitszeit lässt die Gewerkschaften zu massivem Pro-
test übergehen. Der Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Peters, bezeichnet die höhere Alters-
grenze „menschenverachtend“, der DGB sieht in ihr schlicht Leistungskürzungen sowie eine 
Ignoranz gegenüber der weit verbreiteten Realität prekärer Beschäftigung.153 Die Gesamtsitu-
ation wird nun eindeutig negativ beschrieben: Der „DGB warnt vor neuer Altersarmut“154 und 
kritisiert nun allgemein die Beitragsorientierung der Rentenpolitik: „Der Preis, der für einen 
niedrigen Rentenversicherungsbeitrag bezahlt werde, sind Minianpassungen, die die Rentner 
vom Rest der Gesellschaft abkoppeln“.155

Quer zur zeitlichen Entwicklung der gewerkschaftspolitischen Positionierung liegt eine inner-
halb der Gewerkschaften geläufige Unterscheidung zwischen Tarif- und Sozialpolitikern. Ta-
rifpolitiker sehen (nach wie vor) Handlungschancen bei der Ausgestaltung der kapitalgedeck-
ten Zusatzsysteme. Aus ihrer Sicht spielen die Gewerkschaften eine wichtige Rolle bei der 
Aushandlung der für diese Systeme geltenden Konditionen, etwa im Hinblick auf die Berück-
sichtigung von Erwerbsunfähigkeitsrisiken. Entsprechend befürworten sie eine Sozialabga-
benfreiheit von Aufwendungen für betriebliche Sparpläne – was im Sommer 2007 auch die in 
den Gewerkschaften vorherrschende Position zu sein scheint. Sozialpolitiker schauen auf die 
allgemeinen Verteilungswirkungen der neuen Alterssicherungslandschaft und problematisie-
ren die hohen steuerlichen Subventionen, die in die private Vorsorge fließen. Die Überzeu-
gung, dass die Sozialversicherung für Kernbestanteile der Arbeitnehmerschaft die wesentliche 
Einkommensquelle im Alter ist und sein soll, hat viele Anhänger. Gerade Niedrigeinkom-
mensbezieher, so ein nach wie vor einflussreicher Diskurs, hätten nach einem langen Berufs-
leben ein Anrecht auf eine angemessene Altersversorgung.156

 

Frankreich 
 
In Frankreich hatten Regierung und Sozialminister (Fillon) bei der Rentenreform 2003 jed-
wede symbolische Andeutung in Richtung Systemtransformation vermieden. Wie oben be-
reits dargelegt, lässt sich das als plakative und paradigmatische Bestätigung der umlagefinan-
zierten Rente einschließlich von Mindestversorgungsrechten und kollektiven Leistungsstan-
dards interpretieren (siehe auch Borgetto 2003). Die seit Jahren geführte „Offensive“ der Be-

                                                 
153  Vgl. „Handelsblatt“ (7.12.2006, zur Äußerung von Peters) sowie AS (21.3.2007) zur Analyse des stell-

vertretenden DGB-Vorsitzenden. 
154  So die Überschrift der TAZ in einem Bericht über Ergebnisse eines Hans-Böckler-Projekts in NRW (am 

5.4.2007). 
155  So DGB-Vorstandmitglied A. Buntenbach laut den „Stuttgarter Nachrichten“ (11.1.2007). Für Ver.di 

gibt es „keinen Grund, Beitragserhöhungen von vornherein auszuschließen“ (FR 26.4.2006). Andere (so 
etwa Baugewerkschaftschef Wiesehügel) plädieren für Rentenbeiträge auf Kapital- und Mieteinnahmen 
(„Der Tagesspiegel“, 6.4.2005). 

156  So der langjährige Ver.di-„Rentenfunktionär“ Zahn laut Die Welt (11.3.2004). 
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fürworter kapitalgedeckter Systeme (auch) in Frankreich157 führte zwar erstmalig zu einem 
auf die private Vorsorge gemünzten Steuerförderprogramm, aber – unter formalen Gesichts-
punkten – nicht in die aus Deutschland bekannte Abwertungsspirale bei der Bemessung der 
Sozialversicherungs(- und Zusatz)renten. Private Altersvorsorge bleibt stark umstritten, auch 
und gerade unter Wissenschaftlern.158

Im Nachgang der Réforme Fillon gibt es Entwicklungen, die in verschiedene Richtungen wei-
sen. Zum einen engagieren sich Regierung und (ein Teil der) Sozialpartner bei der Förderung 
von Beschäftigungsverhältnissen für Senioren und bewegen sich damit – wenigstens symbo-
lisch – auf einem Kurs der systeminhärenten Konsolidierung der Sozialversicherung (vgl. 
Bode 2008).159 In eine ähnliche Richtung weist die Parlamentsinitiative einer Gruppe bürger-
licher Abgeordneter, die sich für eine höhere Unternehmensbesteuerung zur finanziellen Un-
terstützung der Rentenkasse aussprechen: dies ist für sie ein „symbolischer Akt und zeigt, 
dass alle die Lasten gleichermaßen tragen.“160 Ein ähnliches Anliegen manifestiert sich in der 
vom (damaligen) Staatspräsidenten angestoßenen Debatte um neue Finanzierungsmodelle in 
der sozialen Sicherung, mit Blick auf Alternativen zur klassischen lohnarbeitsorientierten Bei-
tragsfinanzierung.161  

In der Reformdebatte melden sich zum zweiten wiederholt Stimmen zu Wort, die sich für eine 
Fortsetzung des Abbaus von Elementen des Sozialausgleichs in der Rentenversicherung ein-
setzen: Ziel ist der Übergang zu einer (noch) stärkeren Beitragsorientierung nach dem Vorbild 
der Zusatzkassen („système par points“) (vgl. Bichot 2003). Drittens positionieren sich ver-
schiedene Akteure (u.a. auch die Gewerkschaften, s.u.) im Hinblick auf die Ausgestaltung der 
betrieblichen Vermögensbildung auch zu Vorsorgezwecken (s.u.). Zum vierten wird die Poli-
tik des Reservefonds zum Gegenstand der Debatte: Kritiker bemängeln die schwache Finanz-
ausstattung, Vertreter des Fonds bringen der Öffentlichkeit den Zweck des Fonds in Erinne-
rung und werben für ihre Strategie der nachhaltigen Investitionen.162  

                                                 
157  Dies ist die Formulierung von Cornilleau & Sterdyiak (2003: 313), die auch darauf verweisen, dass 

bereits die Regierungserklärung von Premierminister Balladur 1993 eine entsprechende Programmatik 
erkennen ließ. 

158  Kritische Analysen finden sich etwa in: Fondation Copernic (2002) Vernier (2004) oder Sterdyniak 
(2005) und Montagne (2006). 

159  Dies führt in eine nationale Kollektivvereinbarung („Accord interprofessionell“ vom 13.10.2005), durch 
die neue rechtliche Möglichkeiten zur Befristung von Arbeitsverträgen geschaffen wurden (Erwerbslose 
über 57 konnten von nun an ohne weitere Gründe 18 Monate lang befristet eingestellt werden), neue 
Fortbildungsinitiativen in die Wege geleitet und Konzepte für eine seniorengerechte Personalplanung 
angeregt werden. 

160  Siehe „Le Monde“ (20.6.2003). 
161  Im Jahr 2006 wurde eine vom Staatspräsidenten eingesetzte Arbeitsgruppe damit beauftragt, solche 

Alternativen näher in Augenschein zu nehmen. Zur Debatte standen hier der Einbezug von kapital-
einsatzbezogenen Elementen der Beitragsbemessung oder/und eine partielle Mehrwertsteuerfinanzie-
rung der Sozialkassen. Das letztere Modell (verhandelt unter dem Label „TVA sociale“) spielte dann 
auch im letzten Präsidentschaftswahlkampf sowie im Programm der im Juni 2007 angetretenen bürger-
lichen Regierung eine Rolle. 

162  Berichtet wird darüber, dass der Fonds die Nachhaltigkeitscharta der UN unterzeichnet (im Frühjahr 
2006). Die Investitionsplanung, so heißt es, umfasst 600 Millionen € und konzentriert sich auf europäi-
sche Werte. Der Präsident des Fonds, Briet, nennt in seiner Stellungnahme das Ziel, das „solidarische 
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Auf der anderen Seite gibt es – fünftens – Initiativen, die die Festigung des Einstiegs in die 
geförderte private Eigenvorsorge im Auge haben. Vertreter der Finanzwirtschaft und ihrer 
PR-Einrichtungen propagieren den Übergang in ein „gemischtes Rentensystem mit freiwilli-
ger kapitalgedeckter Vorsorge als einem seiner Kernpfeiler“.163 In einem (bereits zitierten) 
Senatsbericht (Rapport Marini 2006) werden Vorschläge zur besseren Förderung des privaten 
Rentensparens unterbreitet: die Vereinheitlichung der Förderregeln in einem „Code de 
l’épargne retraite“, die Dynamisierung der Fördergrenzen, die Stärkung der Aufsichtsgremien 
sowie die Herausnahme der Aufwendungen aus der Bemessungsgrundlage für die Vermö-
genssteuer. Dies verläuft parallel zu einer Gesetzesinitiative der Regierung zur Förderung des 
Aktienbesitzes in Arbeitnehmerhand im Herbst 2006. In diesem Kontext plädiert Minister 
Fillon öffentlich für einen stärkeren Rekurs auf individuelles Sparen im Bereich der Alters-
vorsorge.164  

Dagegen stehen allerdings andere Tendenzen. So verweist der Rentenbeirat COR in einem 
Bericht auf wachsende Armutsrisiken unter alleinstehenden oder geschiedenen Rentnerinnen 
wegen bei diesen Personengruppen häufig auftretenden Perioden fehlender Erwerbstätigkeit 
sowie der zunehmenden Teilzeitarbeit.165 Gleichzeitig diskutiert der Rat – im Vorfeld der 
offiziellen „Systeminventur“, die durch die Loi Fillon für 2008 anberaumt worden ist – Opti-
onen für neuerliche Umstellungen im Rentensystem. Diskutiert wurden die Anhebung der 
Beiträge um 1,5%, weitere Abschläge bei den Renten, die Erhöhung der Beschäftigungsquote 
unter Senioren sowie die Reform der Sondersysteme166 Der Beirat problematisiert den Tatbe-
stand, dass – bei Extrapolation der gegenwärtigen Verhältnisse auf die Periode zwischen 2003 
und 2020 – die Renteneintrittsquote nicht im selben Maße ansteigt wie es die Voraussetzun-
gen zum Bezug voller Altersrenten erfordern. Erneut wird für eine stärkere Berücksichtigung 
von Ausfallzeiten plädiert – also gegen den Ausbau der Beitragsorientierung. 

Vor diesem Hintergrund findet dann die Auseinandersetzung um die Fortentwicklung des 
Rentensystems im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfes im Frühjahr 2007 statt. Die poli-
tische Opposition stellt dabei die teilweise Rücknahme der Reform in Aussicht. In einer Fern-
sehdebatte präsentieren die Hauptkandidaten ihre Reformvorschläge.167 Drei Themen domi-
nieren: Die Anhebung der Kleinstrenten, die Nutzung des Reservefonds und die Angleichung 
(nach unten) der Rentensondersysteme („régimes spéciaux“ für ausgewählte Gruppen des 
öffentlichen Sektors) an die der Privatwirtschaft. Letzteres ist die zentrale Forderung des spä-
                                                                                                                                                         

Sicherungssystem“ im Jahr 2020 bis zur Hälfte des Finanzierungsbedarfs (dies entspräche 1,65 Bei-
tragspunkten) finanzieren zu können. Es gibt aber auch Widerstände: So scheiterte 2006 das Vorhaben 
der Regierung, unvererbte Guthaben der Lebensversicherung in den Fonds zu überführen, am Wider-
stand der Versicherungswirtschaft. 

163  So der Generalsekretär des „Cercle des épargnants“ für „Le Monde“ (14.3.2005) und im Interview. 
164  Vgl. LS vom 13.9.2006. Auch die Arbeitgeberverbände haben im Gefolge der Réforme Fillon gelegent-

lich für mehr private Vorsorge plädiert (siehe etwa „Le Monde“ 24.4.2004). 
165  Siehe LS vom 2.3.2007. 
166  Der Bericht erläutert, dass in diesen Systemen 9% der gesamten Transfermasse des französischen Ren-

tensystems anfallen, diese aber nur 5% aller Beschäftigten erfassen. 
167  Die Debatte fand statt am 2.5.2007 (siehe den Bericht in LS 7.5.2007). 
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teren Wahlsiegers Sarkozy sowie seines bürgerlichen Kontrahenten, Bayrou. Die Kandidatin 
der Sozialisten, Royal, fordert den Ausbau des „Fonds de réserves“ mittels einer neuen Steuer 
auf Börsentransaktionen und verspricht die Korrektur der Réforme Fillon im Hinblick auf 
Arbeitnehmer mit besonders belastenden Tätigkeiten und auf Frauen. Alle Kandidaten spre-
chen sich für eine Anhebung niedriger Renten aus – Royal nennt sogar eine Größenordnung 
von 25%.  

 

Gewerkschaften 
 
Die Rentenreform 2003 war begleitet von einer umfassenden Streik- und Protestwelle unter 
Beteiligung aller Gewerkschaften.168 In einem gemeinsamen Forderungskatalog hatten sie 
sich im Februar 2003 auf folgende Essentials geeinigt: die Beibehaltung einer garantierten 
und hohen Altersrente sowie des Rentenalters von 60 Jahren, die Anrechnung von Ausbil-
dungszeiten und des Zeitraums, der bei der Suche nach dem ersten Arbeitsplatz anfällt, sowie 
Frühverrentungsoptionen für Beschäftigte mit besonders langen Beitragszeiten und außerge-
wöhnlichen Arbeitsbelastungen. Der Gesetzentwurf ging zunächst auf keine dieser Forderun-
gen ein. Auf dem Höhepunkt der Protestwelle im Mai 2003 stimmte eine der beiden großen 
Gewerkschaften, die CFDT, einem leicht veränderten Reformpaket zu. Die Regierung brachte 
dieses dann als Gesetz ein – die Réforme Fillon war vollendet. 

Vor diesem Hintergrund ist die weitere Entwicklung der gewerkschaftlichen Positionierung 
zu betrachten. Ähnlich wie in Deutschland lassen sich auch hier verschiedene Strategien so-
wie ein bestimmtes ein zeitliches Muster ausmachen. In einer ersten Nach-Reform-Phase – in 
der eine Beteiligungsorientierung erkennbar wird – bemühen sich die Gewerkschaften (teil-
weise ohne die CGT) um die Gestaltung all jener Reformbestandteile, die Spielräume zu kol-
lektivvertraglichen Initiativen eröffnen: Verhandlungen über Frühverrentungen (für Beschäf-
tigte mit besonders langen Beitragszeiten und außergewöhnlichen Arbeitsbelastungen) auf 
nationaler und auf Branchenebene, tripartistische Beratungen über Maßnahmen zur Förderung 
der Erwerbsquote von Senioren sowie die Einrichtung eines neuen, von den Gewerkschaften 
mitverwalteten Zusatzsystems für öffentlich Bedienstete. Darüber hinaus intensivieren sie ihre 
schon im Vorfeld der Reform begonnenen Bemühungen, die Vermögensbildung auf Betriebs-
ebene zu verbessern und sozialverträglich auszugestalten. Letztes beinhaltet auch Arbeiten in 

                                                 
168  In Frankreich gibt es keine Einheitsgewerkschaft deutschen Typs. Vielmehr konkurrieren eine größere 

Anzahl weltanschaulich unterschiedlich ausgerichteter Verbände (u.a. in landesweiten Sozialwahlen) 
um die Gunst der abhängig Beschäftigten. Es gibt fünf von der Regierung als „repräsentativ“ anerkannte 
Verbünde, darunter die – etwa gleich starken – sozialpartnerschaftlich ausgerichtete „Confédération 
française démocratique du travail“ [CFDT] und die eher konfliktorientierte „Confédération générale du 
travail“ [CGT]. Die kleinere „Force Ouvrière“ [FO] liegt gewerkschaftspolitisch auf einer mittleren Li-
nie, während die „Confédération générales des Cadres“ [CGC] einen Teil der leitenden Angestellten 
vertritt. Die repräsentativen Gewerkschaften stellen (mit Ausnahme der CGT) abwechselnd die Präsi-
denten der Sozialversicherungskassen. Daneben gibt es noch Sektorgewerkschaften für den Bereich des 
öffentlichen Dienstes (wie die UNSA und die FSU). 
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einer gewerkschaftsübergreifenden Kommission, die mit der Zertifizierung von Anlagepro-
dukten nach Maßgabe ökologischer und sozialer Standards befasst ist.169 Diese – potenziell 
auch für die Altersvorsorge relevante – Initiative ist allerdings im Diskurs der Gewerkschaften 
von der Rentenfrage weit gehend abgekoppelt.170 Im Bereich der Vermögensbildung unter-
zeichnen die Arbeitnehmerorganisationen eine zunehmende Zahl von Kollektivvereinbarun-
gen, wenngleich sie, wie Gewerkschaftsvertreter (im Interview) erklären, die flexible „Ge-
haltsumwandlungsfunktion“ der Vermögensbildung häufig als Ausdruck von Lohnwillkür 
empfinden. Schließlich erweist sich auch die tarifpolitische Gestaltung der Zusatzrentensys-
teme (weiterhin) als ein Feld für Beteiligungsorientierung. Das gilt nicht für die CGT, die 
schon die Vereinbarungen der 1990er Jahre sowie das (oben skizzierte) Abkommen im Jahr 
2003 für inakzeptabel befunden und mit den Worten kritisiert hatte, dass es „die Tür in Rich-
tung kapitalgedeckter Altersvororge ein Stück weiter geöffnet habe“.171 Allerdings sehen 
selbst die kompromissbereiteren Gewerkschaften, was die Abschmelzung des Leistungsni-
veaus im Komplementärsystem betrifft, mittlerweile die Grenzen des Zumutbaren erreicht 
und plädieren verstärkt für Beitragserhöhungen – was die Arbeitgeberseite kategorisch ab-
lehnt.172

Gleichzeitig beharren die meisten Gewerkschaften in der politischen Öffentlichkeit auf den 
2003 vereinbarten Forderungen, die sich an den Grundpfeilern des in der Nachkriegsepoche 
etablierten Rentenmodells orientieren. Diesbezüglich vertreten sie also weiterhin eine relativ 
eindeutige Oppositionshaltung, und es gibt Indizien dafür, dass diese im weiteren Verlauf die 
Beteiligungsorientierung überlagert. Das ist weniger offensichtlich für die CFDT, die aller-
dings im Gefolge des Rentenkompromisses 2003 Mitglieder- und Einflussverluste hinnehmen 
musste und auf ihrem Gewerkschaftstag 2006 ihre rentenpolitische Kompromissstrategie kon-
trovers diskutiert.173 Dies liegt möglicherweise auch daran, dass die durch die Réforme Fillon 
auf Verlangen der CFDT angestoßenen Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Ar-
beitgebern zum Thema „pénibilité du travail“ bis heute ohne Ergebnis geblieben sind. Ein 
Essential für die CFDT bleiben an Arbeitbelastungen orientierte Beitragszeiten: Einen frühen 

                                                 
169  Insbesondere die CFDT will auf diese Weise eine ökologisch und sozial sensiblere „corporate gover-

nance“ institutioneller Investoren erreichen. Die bislang abgeschlossenen tariflichen Vereinbarungen im 
Bereich der Arbeitnehmervermögensbildung sehen allerdings (so wie es das Vermögensbildungsgesetz 
verlangt) nur Optionen auf eine entsprechende Anlagestrategie der Fondsverwalter vor. Demgegenüber 
verlangt das Dekret für die kollektiven Rentensparpläne (PERCO) immerhin, dass deren Portfolio min-
destens einen Fonds enthalten muss, der dem Prinzip der Nachhaltigkeit entspricht. 

170  Das gilt allerdings nicht für den Spezialfall der neu geschaffenen Zusatzsysteme für öffentlich Bediens-
tete, die de facto auf Kapitaldeckung beruhen. Hier erklären die gewerkschaftlichen Vertreter der Kas-
senselbstverwaltung (im Interview), dass es ihnen sehr auf ethisches Investment auch im Bereich der 
Altersvorsorge ankomme  

171  Siehe „Le Parisien“ (12.5.2003) 
172  Dies geht aus einigen Interviews hervor. Siehe dazu auch LS (9.11.2006). 
173  Beispielsweise scheitert ein auf dem Gewerkschaftstag zur Abstimmung gestellter Antrag, der fordert, 

jede weitere Verlängerung der Beitragszeit an die Bedingung von effektiven Frühverrentungsmöglich-
keiten für Arbeitnehmer mit belastenden Tätigkeiten zu knüpfen, nur knapp. 
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Ruhestand für Erwerbstätige mit langen Beitragszeiten ist für sie „eine Kernmoment sozialer 
Gerechtigkeit“.174

Die radikalere Position wird von der CGT vertreten und tendenziell von anderen Gewerk-
schaften unterstützt. Die Angleichung der Rentenbezugsbedingungen öffentlich Bediensteter 
an diejenigen, die seit der Réforme Balladur (1993) für den Privatsektor gelten, wird – gegen 
den bis heute vorherrschenden Regierungsdiskurs – als falsche Gleichstellung begriffen: „Ge-
rechtigkeit“, so heißt es in einer Stellungnahme der CGT, „bedeutet nicht, den Leistungsabbau 
in anderen Sektoren nachzuvollziehen.“ Auch begreift sie die reine Besitzstandswahrung für 
die heutigen Rentenanwärter als ungenügend, denn es gehe darum, nicht nur die jetzt beste-
henden Leistungsansprüche zu verteidigen, sondern „unser solidarisches Alterssicherungssys-
tem als ganzes.“175 Die kleinere FO argumentiert ähnlich: Zur Sicherung des Rentensystems 
sei eine bessere Verteilung des Reichtums erforderlich, und nicht die weitere Anhebung der 
Beitragszeiten. Die Branchenorganisation UNSA erklärt, „die relative Verarmung der Rent-
ner, wie sie langfristig geplant ist“ sei „unter sozialen Gesichtspunkten nicht akzeptierbar“, 
während die Bildungsgewerkschaft FSU die Sichtweise des gewerkschaftspolitischen Main-
streams wie folgt zusammenfasst: „In einer Situation, in der die Arbeitslosigkeit hoch ist 
(und) die Arbeits- und Fortbildungsbedingungen sich nicht grundsätzlich verändert haben, 
besteht die wesentliche Wirkung der Rentenreformen 1993 und 2003 alleine in der Absen-
kung der Renten.“176

Ähnlich wie in Deutschland, aber deutlich akzentuierter als hierzulande, differenziert sich die 
gewerkschaftliche Positionierung strategisch aus. Die Arbeitnehmerorganisationen verfolgen 
in bestimmten Phasen und Handlungsfeldern eine tarifpolitische Verhandlungsstrategie, 
scheinen dabei aber weniger substantielle Ergebnisse zu erreichen. Sehr viel entschiedener als 
ihre deutschen Pendants beharren sie im öffentlichen Diskurs auf einer sozialpolitischen Stra-
tegie, die am in der Nachkriegsepoche etablierten Rentenmodell festhält und Systemverände-
rungen nur im Rahmen dieses Korridors – d.h. im Rahmen eines „welfare mix“ ohne nen-
nenswerte private Altersvorsorge – akzeptiert. Der gemeinsame Nenner ihrer Positionierung 
kommt anschaulich in aktuellen Stellungnahmen der (von der Gewerkschaft der „Cadres“ 
gestellten) Präsidentin der (gesetzlichen) Rentenkasse zum Ausdruck. Darin erklärt sie: „Man 
muss den Mut haben zu sagen: Zahlt mehr Beiträge und arbeitet ein wenig länger. Aber als 
Gegenleistung muss Schluss gemacht werden mit der Absenkung des Rentenniveaus. Diese ... 
Option ist sehr viel aussichtsreicher als der allenthalben zu vernehmende Diskurs über die 
Notwendigkeit privater Altersvorsorge, der nur ein Vorspiel ist für die Einführung einer Al-
terssicherung auf Grundlage des Kapitaldeckungsprinzips.“ Für die Präsidentin steht der stra-
tegische Gegenspieler dabei außer Frage: „Man hat ein Klima der Unsicherheit hinsichtlich 

                                                 
174  So eine Stellungnahme der Gewerkschaft laut „Le Monde“ (10.5.2004). Ähnlich positioniert sie sich in 

„Le Figaro“ (11.1.2007). 
175  Siehe „Le Monde“ (5.2.2003 und 28.3.2003). 
176  Zu den Positionen von FO, UNSA und FSU siehe LS (15. und 16.1.2007). 
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der Altersversorgung geschaffen. … Die Banken und Privatversicherungen spielen mit der 
Angst, um zum Kauf von Sparprodukten zu animieren.“177

 

Wie lautet das Gesamtresümee dieser Analyse aktueller Debatten und Positionierungen in 
Frankreich und Deutschland? Folgende Schlussfolgerungen können gezogen werden: 

• In Deutschland stellen sich alle Akteure auf den neuen „welfare mix“ ein. Die ent-
scheidende Frage ist hier, ob die 2001 gestarteten Reformagenda verbreitert oder in 
die Schranken gewiesen wird. Das Mehrsäulenparadigma ist akzeptiert, seine Zukunft 
wird gleichwohl problematisiert. Es gibt Impulse, an der Privatisierungsschraube wei-
terzudrehen, wobei die „Rente mit 67“ den Charme besitzt, als die Sozialversicherung 
(in ihrem Versorgungsniveau) konsolidierende Maßnahme, aber ebenso als nächster 
Schritt in Richtung Teilprivatisierung gelten zu können (je nachdem, ob das Verspre-
chen längerer Berufslaufbahnen gehalten werden kann oder nicht). Mitte 2007 hat es 
den Anschein, als stünde das politische System unter dem Druck, den Status quo erst 
einmal abzusichern. Wie weit dies der Tatsache geschuldet ist, dass die Gewerkschaf-
ten – als zentrale „stakeholder“ des Rentensystems – öffentlich zunehmend mehr 
Skepsis demonstrieren und sich nicht auf ihre tarifpolitischen, die kapitalgedeckte 
Vorsorge stützenden, Funktionen beschränken (obwohl sie sie weiter bedienen), muss 
an dieser Stelle offen bleiben. 

 Für die wohlfahrtskulturelle Analyse impliziert dies, dass die Aufwertung der „self 
made pensions“ bislang nicht dazu geführt hat, dass das Modell des „citizen’s wage“ 
aus dem Wahrnehmungshorizont der Öffentlichkeit verschwunden ist. Es findet sich 
vielmehr nach wie vor normativ im „Wettstreit“ mit der Privatisierungsphilosophie, 
obwohl es Positionsverluste zu verzeichnen hat. Für die nach der Riester-Agenda an-
stehenden Reformrunden stehen sie der öffentlichen Meinung und den verschiedenen 
Akteuren des Rentensystems weiterhin zur Verfügung und finden ganz offensichtlich 
dabei auch Anwendung. Dies dürfte allerdings weniger zu Rückwärtsbewegungen zum 
Status quo ante zur Folge haben denn Debatten über die Stabilität der heute bestehen-
den Sozialversicherung bzw. die Rejustierungen bei der Regulierung der privaten Vor-
sorge. 

• In Frankreich ist der neue „welfare mix“ als Zukunftsprojekt noch nicht fest etabliert. 
Ungeachtet der Gehversuche in diese Richtung zeigt die öffentliche Auseinanderset-
zung über die Perspektiven der Alterssicherung, dass Anpassungsbewegungen weit 
gehend innerhalb des (französischen) Zwei-Säulen-Paradigmas diskutiert werden. Mit-
te 2007 deutet – zumindest mittelfristig – vieles auf eine Fortsetzung eines inkremen-

                                                 
177  Diese Stellungnahmen entstammen Interviews für „Le Parisien“ (11.1.2007) und „Libération“ 

(2.4.2007). 
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tellen, eher durch die Kraft des Faktischen denn durch diskretionäre Weichenstellun-
gen bedingten, Systemwandels hin. Die durchaus erhebliche Protestfähigkeit der Ge-
werkschaften – die auch dadurch bedingt scheint, dass tarifpolitische Strategien die 
sozialpolitische Positionierung kaum beeinflussen – trägt sicherlich einiges dazu 
bei.178 Dabei fällt auf, dass eine dem althergebrachten Sozialmodell entnommene 
Gleichheitssemantik zur Begründung von die Versorgungssituation (auch) im öffentli-
chen Sektor verschlechternden Umbaumaßnahmen in Anspruch genommen wird bzw. 
werden muss. Ähnlich wie die Rente mit 67 ist der „Harmonisierungsdiskurs“ ambiva-
lent, denn er symbolisiert einerseits das Ziel der Gleichbehandlung aller und steht an-
dererseits für Leistungsabbau und damit für eine Aufwertung der privaten Vorsorge.  

 Wohlfahrtskulturell ist überdeutlich, dass das Modell der „self made pension“ in der 
politischen Öffentlichkeit Frankreichs kaum Anziehungskraft besitzt, während zentrale 
Elemente der „citizen’s wage“-Konzeption (i.e: ihr „Kollektivismus“ und der Sozial-
ausgleich) vielen Akteuren als Richtschnur zur Beurteilung von Entwicklungen inner-
halb des Rentensystems dienen. Dort, wo Vorsorge über den Finanzmarkt abgewickelt 
wird, suchen die Akteure (insbesondere die Gewerkschaften) nach Möglichkeiten für 
ein „épargne solidaire“. Das vergleichsweise hohe öffentliche Bewusstsein für Vertei-
lungsprobleme des neuen „welfare mixes“ bleibt dabei ein Hindernis für Ansätze, die 
auf eine (stärkere) Teilprivatisierung der Alterssicherung hinauslaufen. Zumindest 
scheint die Auseinandersetzung um einen Systemwechsel „à la Riester“ in Frankreich 
noch nicht entschieden. 

                                                 
178  Diese Einschätzung mag angesichts der organisationspolitischen Schwäche der französischen Gewerk-

schaftsbewegung überraschen. Ihr Organisationsgrad liegt unter 10%, ihre tarifpolitische Funktion ist 
schwächer ausgeprägt als in Deutschland. Und dennoch: Bei den Betriebswahlen erreichen sie über drei 
Viertel der Stimmen, und als sozialpolitische Akteure haben sie sich immer wieder als äußerst mobili-
sierungsstark erwiesen – auch im Zusammenhang mit Rentenreformen (besonders 1995 und 2003). 
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6.  Conclusio: Zwei Pfade pfadbrechenden Wandels? 

 

Das deutsche und französische Rentensystem befinden sich im Umbruch. Gewiss: Die alten 
Systempfeiler stehen noch. Doch die für beide Länder beobachtbaren Veränderungen laufen 
insgesamt auf eine Annäherung an den angelsächsischen „welfare mix“ hinaus, wenngleich 
die institutionellen Traditionen des deutschen und französischen Rentensystems spezifische 
Reformkorridore bilden und dabei v.a. der französische Sonderweg einer obligatorischen, 
nach dem Umlageverfahren organisierten zweiten Säule sich eher noch – in Gestalt einer 
Harmonisierung der bis vor einiger Zeit noch heterogenen Branchensysteme – verfestigt. Der 
angelsächsische „welfare mix“ weist allerdings seinerseits, wie diese Untersuchung exkurs-
förmig vor Augen geführt hat, eine widersprüchliche Doppeltendenz auf: Eine Vertiefung der 
Marktorientierung und ein wachsendes Bewusstsein für Probleme (oder Gefahren) der Unter-
versorgung. Nur vor diesem Hintergrund sind die Akzentverschiebungen nachvollziehbar, die 
die Rentenreformen in Kanada (in den 1990er Jahren) und Großbritannien (unter der gegen-
wärtigen Labour-Administration) kennzeichnen. Auf die Implikationen dieser Doppeltendenz 
wird weiter unten noch einzugehen sein.  

Der Strukturwandel des „sozialrepublikanisch“ bzw. „solidaristisch“ angereicherten Bis-
marck’schen Modells findet in Deutschland wie Frankreich etappenweise statt. Zunächst voll-
zieht sich die marktorientierte Transformation des Sozialversicherungssystems innerhalb sei-
ner eigenen Grenzen. Jedenfalls steht die zunehmend stärkere Akzentuierung der „Beitrags-
orientierung“ in beiden Ländern für eine Herabsetzung der der Sozialversicherung in den 
Nachkriegsjahrzehnten eingeflössten Dosis an „citizen’s wage“-Orientierung. Einige der die-
ser Orientierung entsprechenden Elemente werden aus ordnungspolitischen Gründen verscho-
ben, andere verschwinden – mit einer interessanten Ausnahme: die des Familienlastenaus-
gleichs. Der in dieser Phase eingeleitete Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung geht 
über in eine – mehr oder weniger explizite – Transformation des Gesamtsystems in Richtung 
Mehrsäulenmodell, mit einem – in Deutschland markanten und in Frankreich eingegrenzten – 
Ausbau der staatlichen Förderung von explizit für die Altersvorsorge vorgesehenen Kapital-
sparplänen auf individueller und betrieblicher Ebene. Dabei wird jenseits des Rheins weit 
gehend auf bestehende Instrumentarien (Arbeitnehmervermögensbildung; steuerliche Förde-
rung der privaten Altersvorsorge) rekurriert, während es in Deutschland zu institutionellen 
Innovationen kommt. Beiden Ländern gemein ist der Aufbau einer „neuen“ betrieblichen 
Vorsorge, wobei die Grenzen zwischen der individuellen und betrieblichen Altervorsorge 
zusehends verschwimmen (siehe dazu auch Schmähl 2004: 159). In Frankreich bleibt die be-
trieblich arrangierte kapitalgedeckte Vorsorge allerdings ein Randphänomen – nicht zuletzt 
auf Grund der starken zweiten Säule. Diese ist ebenfalls von Rückbaumaßnahmen betroffen, 
aber diese vollziehen sich außerhalb der rentenpolitischen Arena und bleiben damit im Pro-
zess institutionellen Wandels eher latent. 
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Die Beharrungskräfte im korporatistischen Zusatzsystem und die für Bismark’sche Verhält-
nisse außergewöhnliche Betonung der Mindestversorgung in Frankreich, wie auch der strate-
gische Rückgriff auf die betriebliche Ebene sowie die im Vergleich zu angelsächsischen Sys-
temen strenge Regulierung der privaten Vorsorge in Deutschland verweisen auf institutionelle 
Pfadabhängigkeit. Dennoch gibt es pfadbrechenden Wandel in beiden Systemen: Der Einstieg 
in die „Riester-Rente“ sowie die explizit der Altersvorsorge dienende Förderung der Vermö-
gensbildung in Frankreich markieren – zumal im Einklang mit dem Rückbau des Versor-
gungsniveaus in den obligatorischen Systemen – einen schleichenden Übergang in angelsäch-
sische Verhältnisse. Ein nicht unwesentlicher Unterschied zwischen beiden Ländern besteht 
allerdings darin, dass es jenseits des Rheins keine direkte – symbolisch wie technisch folgen-
reiche – Verkopplung von Sozialversicherungsumbau und Teilprivatisierung in Gestalt eines 
Riester- bzw. Nachhaltigkeitsfaktors gibt. Zudem stellt sich, wie die Kulturanalyse (s.u.) 
zeigt, die Pfadabweichung in Frankreich als politisch noch labil dar.  

In Deutschland entfaltet dieser Wandel bereits seine Eigenlogik, was sich an Rejustierungen 
bei der Riester-Förderung sowie an der Beibehaltung der Sozialabgabenfreiheit der Entgelt-
umwandlung zeigt. Eine wenig beachtete Pfadabweichung in Frankreich ist die – zwischen-
zeitlich auch in Deutschland diskutierte, dann aber verworfene179 – Nutzung der Kapitalde-
ckung zum Aufbau eines kollektiven Reservefonds, was eine (u.a. kanadischen) Variation des 
angelsächsischen Modells darstellt. Daraus ergeben sich potenziell neue Reformkorridore 
(wie sich auch im jüngsten Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich gezeigt hat). Betrachtet 
man also die in beiden Ländern eingetretenen institutionellen Veränderungen, so könnte man 
von zwei Pfaden eines pfadbrechenden Wandels sprechen. 

Diese Diagnose erscheint allerdings mit Unsicherheit behaftet. Wie die Kulturanalyse zeigt, 
ist die durch regierungsoffizielle Kommunikationen geschaffene Legitimationsgrundlage des 
Pfadwechsels in Frankreich prekär, zumindest im Hinblick auf die teilweise Substitution von 
kollektiven und mit einem Sozialausgleich versehenen Rentenansprüchen durch Sparerträge 
aus Vorsorgeplänen. Gewiss: Die demografische und ökonomische (auf „Beitragsüberla-
stung“ beruhende) Sachzwanglogik sowie die Infragestellung eines die einzelnen Rentner 
proportional an der Wirtschaftsentwicklung beteiligenden Generationenvertrags kennzeichnet 
die Argumentation von Gutachten und Gesetzesbegründungen in beiden Ländern. Aber: In 
der französischen Auseinandersetzung mit Gestaltungsoptionen der Alterssicherung gibt es 
ein im Wesentlichen sozial begründetes Votum gegen (einzelvertragliche) Kapitaldeckung 
und ein vergleichsweise starkes Plädoyer für den Schutz unterprivilegierter Rentnerkohorten. 
Mehr als in Deutschland orientiert sich die offizielle Lesart der Reformoptionen innerhalb der 
Logik der obligatorischen Systeme (längere Lebensarbeitzeit, andere Finanzierungswege). 
Mit anderen Worten: In der französischen Konstellation gibt es im Unterschied zu Deutsch-

                                                 
179  Das Rentenreformkonzept der SPD vor Beginn der rot-grünen Koalition hatte eine ähnliche Innovation 

ins Spiel gebracht. 
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land keine prinzipielle Umorientierung bezüglich des relativen Einflusses der „citizen’s wa-
ge“-Konzeption und der Rolle von „self made pensions“.  

Dieser Eindruck wird durch die Positionierungen kollektiver Akteure im Gefolge der Renten-
reform 2003 weit gehend bestätigt. In Deutschland haben (fast) alle Beteiligten die Prinzipien 
des neuen „welfare mixes“ internalisiert. Es geht alleine um die Frage, ob die Umbauagenda 
verbreitert oder in die Schranken gewiesen wird. Diesbezüglich gibt es derzeit Tendenzen 
eines Festhaltens am Status quo der Streuung von Versorgungsanteilen (soweit diese regulato-
risch beeinflusst wird). Die Aufwertung der „self made pensions“ hat jedenfalls bislang nicht 
dazu geführt, dass das Modell des „citizen’s wage“ aus dem Wahrnehmungshorizont der Öf-
fentlichkeit verschwunden ist; vielmehr steht dieses Modell noch immer im „legitimatori-
schen Wettstreit“ mit der Privatisierungsphilosophie, was durchaus zur Konsolidierung der 
Sozialversicherung im heutigen Zuschnitt sowie zu Umsteuerungen bei der Regulierung der 
privaten Vorsorge führen kann.  

In Frankreich ist demgegenüber der neue „welfare mix“ wohlfahrtskulturell noch nicht fest 
etabliert. Derzeit stehen Umbaustrategien weit überwiegend im Rahmen des Zwei-Säulen-
Paradigmas zur Debatte. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Kraft des Faktischen – i.e.: die vo-
ranschreitende Abschmelzung des Versorgungsniveaus der obligatorischen Systeme – in Ges-
talt der Ausbildung eines „welfare mixes“ mit starker Privatvorsorge durchsetzt, oder ob es zu 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen kommen wird, die sich einer solchen Entwicklung 
entgegenstellen. Die zukünftige Strategiebildung innerhalb der Gewerkschaften sowie ihre 
sozialpolitische Schlagkraft dürften diesbezüglich keine unwesentlichen Faktoren sein. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt das Modell der „self made pension“ in der politischen Öffent-
lichkeit Frankreichs randständig, während die „citizen’s wage“-Konzeption den Legitimati-
onshaushalt der Rentenpolitik in vergleichsweise hohem Maße prägt. 

Die Analyse plausibilisiert mithin eine Interpretation, die (auch) die jüngere Geschichte west-
licher Alterssicherungssysteme maßgeblich – nicht ausschließlich – mit dem Einfluss wohl-
fahrtskultureller Legitimationen in Verbindung bringt. Auf die eingangs gestellte Frage: Wa-
rum entwickeln sich Rentensysteme so wie sie sich entwickeln? kann im Rekurs auf den 
deutsch-französischen Kulturvergleich mithin eine approximative Antwort gegeben werden. 
Die institutionelle Dynamik im „welfare mix“ der Alterssicherung ist eng verwoben mit Deu-
tungsmustern, die in Institutionen (des Rentensystems) geronnen und von (kollektiven) Ak-
teuren sinnhaft verinnerlicht werden. Lebenslohnorientierung, Sozialausgleich und Versor-
gungssicherheit sind dabei wesentliche traditionelle Bezugswerte. Ökonomische, demografi-
sche oder auch machtpolitische Impulse können diese Muster in Frage stellen und von neuen 
Lesarten wie Generationenkonflikt oder „(Renten-)Systemversagen“ begleitet werden; doch 
ist es immer auch möglich, dass althergebrachte Legitimationen auf neue institutionelle Kons-
tellationen (i.e: Teilprivatisierung und Marktorientierung) projiziert werden und dies in Ent-
wicklungspfade mündet, welche den Veränderungsimpuls entweder, wie das Beispiel Frank-
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reichs lehrt, kulturell und dann möglicherweise auch institutionell ins Leere laufen lassen oder 
in gesonderte Bahnen (z.B. stärkere Marktregulierungen) lenken. Auf jeden Fall bleiben diese 
Legitimationen auch nach einem institutionellen Pfadwechsel im Spiel. 

Insofern stellt sich abschließend die Frage nach den legitimationsrelevanten „Baustellen“ ei-
nes – wie weit auch immer – stärker marktorientierten „welfare mixes“, also danach, was in 
Wohlfahrtsregimes mit Bismarck’scher Tradition in wohlfahrtskultureller Hinsicht geschehen 
könnte, wenn sie das angelsächsische Modell in Grundzügen adaptiert haben. Der Exkurs zu 
Entwicklungen in Kanada und Großbritannien hat hier vor Augen geführt, dass Rentensyste-
me mit einem hohen Anteil privater Altersvorsorge unter dauerhaftem Regulierungsdruck 
geraten (können). Dabei spielt auch eine Rolle, das sich im Zeitalter der „defined contributi-
ons“ – d.h. der von volatilen Kapitalmärkten abhängiger Vorsorgearrangements – die Idee der 
„self made pension“ zunehmend zur Fiktion wird. Dies scheinen die Gesetzgeber in Frank-
reich und Deutschland zumindest teilweise antizipiert zu haben, begrenzen die staatlichen 
Förderprogramme doch (auf je spezifische Weise) das Marktrisiko von vorsorgeorientierten 
Finanzanlagen. Gleichwohl ist leicht vorstellbar, dass im Falle signifikanter Renditeverluste 
ein neuer Regulierungsdruck entsteht (so wie es in Großbritannien zu beobachten war). Eine 
solche Konstellation könnte sich in Deutschland nicht zuletzt in Folge der Transformation der 
betrieblichen Altersvorsorge – weg von einer eingewöhnten Garantiezusage hin zu einem 
ungewohnten Risikogeschäft – einstellen. 

Regulierungsdruck ergibt sich – selbst in liberaleren Wohlfahrtskulturen – aber auch deswe-
gen, weil die Idee des „citizen’s wage“ einflussstark bleibt. Die Unterversorgung größerer Be-
völkerungsgruppen in einem stärker privatisierten „welfare mix“ erweist sich ganz offensicht-
lich als schwer zu legitimierender gesellschaftlicher Skandal. Andeutungsweise lässt sich die 
Diskussion über ein Obligatorium betrieblicher oder privater Vorsorge in Deutschland bereits 
als Ausdruck eines solchen Regulierungsdrucks deuten; auch die wiederholten Diskussionen 
über eine Untergrenze von Rentenversicherungsleistungen „oberhalb der Grundsicherung“180 
verweisen auf eine solche Dynamik. Die angelsächsischen Erfahrungen zeigen, dass hochgra-
dig privatisierte Alterssicherungssysteme die Frage nach einer armutsvermeidenden Grund-
rente stets aufs Neue provozieren. In den Positionierungen vieler deutscher und französischer 
Akteure scheint dies schon heute erahnt zu werden. 

Perspektivisch ergibt sich ein Neuzuschnitt der Legitimationsprobleme im System der Alters-
sicherung. Man muss sich jetzt um Marktentwicklungen (einschließlich derjenigen auf „Be-
triebsebene“) und um Institutionen der sozialen Sicherung kümmern. Entwickeln sich das 
deutsche und französische System (weiter) in Richtung des angelsächsischen Modells, dann 
geht es in Zukunft auch darum, wie viel Marktunsicherheit die Alterssicherung vertragen soll 

                                                 
180  So die Formulierung des alternierenden Vorsitzenden des VDR Gunkel, der zugleich Rentenexperte der 

BDA ist, laut „Stuttgarter Nachrichten“ (30.11.2006). Untergrenzen sind auch als Generalklausel in die 
jüngsten Rentenreformen eingezogen worden – mit dem Ergebnis, dass diese Reformen nachverhandelt 
werden müssen. 
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und wie viel („neue“) intragenerative Ungleichheit beim „Lebenslohn“ Rente für akzeptabel 
gehalten wird. Von der – in den verschiedenen Wohlfahrtskulturen vermutlich unterschiedlich 
ausfallenden – Beantwortung dieser Fragen wird es letztlich abhängen, wie Gesellschaften des 
21. Jahrhunderts mit dem biometrischen Risiko Alter umgehen werden. 
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Liste der Interviewpartner in Frankreich 
 

Elisabeth Bernardini, (Gewerkschaft CGT, Präsidentin der Vorsorgekasse der Agrar- und Le-
bensmittelbranche) 

Anne-Marie Brocas, Abteilungsleiterin beim „Conseil d’Orientation sur les Retraites“ 

Antoine Crevel (Generalsekretär des Cercle des épargnants) 

Arnauld D’Yvoire (Rentenzusatzkasse für leitende Angestellte, AGIRC) 

Anne-Marie Guillemard, Professorin an der Sorbonne, Expertin für Alter(ns)fragen 

François Jeger, Leiter der Abteilung „Politique de la vieillesse, du handicap et de la dépen-
dance“ bei der staatlichen Statistikbehörde für Arbeits- und Sozialfragen (DREES) 

Guillaume Leroy, Berater für Betriebsrenten bei „Winter and ass.“ 

Bernard Lévy (Vizepräsident der Zusatzrentenkasse für Arbeitnehmer, ARRCO) 

Anthoine Math, Rentenspezialist beim „Institut de recherches économiques et sociales“ 
(IRES) 

Alain Petit-Jean (Gewerkschaft CFDT, Referent für Rentenfragen, Spezialist für betriebliche 
Vorsorge) 

Gérard Rivière (Gewerkschaft FO, Referent für Rentenfragen) 

Alain Rozenkier, stellvertretender Direktor der „Direction de la recherche sur la vieillesse“ 
der nationalen Zentrale der gesetzlichen Rentenversicherung (CNAV) 

 
 
Liste der Interviewpartner in Deutschland 

 

Gerhard Bäcker, Professur für Soziologie und Sozialpolitik, Universität Duisburg-Essen 

Hildegard Bruno-Latocha, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

Heribert Karch, MetallRente 

Bernd Katzenstein, Deutsches Institut für Altersvorsorge Köln  

Ingo Nürnberger, Deutscher Gewerkschaftsbund 

Ordrun Tippelmann, DRV 
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Abkürzungsverzeichnis 

 
AGIRC  „Association générale des institutions de retraite complémentaire“ (Zusatzren-

tenkasse für leitende Angestellte) 
ARRCO „Association des régimes de retraites complémentaires“ (Zusatzrentenkasse für 

übrige Arbeitnehmer) 
AS AS aktuell  
ASPA „Allocation de solidarité aux personnes âgées“ (Mindestrentenleistung) 
CFDT „Confédération française démocratique du travail“ (sozialpartnerschaftliche 

Gewerkschaft) 
CGC  „Confédération générales des Cadres“ (Gewerkschaft der leitenden Angestell-

ten) 
CGT „Confédération générale du travail“ (konfliktorientierte Gewerkschaft) 
COR  „Conseil d’orientation sur les retraites“ (Rentenbeirat) 
COREM  „Complément de retraite mutualiste“ (Vorsorgekasse für Lehrer) 
CRH  „Complément de retraite des hospitaliers“ (Vorsorgekasse für Krankenhausbe-

schäftigte) 
CSG  „Contribution sociale généralisée“ (steuerähnliche Sozialabgabe) 
DgD Der gelbe Dienst 
DIA Deutsches Institut für Altersvorsorge 
DRV Deutsche Rentenversicherung Bund 
FAZ Frankfurter Allgemeine  
FO  „Force Ouvrière“ (Gewerkschaft) 
FR Frankfurter Rundschau  
FSU „Fédération syndicale unifiée“ (Gewerkschaft) 
GRV  gesetzliche Rentenversicherung 
LS Liaisons sociales (Nachrichtendienst) 
PERCO  „Plans d’épargne retraite collectifs“ (Rentensparplan auf betrieblicher Ebene) 
PERP  „Plan d’épargne retraite populaire“ (individueller Rentensparplan) 
PPESV „Plan partenarial d’épargne salariale volontaire“ (betrieblicher Vermögensbil-

dungsplan für Arbeitnehmer) 
PREFON  „Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique“ (Vorsorgekasse für 

öffentlich Bedienstete) 
SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (Mannheim Research In-

stitute for the Economics of Aging) 
SZ Süddeutsche Zeitung  
TAZ Tageszeitung 
UNSA  „Union solidaire des syndicats autonomes“ (Gewerkschaft) 
VDR Verband deutscher Rentenversicherungsträger 
 


